
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
       
 
 

 

 
 
 

04.044 OR. Änderung. Transparenz betreffend Vergütung an Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

 

Dokumentationsdienst 
3003 Bern 
Tel.  031 322 97 44 
Fax  031 322 82 97 
doc@parl.admin.ch 

  



Curia Vista „ Geschäft!?datenbank - 04.044 Seite 1 von 2 

Startseite 

Curie Vista 
Geschäftsdatenbank 

Gesamtangebot 

Suche nach Vorstössen und 
Geschäften · · 

Amtliches Bulletin 
Die Wortprotokolle 

2003 bis aktuelle Session 

Archiv 1999-2003 

Archiv 1995-1999 

ClviCampus 

Staatskundeplattform 
CiviCampus 

lnstrucziun civlca interactiva 
in rumantsch 

Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlam~nt 
Schrift vergrössem ! Index I Kontakt ! Intranet 

Die Räte Sessionen Kommissionen Delegationen Dokumentation 

Curla Vista - Geschäftsdatenbank 

04.044 - Geschäft des aundesrates 
QR (Transparenz betreffend Vergütung an Mitglieder des Verwaltungsrates und 
Anderung 

Stand der Beratung Erledigt 

Botschaft vom 23. Juni 2004 zur Änderung des Obligationenrechts (Transparenz betr 
des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) (BBI 2004 4471) 

Dokumente 

• Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (881 2004 4471) 

„ Zusammenfassung Botschaft / Bericht und Beratungen 
„ Medienmitteilungen 
• Amtliches. l3ulletin - die Wortprotokolle· 

• Text des Erlasses (881 2005 5963) 

Chronologie/ Wortprotokolle 

Vorlage 1 
Obligationenrecht (OR) (Transparenz betreffend Vergütungen· an Mitglieder des Verv. 
· Geschäftsleitung) 

„ 02.03.2005 
• 08.06.2005 
• 28.09.2005 „ 05.10.2005 
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04.044 OR (Transparenz betreffend Vergütung an Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung). Änderung 

Botschaft vom 23. Juni 2004 zur Änderung des Obligationenrechts (Transparenz betreffend Vergütung 
an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) (BBI 2004 4471) 

Ausgangslage 

Der vorliegende Gesetzesentwurf regelt die Pflicht zur Offenlegung der Vergütungen an Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung von Gesellschaften, deren Aktien an der Börse kotiert sind. 
Im Rahmen der Selbstregulierung der Börse bestehen bereits heute Vorschriften zur Transparenz. 
Diese sollen auf Gesetzesstufe verankert und erweitert werden. 
Die neuen Bestimmungen ergänzen die bestehenden Vorschriften des Obligationenrechts über den 
Inhalt des Anhangs zur Bilanz. Damit .wird erreicht, dass die Angaben durch die Revisionsstelle 
überprüft werden. 
Anzugeben ist die Gesamtsumme der Vergütungen, die den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung ausgerichteit werden. Zudem müssen die jedem einzelnen Mitglied des 
Verwaltungsrates geleisteten Beträge und die höchste auf ein Mitglied der Geschäftsleitung entfallende 
Vergütung aufgeführt werden. Weiter sind die Beteiligungen an der Gesellschaft offen zu legen, welche 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung halten. Zur Verhinderung. von 
Umgehungsmöglichkeiten sind auch · Vergütungen an Personen, die einem Mitglied des 
Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung nahe stehen, offen zu legen. 
Mit der gesetzlichen Regelung der Transparenz soll zum einen Interessenkonflikten begegnet werden, 
die sich daraus ergeben können, dass der Verwaltungsrat die Entschädigungen seiner Mitglieder 
selbst _bestimmt. Z~m anderen soll dem berechtigten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre 
Rechnung getragen werden, Rechenschaft über die bezogenen Entschädigungen zu erhalten, damit 
sie ihre Kontrollrechte besser ausüben können. Ausserdem wird Klarheit geschaffen über die 
Interessenlage, die sich aus den Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung an der Gesellschaft ergi~t. 
Die Schaffung von Transparenz gehört zu den Anliegen von Corporate Governance. Hierzu ist eine 
weitere Revisionsvorlage in Vorbereitung. Wegen ihrer besonderen Dringlichkeit soll die Frage der 
Transparenz bei Gesellschaften mit kotierten Aktien vorgezogen und separat geregelt werden. Damit 
wird einem wichtigen politischen und wirtschaftlichen Anliegen entsprochen und zu einem guten 
Funktionieren des Kapitalmarkts beigetragen. Auch in zahlreichen anderen Staaten sowie in der OECD 
und in der Europäischen Union gibt es Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz. 

Verhandlungen 

02.03.2005 NR 
08.06.2005. SR 
28.09.2005 NR 
05.10.2005 SR 
07.10.2005 NR 
07.10.2005 SR 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (181 :2) 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (43:0) 

Der Nationalrat trat ohne Gegenstimme auf die Vorlage ein. Die Redner waren sich einig, dass das 
heutige System nicht mehr ausreicht und mehr Transparenz erfordert. 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates war der Vorlage des Bundesrates in 
ihren Grundzügen gefolgt und der Rat schloss sich den Anträgen der Kommissionsmehrheit an. Der 
Nationalrat sprach sich dafür aus, auch für die Mitglieder des Beirates die Offenlegungspflicht 
einzuführen. Mit 93 zu 66 Stimmen abgelehnt wurde hingegen der Minderheitsantrag von Susanne 
Leutenegger Oberholzer (S, BL), die Bezüge der Geschäftsleitungsmitglieder einzeln offenzulegen. 
Der Hinweis der Sozialdemokratin, dass liberale Länder wie Grossbritannien, Holland und die 
Vereinigten Staaten diese Regelung ebenfalls kennen, genügte nicht, um eine Ratsmehrheit zu finden. 
Der Nationalrat lehnte auch den Antrag ab, welcher verlangte, dass die Vergütungen an die Mitglieder . 
des Verwaltungsrates und an die Geschäftsleitung von der Generalversammlung genehmigt werden 
müssen. Diese Regelung wurde von den meisten Rednern sowie von Bundesrat Christoph Blocher als 
nicht durchführbar bezeichnet. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 145 
Stimmen bei 6 Enthaltungen an. 
Der Ständerat trat zwar ebenfalls ohne Gegenstimme auf die Vorlage ein, doch äusserten einige 
Ratsmitglieder gewisse Bedenken zu dem gesetzlichen Offenlegungsgebot. Diese Transparenz ist 
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indes für Bundesrat Christoph Blocher eine unerlässliche Voraussetzung für die optimale Ausübung 
des Kontrollrechts der Aktionäre. 
Die Kleine Kammer wich in einigen Punkten vom Nationalrat ab. Eine Differenz betrifft die 
Einschränkung der Transparenzanforderungen betreffend die Vergütungen von früheren Mitgliedern 
des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie von so genannt „nahe stehenden Perso.nen" 
(Art. 663bbis, Abs. 1 ). Nach der Fassung des Ständerates sollen die Vergütungen an diese zwei 
Kategorien von Personen nur dann offen gelegt werden, wenn sie nicht marktüblich sind oder (für die 
früheren Mitglieder) wenn sie im Zusammenhang mit der früheren Tätigkeit stehen. Im Bereich der 
Darlehen und Kredite (Abs. 3), die diesen beiden Personenkategorien gewährt wurden oder noch 
ausstehen, beschränkte die kleine Kammer die Transparenzvorschriften auf Darlehen zu nicht 
marktüblichen Bedingungen. Was die Beteiligungen betrifft (Art. 663c, Abs. 3), schloss der Ständerat 
die früheren Mitglieder von den 1ransparenzvorschriften aus.Die von einer Minderheit um Simonetta 
Sommaruga (S, BE) unterstützte Version des Nationalrates wurde mit 25 zu 13 Stimmen abgelehnt. 
Wie im Nationalrat gingen auch im Ständerat Minderheitsanträge ein, welche verlangten, die Bezüge 
der Geschäftsleitungsmitglieder einzeln offenzulegen. Die Verfechter dieser Regelung verwiesen 
vergeblich darauf, dass verschiedene angelsächsische Wirtschaftsstandorte sich für diese Praxis, die 
im Übrigen von der OECD empfohlen werde, entschlossen hätten. Ihr Antrag wurde mit 27 zu 12 
Stimmen abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde das Ansinnen, die Vergütungen an die 
Verwaltungsratsmitglieder von der Generalversammlung genehmigen zu lassen. Mif 24 zu 19 Stimmen 
entgegen der Haltung des Bundesrates angenommen wurde hingegen der Antrag einer Mitte-Links
Minderheit der Kommission, wonach die Statuten börsenkotierter Unternehmen Bestimmungen über 
die Festlegung der Entschädigung des Verwaltungsrates zu enthalten haben (Art. 626, Abs. 2). Den 
betroffenen Unternehmen soll eine zweijährige Frist für die Anpassung ihrer Statuten eingeräumt 
werden. 
Der Nationalrat hielt nur an einer Differenz zum Ständerat fest. Der Vorschlag des Ständerates in 
Artikel 626 Absatz 2, wonach die Statuten Bestimmungen über die Festlegung der Vergütung des 
Verwaltungsrates enthalten müssen, wurde diskussionslos gestrichen. In allen anderen Punkten 
schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an. In Artikel 663bbis Absatz 1 hatte sich die 
Kommission des Nationalrates gegen die vom Ständerat eingeführte Einschränkung des 
Anwendungsbereiches des Gesetzes ausgesprochen. Die Kommissionssprecher begründeten diesen 
Beschluss damit, dass gewisse Bestimmungen in der Version des Ständerates zu wenig präzise 
formuliert werden könnten. Während sich die Grünen, die Sozialdemokratische Partei und die 
EVP/EDU-Fraktion hinter den Kommissionsbeschluss stellten, sprach sich die Ratsmehrheit für den 
Antrag von Arthur Loepfe (C, Al) aus und stimmte dem Beschluss des Ständerates zu, der: auch vom 
Bundesrat unterstützt wurde. In den Artikeln 663bbis Absatz 3 und 663c wurden die Anträge einer 
Kommissionsminderheit, die an der Fassung des Nationalrates festhalten wollte, abgelehnt. Mit 108 zu 
65 bzw. 110 zu 66 Stimmen stimmte der Nationalrat in diesen Punkten der Version des Ständerates 
zu. 
Der Ständerat schloss sich diskussionslos den Beschlüssen des Nationalrates an. 
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04.044 CO. Modification (transparence des indemnites versees aux 
membres du conseil d'administration et de la direction) 

Message du 23 juin 2004 relatif a la modification du code des obligations {Transparence des 
indemnites versees aux membres du conseil d'administration et de la direction) (FF 2004 4223) 

Situation initiale 

Le present projet de loi regit la transparence des indemnites peryues par les membres du conseil 
d'administration et de la direction de societes anonymes dont les actions sont cotees en bourse. Des 
prescriptions sur la transparence ont deja ete edictees dans le cadre de l'autoregulation de la bourse. 
Le projet vise a inscrire ces prescriptions dans la loi et a elargir leur champ d'application. Les nouvelles 
dispositions legales completent les prescriptions actuelles du code des obligations sur le contenu de 
l'annexe au bilan. L'objeotif est de soumettre les indications fournies a la verification de l'organe de 
revision. Devront ainsi etre indiques dans l'annexe au bilan le montant global des indemnites versees 
au conseil d'administration et a la direction, la somme peryue par chacun des membres du conseil 
d'administration, ainsi que la somme peryue par le membre de la direction dont la remuneration est la 
plus elevee. En outre, les participations a la societe que detiennent les membres du conseil 
d'administration et de la direction devront egalement etre rendues publiques. Au surplus, les 
indemnites versees aux personnes qui sont proches d'un membre du conseil d'administration ou de la 
direction devront etre aussi declarees afin d'empecher que les dispositions legales ne soient eludees. 
La reglementation de la transparence doit permettre, en premier lieu, de remedier aux conflits 
d'interets qui peuvent survenir du fait que le conseil d'administration fixe lui-meme la remuneration de 
ses membres. II s'agit aussi de tenir campte de l'interet legitime qu'ont les actionnaires d'etre informes 
des indemnites peryues par le conseil d'adniinistration et par la direction, afin qu'ils puissent exercer 
de maniere optimale leurs droits de contröle. Enfin, la legislation proposee permettra d'exposer 
clairement les interets en presence decoulant des participations a la societe que detiennent les 
membres de son conseil d'administration et de sa direction. Le renforcement de la transparence est 
un des öbjectifs du gouvernement d'entreprise (corporate governance), leqUe! est au coeur d'un autre 
projet de revision, qui est actuellement en preparation. En raison de l'urgence particuliere de la 
legislation sur la transparence pour les societes do.nt les actions sont cotees en böurse, il a ete decide 
d'extraire cette partie du projet et de la traiter separement de maniere anticipee .. Cette legislation 
repond a une revendication politique et economique importante et contribuera au bon fonctionnement 
du marche des capitaux. Nombre d'autres pays ainsi que l'OCDE et !'Union europeenne s'emploient 
aussi a renforcer la transparence. 

Deliberations 

02.03.2005 
08.06.2005 
28.09.2005 
05.10.2005 
07.10.2005 
07.10.2005 

CN Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
CE Divergences. 
CN Divergences. 
CE Adhesion. 
CN La loi est adoptee en votation finale. (181 :2) 
CE La loi est adoptee en votation finale. (43:0) 

Au Conseil national, l'entree en matiere a ete decidee sans opposition, les orateurs ayant 
unanimement reconnu que le systeme actuel ne suffisait plus et encourage a plus de transparence. 
La Commission de l'economie et des redevances du Conseil national avait suivi dans les grandes 
lignes le projet du Conseil federal. Les propositions de sa majorite ont recueilli l'adhesion des deputes. 
Le Conseil national a ainsi accepte d'introduire le principe de transparence egalement pour les 
membres du conseil consultatif. En revanche, la proposition de minorite emmenee par Susanne 
Leutenegger Oberholzer (S, BL), qui exigeait la publication des remunerations individuelles de chaque 
membre de la direction a ete rejetee par 93 voix contre 66. La reference de la deputee socialiste aux 
pays liberaux qui connaissent ce regime, tels I' Angleterre, la Hollande et les Etats-Unis n'a pas suffi a 
entrainer le soutien de la majorite des deputes. La Chambre basse a egalement refuse un 
amendement visant a soumettre les salaires du conseil d'administration et de la direction a 
l'approbation de l'assemblee generale, solution qualifiee d'impraticable par la plupart des orateurs et 
par Christoph Blocher. Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopte le projet sans opposition 
par 145 voix et 6 abstentions. 
Si l'entree en matiere a ete decidee sans opposition au Conseil des Etats, certains orateurs n'ont pas 
cache leurs reticences face aux imperatifs de publicite exiges par la loi. Mais pour le conseiller federal 
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Christoph Blocher, cette transparence est la condition indispensable a l'exercice optimal du droit de 
contröle par les actionnaires. 
La Chambre haute s'est ecartee du Conseil national sur quelques points. Elle a cree des divergences 
sur la necessite d'alleger les exigences en matiere de transparence pour les anciens membres du 
conseil d'administration et de la direction ainsi que les personnes dites « proches » (art. 663bbis, al.1). 
Les senateurs ont souhaite que, pour ces deux categories de personnes, seules les indemnites qui ne 
sQnt pas conformes a la pratique du marche (ou pour les anciens membres uniquement celles qui sont 
en relation avec leur ancienne activite pour la societe) soient concernees. Pour ce qui concerne les 
prets consentis a ces deux categories de personnes (al. 3), le Conseil des Etats a egalement limite 
l'obligation de transparence aux prets consentis a des conditions non-conformes au marche. Enfin, sur 
les participations (art. 663c, al. 3), le Conseil des Etats a egalement exclu les anciens membres de 
l'obligation de transparence. La version du Conseil national, soutenue par une minorite emmenee par 
Simonetta Sommaruga (S, BE), a ete refusee par 25 voix contre 13. Comme au Conseil national, des 
propositions de minorite ont ete deposees au Conseil des Etats pour exiger la publication des 
remunerations individuelles de chaque membre de la direction. Les partisans de cette mesure ont 
rappele qu'il s'agissait d'une pratique adoptee par plusieurs places economiques anglo-saxonnes et 
recommandee par l'OCDE, mais leurs argurnents n'ont guere ete entendus. Par 27 voix contre 12, les 
senateurs ont refuse cet amendement tout comme ils ont rejete l'idee de soumettre les salaires des 
administrateurs a l'approbation de l'assemblee generale. En revanche, une proposition de minorite 
centre-gauche de la commission, exigeant que les statuts des societes cotees en Bourse contiennent 
des dispositions sur la fixation des indemnites du Conseil d'administration (art. 626 al. 2), a ete 
acceptee, contre l'avis du Conseil federal, par 24 voix contre 19. 
Le Conseil national n'a laisse subsister qu'une divergence avec le Conseil des Etats. La proposition 
du Conseil des Etats a l'art. 626 al. 2 sur la fixation des indemnites du conseil d'administration dans les 
statuts a ete biffee sans discussion. Pour le reste, le Conseil national s'est rallie au Conseil des Etats. 
A l'art'. 663bbis, al. 1, la commission du Conseil national avait refuse la limitation du champ 
d'application de la loi, introduite par le Conseil des Etats. Les porte-parole de la commission ont justifie 
cette decision par le caractere peu clair de certaines notions introduites par la Chambre haute. Alors 
que les deputes Verts, socialistes et evangelistes defendaient cette position, la majorite des conseillers 
nationaux a prefere accepte la proposition de Arthur Loepfe (C, Al) et adhere a la decision du Conseil 
des Etats, proposition egalement defendue par le Conseil federal. Aux art. 663bbis, al. 3 et 663c, une 
minorite de la commission a vu ses propositions pour maintenir la version du Conseil national mises en 
echec. Par respectivement 108 voix contre 65 et 11 O voix contre 66, le Conseil national a adhere au 
Conseil des Etats sur ces points. · 
Le Conseil des Etats s'est rallie, sans discussioh, aux decisions du Conseil national. 
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Obligationenrecht. Änderung. 
Transparenz betreffend Vergütungen 
an MitgliE!der des Verwaltu11gsrates 
und der Geschäftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du Conseil 
d'administration et de la direction 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conseil f!3deral 23.00:04 (FF 2004 4223) 
Nationalrat/Consell national 02.03.05 (Erstrat- Premier Conseil) 

Recordon Luc (G, VD), pour la commission: En quelques 
annees, le sujet qui nous occupe ici a fait, comme on disait 
sous d'autres cieux et en d'autres temps, un grand bond en 
avant. C'etait au depart un sujet tres conteste, un sujet 
chaud, que de demander la trahsparence des indemnites 
touchees par les membres des organes dirigeants, ou les or
ganes dirigeants dans leur ensemble, dans les. societes 
commerciales. 
Aujourd'hui, je ne cache pas une certaine satisfaction de 
pouvoir etre rapporteur sur un sujet comme celui-ci et de 
pouvoir constater qu'un certain bon sens a prevalu sur Uh 
regrettable esprit de cachotterie qui tenait lieu sans deute 
jusqu'ici de sentiment malvenu de protection de la personna
lite. En effet, il est indiscutablement bon que tous les parte
naires, ceux qu'oh 11ppelle en anglais les «stakeholders», et 
non seulement les seuls actionnaires - «shareholder1;1» -, 
puissent se tenseigner de maniere complete et fiable sur le 
montant de la remuneration reelle des organes dirigeants 
des societes. 
II importe en effet de savoir si ces organes sont surpayes, 
payes normaleinent ou sous-payes, car cela donne une indi
cation sur divers plans, au moins les suivants: la loyaute des 
membtes de ces organes et de ces organes encore; leur 
competence; la pertinence de la politique des ·ressources 
humaines qu'ils appliquent dans le cadre de la societe en 
question; la pertinence .des sommes qu'ils reservent aux di
videndes - «pay-out ratio» - et l'equilibre entre les differents 
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groupes de partenaires, precisement t<:lus les «stakehol
ders,,. 
Ainsi donc, aujourd'hui nous sommes tres largement arrives 
a la conclusion que cette transparence etait necessaire, et 
que, par rapport a ceux qui assumaient des responsabilites 
importantes dans les socf etes commerciales, la protection 
du montant ne devait pas predominer. II raste toutefois deux 
elements principaux sur lesquels nous avons encore des di
vergences et qui donneront lieu a des propositions de mino
rite: c'est l'indication individuelle des remuherations de la 
direction, par opposition au conseil d'administration, et c'est 
la fixation de toutes les remunerations par l'assemblee ge
nerale de la socjete ou au contraire par un autre organe. 
Nous y reviendrons le moment venu. Cela etant, je crois 
que, pour ce qui est de l'entree en matiere, il n'y a pas d'he
sitation a vous recommander tres largement de l'accepter. 

Zuppiger Bruno 01, ZH), für die Kommission: Die vorliegende 
Vorlage soll die Pflicht zur Offenlegung der Vergütungen an 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftslei
tung für Gesellschaften, deren Aktien an der Börse kotiert 
sind, neu regeln. Anlass zu dieser Neuregelung waren ver
schiedene Votfälle, die auch Vor.stösse aus·gelöst haben, 
welche den Bundesrat und das Parlament zum Handeln be
auftragt haben. 
Vorerst wurde die Frage diskutiert, wo die Bestimmungen 
neu festgehalten werden sollen. Würde es nicht genügen, 
wenn die Bestimmungen in der Richtlinie betreffend Informa
tion zu Corporate Governance, kurz SWX-Richtlinie, oder im 
sogenannten Swjss Code of Best Practice for Corporate Go
vernance oder allenfalls im Börsengesetz festgehalten wür
den? Das war die Frage, die in der WAK besprochen wurde. 
Die Kommission kam einhellig zum Schluss, dass das Pro
blem der Transparenz von börsenkotierten Unternehmungen 
aus generellen eigentumspölitischeri, wirtschaftlichen und 
politischen Gründen so bedeutsam ist, dass eine leicht ver
änderbare Richtlinie nicht genügen kann. Es geht nämlich 
letztlich um den Schutz des Eigentums, und der ist Sache 
des Gesetzgebers. . 
Die zweite Frage, mit der sich die Kommission befasste, lau
tete: Warum sollen nur börsenkotierte und nicht alle Gesell
schaften einbezogen werden? Hier war in · der WÄK die 
Mehrheit, e.benso Wie der Bundesrat, der Ansicht, dass die 
Frage der Offenlegung bei privaten Aktiengesellschaften et
was anderes ist und im Rahmen der nächsten Revision des 
Aktienrechtes vertieftgeprüft werden soll. · 
Schliesslich ging es darum, wer und was offen zu legen ist. 
zum Was: Die WAK ist der dezidierten Meinung, dass bör
senkotierte Unternehmungen alle Vergütungen, also direkte 
und indirekte Entschädigungen, in einem Anhang zur Bilanz 
aufzuführen haben. In Artikel 663bbis Ziffern 2 und 3 sind 
Verschiedene Möglichkeiten der Vergütungen und Vergünsti
gungen aufgeführt, wobei diese Liste nicht abschliessend 
ist. · 
Dann zum Wer: Im Grundsatz wollen der Bundesrat und die 
Mehrheit der Kommission, dass keine unkontrollierte und 
nicht deklarierte Selbstbestimmung von Salären und Vergü
tungen möglich ist. In einer Aktiengesellschaft ist dies beim 
Verwaltungsrat möglich. Hier besteht am ehesten das Pro
blem von Interessenkonflikten. Daher sind die Bezüge und 
Vergütungen für sämtliche gegenwärtigen und auch tr9he
re11 Mitglieder des Verwaltungsrates und der Beiräte sowie 
für die ihnen nahestehenden Personen offen zu legen. 
Bei der Geschäftsleitung verhält es sich etwas anders. Diese 
kontrahiert nicht mit sich selbst. Die Saläre und Vergütungen 
werden auf höherer Stufe, nämlich durch den Verwaltungs
rat, festgelegt. Daher ist die Mehrheit der WAK der Ansicht, 
dass die Regelung gelten soll, wonach der Gesamtbetrag für 
die Geschäftsleitung und der höchste Betrag, welcher einem 
Geschäftsleitungsmitglied ausbezahlt wurde, zusammen mit 
dessen Namen und Funktion auszuweisen sind, und dass 
dies genügt. Eine Minderheit möchte, dass auch die anderen 
Geschäftsleitungsmitglieder ihre Vergütungen offen zu legen 
haben und diese durch die Generalversammlung zu geneh
migen sind. 
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Noch ein Wort zu den nahestehenden Personen und Beirä
ten: Der Begriff der nahestehenden Personen ist in Arti
kel 678 OR bereits definiert, .Es sind «Drittpersonen, die Ver
waltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitgliedern aufgrund 
enger persönlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher oder tatsäch
licher Bindung verbunden sind». Bei den Mitgliedern von · 
Beiräten und ähnlichen Gremien ist unter dem Aspekt der 
Transparenz schlicht nicht einsehbar, warum deren Funktio
nen und Vergütungen nicht offen gelegt werden sollen. Im 
Falle von Fachbeiräten erbringen sie ja eine Leistung, und 
diese Leistung kann auch honoriert werden. Ich bin mir fast 
sicher - das Ist meine persönliche Meinung -, dass damit 
die Pfründenwirtschaft etwas eingedämmt werden kann. 
Nun noch ein Wort ·zu den Beteiligungen: Im Sinne der 
Transpar~nz sind nicht nur die Vergütungen auszuweisen, 
sondern im Sinne der guten Transparenz ist e.s sicher auch 
richtig und Wichtig, dass die Mitglieder des Verwaltungsra0 

tes, des Beirates und der Geschäftsleitung sowie die ihnen · 
nahestehenden Personen ihre Beteiligungj:!n an per Aktien
gesellschaft, aber auch ihre Wandeb.und Optionsrechte of
fen legen, wie dies in Artikel 663c Absatz 3 neu geregelt 
werden soll. · ' 
Die WAK-NR ist davon . überzeugt, dass mit den vorliegen
den Anträgen ein grosser Schritt in Richtung Transparenz 
bei den Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung bei börsenkotierten Unternehmun-
gen gemacht wird. , 
Sie empfiehlt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und dem 
Entwurf des Bundesrates und den Anträgen der Mehrheit 
der WAK-NR zuzustimmen. · 
Gleichzeitig beantragt Ihnen .die Kommission; .die beidef'.l 
parlamentarischen Initiativen Chiffelle 01.424, «Transparenz· 
bei börsimkotierten Firmen», und der SVP-Fraktion 02.406, 
«Offenlegung der Entschädigungen und der Beteiligungen 
der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftslei
tung», abzuschreiben. 

Kaufmann. Hans (V, ZH): Im Namen der SVP-Fraktion emp
fehle ich Ihnen, auf die Vorlage einzutreten, denn sie ent
spricht weitgehend unserer fraktionseigenen parlamentari
schen Initiative, die ein.e Offenlegung der Entschädigungen 
und Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates, der 
Geschäftsleitung, ihnen nahestehender Personen und der 
Beiräte fördert. Bei unserem Vorstoss ging es tlns in erster 
Linie um den Schutz des Eigentums der Publikumsaktio
näre, nachdem wiederholt sehr hohe Bezüge in Form von 
Löhnen, Boni, Pensionskassenvergünstigungen usw. be
kannt geworden waren, die in keinem Verhältnis mehr zu 
den. Leistungen dieser Personen oder zur finanziellen Lage 
der Unternehmen standen. Ohne Transparenz und Kontrolle 
können die Aktionäre von kotierten Unternehmen keine 
Massnahmen ergreifen. 
Auch wenn die Forderungen in der Hochblüte der Abzocke
rei entstanden, ~rgibt die Analyse der jüngsten Geschäftsbe
richte überhaupt keinen Grund zur Entwarnung. Selbst bei 
massiven Verlusten und milliardenschwerer Eigenkapitalver
nichtung glauben viele Verwaltungsräte und Manager immer 
noch, sie seien unersetzlich und müssten deshalb fürstlich 
honoriert werden. Ja, ich muss sogar feststellen, .dass eine 
neue Vergütungsgattung Einzug gehalten hat, die soge
nannten Retention-Boni, auf Deutsch eine sogenannte Aus
halte- oder Ausharreprämie, und auch diese gehen in die 
Millionen. Ich habe sicher - das möchte ich hier klarstellen -
überhaupt keine Einw.ände gegen hohe Saläre und Gewinn
beteiligungen bei guter Leistung, aber wenn Leistung und 
Honorierung einander nicht entsprechen, sollten die Aktio
näre die Möglichkeit haben, aufgrund konkreter Zahlen über 
die Bezüge den Verwaltungsrat zu ersetzen. 
Da die Saläre der Geschäftsleitung vom Verwaltungsrat fest
gelegt und überwacht werden, genügt es, wenn hier die Ge
samtsumme und die Zahlen für den Spitzenverdiener oder 
die Spitzenverdienerin detailliert bekannt gegeben werden. 
Ich stosse mich aber an der heutigen Praxis, dass.zwar die 
Barbezüge offen gelegt werden, der Geldwert von gesperr-
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ten Aktien und Optionen aber nicht beziffert wird. Für mich 
ist die Transparenz erst dann gegeben, wenn auch hier Klar
heit geschaffen wird, indem konkrete Beträge genannt wer
den. 
Mit der pauschalen Art der Offenleguhg der Geschäftslei
tuhgsbezüge wollen wir die Unternehmeh vor der Gefahr der 
Abwerbung durch Dritte schützen. Auch der innerbetriebli
che Vergleich von Löhnen und Salären kann zu Lohntreibe
reien auf höchster Ebene führen, was nicht immer im 
Interesse der Aktionäre sein kann. Deshalb geben wir uns 
mit der pauschalen Offenlegung zufrieden. 
Anders sieht die Situation beim Verwaltungsrat aus, weil die
ser ja seine Saläre selber festlegt. Dort verlar:igen wir Aus
kunft über jeden einzelnen Verwaltungsrat. 
Ich beantrage Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 

Leutenegger Oberhoizer Susanne (S, BL): Wenn man den 
Kommissionssprechern zugehört hat, klingt das heute alles 
nach Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind uns alle einig, es 
ist alles wunderbar geregelt: Die Lohntransparenz ist völlig 
unbestritten. So ist es leider nicht! Wir führen die Debatte 
über die Lohntransparenz nicht zUm ersten Mal, und ich er
laube mir doch eirien kleinen Rückblick auf die bisherigen 
Schwerpunkte in dieser Diskussion. 
Ausgelöst wurden diese Diskussion und die vorliegende Bot
schaft durch Lohnexzesse von Spitzenmanagern und über
höhte Bezüge von Verwaltungsräten. Ist Herr Baumann im 
Saal? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es lauter Män
ner waren. Vielleicht müssten Sie Ihr Votum, Herr Baumann, 
das Sie gestern über die Frauen gehalten haben, nochmals 
überi:lenken, Es waren übrigens auch Männer, deren Erfolg
sausweise nicht immer überzeugend waren, obschon die 
Lohnexzesse mit aller Brutalität durchgesetzt wurden. 
Zuers_t begann die Diskussion aufgrund· einer Lohntreiberei 
bei öffentlichen Unternehmungen - bei den SBB. Anfänglich 
haben sich die Bundesräte Leuenberger und Villiger gegen 
eine Offenlegung gesperrt, und wir haben d_ann in einer Ko
alition von SP- und SVP-Fraktion - das muss man sagen -
das Bundesgesetz über die Transparenz der Kaderlöhne bei 
den Bundesunternehtnungen durchgesetzt. Aber bereits da 
hat· man gesehen, dass es die SVP mit der Transparenz 
nicht ganz so ernst nimmt. Ich komme nachher darauf zu
rück. 
Dann wurden die wahren Lohnexzesse bekannt; das sind 
nämlich jene in der Privatwirtschaft. Die Lohnspirale dreht 

· sich seit 2000 unaufhaltsam nach oben. Ich empfehle Ihnen 
zur Lektüre zum einen die Zeitung «Cash» vom 24. Februar 
2005 und eine kurze Zusammenfassung im «Blick». vom 
letzten Samstag. Das Quartett Vasella, Humer, Ospel, Bra
beck kassiert pro Jahr 66,3 Millionen Franken an Entschädi
gungen. Ist das die Folge exzellenter Leistungen? So viel 
kann ja gar niemand leisten. 
Ich empfehle Ihnen auch das Buch vori Dirk Schütz zur Lek
türe, das am Frauentag herauskommen wird, am 8. März 
2005, das darauf hinweist, dass kein Manager 20 Millionen 
Franken wert ist und auch nicht leicht darunter liegende Be
träge. Die Lohnexzesse sind nicht etwa die Folge exzellenter 

· Leistungen. Selbst bei Versagen wurden die Löhne nach 
oben geschraubt. Die Löhn.e der Chefs kannten. nur e_ine 
Richtung: nach oben. Selbst in Fällen, in denen die Eigentü
mer und Eigentümerinnen der Unternehmungen mit Total
verlusten zur Kasse gebeten Worden sind, wurden die Ent
schädigungen nach oben geschraubt. Selbst bei vollständi
gem Versagen bedienten sich Manager noch mit Abgangs
entschädigungen. Zu den neuen Spielformen von Entschädi
gungen möchte ich auf die Ausführungen von Herrn Kauf
mann verweisen. 
Die Lohnexzesse sind bei .weitem auch keine Entschädigun
gen für gute Leistungeh zugunsten der' Aktionärinnen, also 
der Eigentümerinnen der Unternehmung. Eih . Beispiel ist 
Novartis: Der Kurs von Novartis stagniert gemäss Ausfüh
rungen der Zeitschrift «Cash» seit detn Jahre 1999. Herr Va
sella hat in dieser Zeit seinen Lohn auf über 20 Millionen 
Franken verzehnfacht. 

langsam wird damit klar: Lohnexzesse haben nichts tnit 
Leistung zu tun. Klar wird aber auch: Lohnexzesse haben 
nichts mit Marktkräften zu tun, wie vielfach in diesem Rat be
hauptet worden ist. Peter Böckli schreibt zu Recht von einem 
kartellähnlichen Verhalten von Interessierten und von einem 
mangelhaft funktionierenden Markt der Manager. Dieses 
Kartell besteht nicht nur aus CEO, sondern auch aus äinem 
Sich-gegenseitig-Hochschaukeln von Verwaltungsräten und 
CEO. Deshalb ist es wichtig, dass wir beide in den Griff be
kommen. 
Es ist ein selbstreferierendes System, in dem dann noch 
Headhunter zusätzlich kräftig a_bsahnen. Jeder vergleicht 
sich mit dem anderen, und für jeden ist das der Ahlass, die 
Entschädigungen nach oben zu schrauben. In. einem be
scheidenen Ausmass erleben wir das jetzt auch bei der 
SR~, bei der Spesenentschädigung des Chefs, der sich 
noch erfrecht hat, seinen Lohn mit anderen· zu vergleichen 
und als ungenügend zu bezeichnen. Ab.er das ist ein ande
res Thema: 
Wie bekommen wir diese Entschädigungen unter Kontrolle? 
Ein erster Schritt dazu ist die Offenlegung der Bezüge. Das 
ist die absolute Voraussetzung. Die SP war die erste Partei 
hier drinnen, die sich mit Vehemenz dafür eingesetzt hat. Ich 
möchte auf die parlamentarische Initiative Chiffelle 01.424 
hinweisen. Die S)IP ist dann mit lautem Getöse - ich habe 
das schon einmal gesagt - auf den fahrenden Zug aufge
sprungen. So fand sich dann die Mehrheit, die die Basis für 
die heutige Gesetzgebung bildet. 
Das Resultat liegt Ihnen nun vor. Es muss verbessert wer
den, und zwar in zwei Punkten: Wir wollen ganz klar eine in
dividuelle Offenlegung aller Bezüge der Gescl)äftsleitung 
und auch die Festlegung. der Entschädigungen für Verwal
tungsrat und Geschäftsleitung durch die Generalversamm
lung. 
Ich nehme für die SP in Anspruch, dass sie. die Partei ist, 
welche die ersten Bausteine zu einem konkreten Fortschritt, 
zu einer modernen Corporate-Governance-Gesetzgebung in 
der Schweiz, gelegt hat. Das ist etwas, das auch ich der Par
tei in den Neunzigerjahren hicht zugetraut hätte. Aber die SP 
ist lernfähig! Für uns ist klar, dass wir transparente und sau
b.ere Regulierungen brauchen, das auch für einen guten 
Wirtschaftsstandort'. Ein güter Standort ist ein Wirtschafts
standort, der sich durch Leistung und nicht durch Missbräu
che auszelchnet, ein Standort, bei dem die Gier in Schran
ken gehalten wird. 
Und die anderen Parteien? Zum Beispiel die SVP? Es freut 
mich ausserordentlich, dass wir heute den zuständigen Bun
desrat im Saal haben, und ich kann nich_t umhin, Herrn Bun
desrat Blocher darauf hinzuweisen, was er einmal verlangt 
hat: Im Rahmen der Debatte zur parlamentarischen Initiative 
Ch1ffelle 01.424 haben Sie, Herr Bundesrat Blocher, klar ge
sagt, dass Verwaltungsratsentschädigungen bei . börsen
kotierten Unternehmungen individuell offen gelegt werden 
müssten, das sei absolut notwendig. Dann haben Sie Herrn 
Chiffelle darauf hingewiesen, dass er die Geschäftsleitung 
vergessen habe. Es war für Herrn Bundesrat Blocher immer 
klar - das steht so auch in den Vorstössen der SVP-Frak
tion -, dass auch die Bezüge der Geschäftsleitung, und 
nicht nur des · Spitzenmannes, individuell deklariert und 
transparent gemacht werden müssen. 
Herr Bundesrat Blocher, Ihre Entwicklung macht mir Sorge. 
Die Anpassung an den mittleren Mainstream verspricht für 
die Corporate Governance nichts Gutes. Ich möchte noch 
einmal Sie selber zitieren: «Anpasser und Wischi-Waschi
Politike'r», so hiess der Titel Ihrer Albisgüetli-Rede vom 19. 
Januar 2001. Sie sprachen damals die bürgerlichen Parteien 
FDP und CVP an und wollten sich vom Wischi-Waschi-Kurs 
absetzen; erinnern Sie sich daran, Herr Bundesrat Blocher? 
Wischi-Waschi-Politik ist auch .kein guter Leistungsausweis 
für einen SVP-Bundesrat. Die Wählerinnen Und Wähler wer
den das sehr genau verfolgen, und vielleicht haben wir am 
-vergangenen Wochenende schön erste Anzeichen dafür. 
Nun kommen wir zum Freisinn: Es gab Manager, die dem 
Freisinn sehr nahe stehen, die für grosse, grosse Wirt
schaftsskandale in der Schweiz und für grosse Verluste von 
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kleinen Aktionärinnen und Aktionären von Pensionskassen 
mitverantwortlich waren. Es waren Manager jener Partei, die 
zuerst immer darauf hinwies, man wolle keine gesetzljche 
Regelung, man mache das mit der Transparenz alles freiwil
lig: Der Freisinn wehrte sich damit lange Zeit gegen verbind
liche Regelungen zur Lohntransparenz, stimmte dann aber, 
unter dem gesetzlichen Druck, zu. 
Was haben. wir jetzt auf dem Tisch? Wir haben den Antrag 
eines FDP-Nationalrates, der verlangt, dass man die Geset
zesvorlage, die hier zur Debatte steht, a1.1fweicht, Wir sollten 
z1.1m einen die nahestehenden Personen herausnehmen, wir 
sollten die Beiräte aus der Vorlage entfernen, und wlr sollten 
die Transparenz in Bezug auf die früheren Mitglieder der Ge
schäftsleitung Und der Organe nur so weit herstellen, als es 
die letzten zwei Jahre betrifft! Wenn man die Empfehlung 
der Börse anschaut, so geht dieser Antrag sogar hinter den 
Status qua zurück; damit öffnen Sie Missbräuchen Tür und 
Tor. Ich hoffe, dass Wir in diesem Rat nicht über diesen An
trag Von Herrn Theiler abstimmen müssen; ich hoffe, dass er 
überhaupt nicht zur Debatte kommt, sondern jetzt zurückge
zogen wird. 
So geht das nicht! Machen wir jetzt Ernst mit <ler Transpa
renz, und machen wir Nägel mit Köpfen. Wir verlangen, das 
ist klar, es steht auf der Fahne, zum einen die individuelle 
Offenlegung auch der Löhne aller Geschäftsleitungsmitglie
der, die Offenlegung auch in Bezug auf Leistungen an nahe
stehende Personen - diejenigen an Verwaltungsräte sind ja 
bereits in der Vorlage -, und dann verlangen wir, dass die 
Generalversammlung die Bezüge festlegt. Dann. haben wir 
nämlich zum einen die Transparenz und zum anderen auch 
die Gewähr, dass die Eigentümerinnen Und Eigentümer Ober 
die Bezüge entscheiden können. 
Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutreten. 

· Genner Ruth (G, ZH): Das Thema der überrissenen Mana
. gerlöhne und Verwaltungsratsentschädigungen wurde Ende 
der Net.1nzigerjahre aktuell. Vielen Führ1.1ngspersönlichkeiten 
ging es offensichtlich Weit weniger um das Wohl des Unter
nehmens als um die Maximierung des eigenen Nutzens. 
Trotz strategischen Fehlentscheidungen und eigenem Fehl
verhalten sjcherten sich Exponenten von Unternehmungs
spitzen· Löhne und Abgangsentschädigungen in MiHionen
höhe zu. Die Abzockerskandale führten zu einem Verlust 
des Vertrauens in die Schweizer Wirtschaft. Die breite Be
völkerung stellte sich die Frage nach der gerechten Entlöh
nung und der dazugehörigen Arbeitsleistung. 
Dabei gibt es verschiedene Aspekte, auf die ich nun im Fol
genden eingehen möchte: 
1. Die Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen scha
clet den Arbeitnehmenden. Es sind immer die Arbeitnehmen
den, welche die Suppe auszulöffeln haben. Direkt betroffen 
von Fehlentscheidungen und der Eigennutzmaximierung der 
Führungsspitze ist die Belegschaft. Kommt ein Unterneh
men in die roten Zahlen, wird es restrukturiert und durch 
Massenentlassungen saniert. Arbeitsplatzunsicherheit und 
ungerechte Lohnpolitik demotivieren die Arbeitnehmenden 
und kreieren ein schlechtes Unternehmensklima. 
Die Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen schadet 
den Arbeitnehmenden. Es braucht deshalb die Offenlegung 
der Interessen und der Entschädigungspolitik für Verwal
tungsrat und Geschäftsleitung. 
Ich stelle fest: Die Arbeitnehmenden haben ein Interesse an 
einer transparenten Entschädigungspolitik für Verwaltungs
rat und Geschäftsleitung. 
2. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz im Rück
stand. Die OECD, die Europäische· Kommission, Grossbri
tannien, die Vereinigten Staaten und Deutschland sind 
bezüglich Corporate-Governa:nce-Vorschriften schon seit 
längerem bedeutend weiter als die Schweiz. 
Die OECD hat die seit 1999 geltende Corporate-Gover
nance-Richtlinie überarbeitet und die revidierte Richtlinie im 
F'rühjahr 2004 verabschiedet. Die Richtlinie ist generell ge
halten und hat Empfehlungscharakter. Bezüglich der Ent
schädigungspolitik enthält sie die drei folgenden Forderun-
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ge.n: Erstens sind Entschädigungen für Verwaltungsrats- und 
Geschäftsleitungsmitglieder individuell offen zu legen. Das 
ist auch eine unserer Minclerheitsfotderungen bei der heuti
gen Gesetzesrevision. zweitens muss ein Zusammenhang 
zwischen der Unterneihmenspertormance und der Entschä
digung der Führungsspitze bestehen. Drittens tnüssen sich 
die Aktionäre zur Entschädigungspolitik und zur. Höhe der 
Entschädigungen äussern können. Das entspricht ebenfalls 
einem Minderheitsantrag auf der heutigen Fahne. 
im Frühjahr 2003 verabschiedete die Europäische Kommis
sion einen Aktionsplar;i zu Corporate Governance mit kurz
und langfristigen Massnahmen. Die EU ist bezüglich Trans
parenz der Entschädigungen noch konkreter als die OECD. 
Zudem wurde im Herbst 2004 ein Expertengremium einbe
rufen, das der Kommh:ision Ober den Stand der Umsetzung 
von Corporate Governance in den Mitgliedstaaten Bericht 
erstattet. . 
Wir Grünen halten deshalb fest: Im Vergleich mit dem Aus
land ist die Schweiz bezüglich iransparenzvorschriften zeit
lich und inhaltlich im Rückstand. 
3. Die Richtlinie cler Schweizer Börse genügt nicht. Die 
Richtlinie der Schweizer Börse zu Corporate Governance 
galt erstmals für die Geschäftsberichte des Jahres 2002 der 
börsenkotierten Unternehmen. Die Selbstregulierung der 
Börse genügt nicht, da sil3 keine individuelle Offenlegung der 
Entschädigungen fordert. Es wird zwar verlangt, dass Anga
ben gemacht W13rden. Ob diese auch richtig sind, wird nicht 
überprüft. Zudem fehlen griffige Sanktionsmöglichkeiten. Ich 
halte deshalb fest: Die Transparenz in der Führungsetage ist 
wirtschaftlich Und politisch wichtig. Eine gesetzliche Rege
lung ist zwingend, denn der Selbstregulierung der Börse 
fehlt die demokratische Legitimation. D13shalb brauchen wir 
auch heute diese Revision des OR. . 
4. Die Transpatenzvorschrift des OR geht einen Schritt w.ei
ter als die Börsentichtlinie - zum Glück! Sie regelt, wie die 
verschiedenen Arten der Entschädigung ausgewiesen wer
den müssen, und bezieht auch die Offenlegung von Ent
schädigungen an nahestehende Personen mit ein. Bezüg
lich der betroffenen Unternehmen und der individuellen 
Offenlegungspflicht bleibt der Gesetzentwurf aber auf hal-
bem Weg stehen. Es gibt noch folgende Lücken: · 
Die erste betrifft die Transparenz in allen grossen Unterneh
men. Die Arbeitsgruppe des EJPD zu . Corporate Gover
nance forderte in einem Zwischenbericht im Jahr 2003, dass 
die Transparenzvorschrift sowohl für die börsenkotierten als 
auch für die wirtschaftlich bedeutenden nichtkotierten Unter
nehmungen gelten rnuss. Als Wirtschaftlich bedeutend defi
nierte sie Unternehmungen mit 200 Vollzeitstellen oder einer 
Bilanzsumme von 20 Millionen Franken. Der vorliegende 
Ge~etzentwurf ist dem Expertenvorschlag nicht gefolgt. Die 
CR-Richtlinie· bezüglich Transparenz gilt nur für börsenko
tierte Unternehmen. Das ist Ungenügend. Wir Grünen for
dern deshalb, dass die Transparenzvorschrift für alle gros
sen Unternehmen in der Schweiz und nicht nur für die 
börsenkotierten gelten muss. 
Eine zweite Lücke betrifft die individuelle Offenlegungs
pflicht. Der vorliegende Gesetzentwurf schreibt die individu
elle Offenlegungspflicht ausschliesslich für den Verwaltungs
rat vor. Damit bleibt die Transparenzrichtlinie auf halbem 
Weg stehen und missachtet die Empfehlung der OECD. Es 
ist unabdingbar, dass auch die Entschädigungen der Ge
schäftsleitungsmitglieder individuell publiziert werden, sind 
es doch vor allem die Bezüge der Geschäftsleitung, die in 
den letzten Jahren astronomisch hoch ausfielen und jegliche 
Beziehung zwischen Leistung und Lohn vermissen Hessen. 
Wir Granen fordern deshalb die individuelle Offenlegungs
pflicht sowohl tot die Mitglieder des Verwaltungsrates als 
auch für jene der Geschäftsleitung. Somit unterstützen wir 
den Antrag der Minderheit Leutenegger Oberholzer. 
Eine dritte Lücke besteht darin, dass sich der vorliegende 
Gesetzentwurf nicht zur Rolle der Generalversammlung bei 
der Festlegung der Entschädigungen von Verwaltungsrat 
und Geschäftsleitung äussert. Wir unterstützen auch hier 
den Minderheitsantrag Leutenegger Oberholzer, weil wir 
Transparenz als Kontrollmöglichkeit für die Eigentümer vor-
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aussetzen. Die Generalversammlung muss als Eigentümer
versammlung über die Entschädigungen von Verwaltungsrat 
und Geschäftsleitung bestimmen, d. h. sie genehmigen oder 
zurückWeisen können. Wir Grünen unterstützen deshalb 
auch hier den Minderheitsantrag. · 
Noch ein letzter Punkt: Es wäre naiv, zu glauben, dass mit 
dieser CR-Revision - mit einer Trans!)arenzvotschrift ~ das 
Problem der überrissenen Managerlöhne gelöst wäre, Die 
stossenden Missverhältnisse zwischen Chefetage und d.er 
restlichen Belegschaft bezüglich Entschädigung und Leis
tungsbeurteilung bleiben bestehen. Um ihre Pfrünc;le zu 
rechtfertigen, stützen sich die Ex!)onenten der Führungss!)it
zen immer noch auf Ammenmärchen, beisP,ielsweise auf je
nes, dass der Markt Höchstlöhne fordere, da ein Unterneh
men nur so eine to!)qualifizierte Führungskraft für sich 
gewinnen könne .. In Tat und Wahrheit aber versagt der Markt 
bei der Auswahl von CEO und Verwaltungsräten. Es handelt 
sich vielmehr um ein Kartell, in dem jeder jeden kennt und 
man sich die hohen Entschädigungen gegenseitig zu-
schanzt. · 
Ein absurdes Argument sind auch die leistungsbezogenen 
Löhne der FührungssP,itze; So hat der Tag für die Unterneh
mungsleitung auch nur 24 Stunden. Es ist schwierig zu er
klären, warum ein Arbeitstag eines Managers bis zu 300-ma.l 
mehr wert sein soll als der eines durchschnittlichen Ange
stellten. Wir finden deshalb, dass die Lohnverteilung inner
halb der Untern·ehmen im Auge behalfen werden muss. Wir 
haben festgestellt, dass sich die tiefsJen und die höchsten 
Löhne innerhalb gewisser Unternehmen in den letzten 
zwanzig Jahren vom Verhältnis 1 zu 30 bis zum Verhältnis 
1 zu 300 auseinander entwickelt haben. . 
Die grüne Fraktion ist für Eintreten und unterstützt beide 
Minderheitsanträge. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, zweite Vize!)räsi
dentin): Ich werde immer wieder gefragt, wie lange man Zeit 
habe, seinen Antrag in der Eintretensdebatte zu begründen. 
In der reduzierten ,Debatte stehen den Fraktionss!)rechern 
zehn Minuten zur Verfügung. Sie müssen diese Zeit nicht 
ausnützen - Sie dürfen. 

Bührer l(}erold (RL, SH): Ich werde mich also bemühen, 
den Zeitkredit nicht auszunutzen. 
Die Bereitstellung von Risikoka!)ital ist ein entscheiderider 
Faktor für c;lie Dynamik unserer Volkswirtschaft und für einen 
hohen Beschäftigungsgrad. Und mit Blick auf die grossen, in 
der Regel börsenkotierten Aktiengesellschaften ist es wich
tig, dass wir gesetzgeberisch klare Bedingungen zum 
Schutz der Abertausende von Miteigentümern, s!)rich Aktio
nären, habe.n. Da steht zweifelsohne erstens die Trans!)a
renz in Sachen Rechnungslegung und die damit zusammen
hängende Revision, über die Wir heute diskutiert haben, im 
Vordergrund und zweitens auch die Trans!)arenz bezüglich 
der Entschädigungen. 
Vorhin hat sich Kollegin Leutenegger Oberholzer sehr aus
führlich, auch 1>artei1>olitisch, geäussert. Sie hat sich meines 
Erachtens sehr weit Weg von. den Fakten und eher ein bis
schen nahe zur Fantasie hin bewegt. Ich halte daher noch 
einmal fest, dass wir von der FDP-Fraktion diese Transpa
renz von Anbeginn an stets bejaht haben. Das möchte ich 
hier in aller Deutlichkeit festhalten. Und zum zweiten möchte 
ich festhalten, dass wir die Missstände, die sich vor allem in 
den Neunzigerjahren da und dort gehäuft haben, unabhän- . 
gig von den inllojvierten Personen klar verurteilt haben. Wir 
halJen stets den Warnfinger erhoben, wenn in der Entschä
digungs!)olitik Unverhältnismässigkeit Einzug gehalten hat, 
weil wir der festen Überzeugung sind, dass solche Exzesse 
dem Vertrauen in die Marktwirtschaft Schaden zufügen, und 
das wollen wir im Gesamtinteresse dieser Marktwirtschaft 
nicht. · 
Die FDP-Fraktion bleibt dieser Linie treu. Wir beantragen Ih
nen Eintreten auf die Vorlage, und wir beantragen Ihnen bei 
den umstrittenen Artikeln Zustimmung zur Kommissions
mehrheit. 

Welche zentralen Punkte stehen für uns im Vordergrund? 
Erstens teilen. wir die Auffassung, wie sie auch der Bundes
rat vertreten hat, dass wir diese Trans!)arenzbestimmungen 
im Obliga.tionenrecht verankern müssen. Wir haben eine 
lange Diskussion darüber geführt, ob wir das auch in Zu
kunft auf der Ebene des Börsenrechtes tun können, und wir 
sind zur Überzeugung gelangt, dass es im OR am richtigen 
Ort ist. 
zweitens sind wir ebenfalls klar ger Auffassung, dass diese 
Vergütungen umfassend offen gelegt werden müssen. Das 
heisst, dass also nicht nur die Barentschädigungen, sondern 
auch alle anderen Arfen der Entgelte dargelegt werden müs
sen. 
Zu einem dritten Punkt: Es muss sichergestellt werden, dass 
nicht irgendwelche innovative Persönlichkeiten Umgehun
gen veranstalten kön.nen. Aus dieser Überlegung heraus un
terstützen wir den Einbezug der sogenannten nahestehen
den Personen in d.ie Offehlegungs!)flicht, so, wie wir di~sbe
züglich auch eine Rechts!)raxis im Obligationenrecht haben. 
Viertens teilen wir die Auffassung, dass die Entschädigun
gen von Mitgliedern des VerWaltungsrates einzeln offen zu 
legen sind. Denn diese werden von der Generalversamm
lung gewählt; sie legen diese Entschädigungen selbst fest. 
Von daher gesehen braucht es hier e.ine Einzeloffenlegung. 
Fünftens sind wir auch .der Meinung .,.. ein sensibles Thema-, 
dass die Beiräte gleich zu behandeln sind wie die VerWal
tungsräte, obwohl sie obligationenrechtlich bekanntlich nicht 
die gleiche Verantwortlichkeit halJen. 
Zu einem sechsten Punkt: Wir sind d.er Meinung, dass die 
Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder mittels eines 
Gesamtbetrages offen tu legen sind, so, wie es in der Vor
lage Vorgesehen ist, und diejenigen des grössten Bezügers 
se!)arat und mit Namen. Es ist hier eindeutig zu differenzie
ren zwischen der Regelung für die Geschäftsleitung und 
derjenigen für den Verwaltungsraf, denn dieser bestimmt ja 
über die Entschädigungen der Geschäftsleitung.· 
Zu einem weiteren Punkt, den Aktionärsrechten in Bezug 
auf cjie Festlegung der Entschädigung an der Generalver
sammlung: Wir sind klar der Meinung der Kommissions
mehrheit. Das heisst, Wir wollen hier . keine zwingende 
obligationenrechtliche Festschreibung haben, dass die Ge
neralversammlung diese Entschädigung zu beschliessen 
hat. überall dort, wo Treu und Glauben gelitten haben, wo 
das Vertrauen nicht mehr besteht, können die Aktionäre dies 
durch eine ents1>rechende StatutenregelUng selbstverständ
lich so festschreiben. 
Die FDP-Fraktion stimmt der Vorlage zu. Sie steht hinter den 
Anträgen der Mehrheit. Wir sind überzeugt davon, dass hier 
jn Bezug auf die Trans!)arenz von börsenkotierten Unterneh
men noch ein wichtiger Zusatzschritt zu dem gemacht wird, 
was die !3örse schon seit 2002 verlangt. Auch wir sind aber 
der Meinung, dass TransJ>arenz zwar wichtig ist, allein aber 
nicht genügt. Es braucht zusätzlich ein Von Verantwortungs
bewusstsein getragenes Verhalten der Verantwortlichen in 
den e11ts1>rechenden Unternehmen. Nur mit Trans1>arenz 
und einem geschärften Blick für die Verhältnismässigkeit in 
der Entschädigungs!)olitik werden wir wieder ein besseres, 
von mehr Vertrauen erfülltes Klima erwarten dürfen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH):' Die gewaltigen Abzockereien 
der letzten Jahre in den Te1>1>ichetagen einiger Unternehmen 
haben die Öffentlichkeit aufgebracht. Diese Vorfälle sind 
nicht nur ein breites Volksärgernis geworden, sondern sie 
beinhalten auch grossen sozial!)olitischen .Zündstoff. Das ist 
gefährlich - gefährlich für unseren Wirtschaftsstandort 
Schweiz, gefährlich auch für die weitere Entwicklung. Diese 
hält in unserem Volk nicht nur in den Führungsetagen, ·son
dern auch unten, wo gearbeitet wird, vermehrt Einzug: 
Diese Abzockereien dienen nämlich auch auf unterer Stufe 
als Vorbild dazu, mit möglichst wenig Leistung möglichst viel 
aus dieser Gesellschaft und diesem Staat herauszuholen. 
Auch das ist eine höchst bedenkliche Entwicklung. 
Es ist also allerhöchste Zeit, dass man auch von der Politik 
her tätig wird und dort, wo man kann, mithilft, diese negati-
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ven Entwicklungen zu steuern. Dafür gibt es Wirk!ioh ein 
wirksames Mittel; es heisst Transparenz. Transparenz er
möglicht gesellsohaftliohe Kontrolle und allenfalls auch ge
sellsohaftliohen Pranger. Dies hilft mit, die ärgsten Aus
wüchse dieser Entwicklungen zu korrigieren. loh erinnere 
Sie an die sehr erfolgreichen Beispiele, nehmen wir nur die 
Stichworte ABB und Barnevik: Dort ging. es um Entschädi
gungszahlungen in einer hohen, dreistelligen Millionenzahl, 
und es wurden nachher auch entsprechende Rückforderun
gen durchgesetzt. 
Pas vorliegende Gesetz ermöglicht die notwendige Transpa
renz; es ist ein erster Schritt dazu. Es müssen aber meines 
Erachtens . noch weitere Schritte folgen, Weil diese Trans
parenz erst eh, kleines Licht auf die Dinge wirft und die not
wendigen Erkenntni!?se ermöglicht. Deshalb sind wir der 
Meinung, dass die Offnung für die Transparenz in diesem 
Gesetz so weit wie möglich gestaltet werden soll. Wir wer
den die Anträge unterstützen, die diese Transparenz auch 
herstellen. 
Es ist von meinem Vorredner gesagt worden, dass die Ver
antwortung der Betroffenen ganz sicher auch wahrgenom
men werden müsse, man könne an diese Verantwortung 
appellieren. Gerade die vielen Beispiele der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass diese Verantwortung eben nicht wahr
genommen wird. Frau Leutenegger Oberholzer hat - zwar in 
einem sehr schulmeisterlichen Ton, aber in der Sache rich
tig - dargestellt, qass es ein System gibt, in welchem die 
Verwaltungsräte und die CEO und obersten Kader sich ge
genseitig ihre Besoldungen und Entlöhnungen immer höher 
schrauben. Das muss durchbrochen werden. 
Wir sind also für Eintreten auf dieses Gesetz. Ich habe ge
sagt, wir werden bei den Differenzen immer dort rnitstim
men, wo es möglich sein wird, noch mehr Transparenz zu 
schaffen. , . · 
Zum Schluss noch. ein Wort zum kleinen Angriff auf FDP
Kollege Georges Theiler, dem vorgeworfen worden ist, er 
.hätte einen Antrag gestellt, welcher weit hinter das zurück
gehe, was Wir heute haben: Er ist nicht da, aber ich glaube, 
man kann ihn durchaus damit entschuldigen, dass er jetzt 
halt ih einem Wahlkampf steht Und dass er im Übrigen so 
nahe bei Schindler wohnt, dessen Geschäftsleitung diesen 
Antrag uns allen zugestellt hat, dass man das verzeihen 
muss. · 

Leu Josef (C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt die Ände
rungen irn Obligationenrecht zur verbesserten Transparenz 
bei den Vergütungen für Verwaltungsrats- und Geschäftslei
tungsmitglieder im Sinne der Kommissionsmehrheit. 
Tatsache ist, und die jüngste Vergangenheit hat es bestätigt, 
dass der Schutz des Eigentums der Aktionäre nicht genü
gend gewährleistet ist, wenn sich Verwaltungsräte und Ge
schäftsleitungen an Firmen bereichern, die ihnen gar nicht 
gehören. Dabei ist der Schutz des Privateigentums eine zen
trale Voraussetzung für eine freie Wirtschaft und für die 
Wohlfahrt der Menschen. Die Eigentümer von börsenkotier
ten Firmen sind heute gegen einen missbräuchlichen Ab
fluss ihres Kapitals zu wenig-geschützt, weil das Eigentum in 
der Regel breit gestreut ist. Zudem sind die vereinbarten 
Leistungen der Verantwortungsträger und deren Abgeltung 
nicht transparent, und die Einflussnahme durch Eigentümer 
ist beschränkt. 
Die durch d_iese Vorlage verbesserte Transparenz betreffend 
Entschädigungen und Beteiligungen des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung ist zu begrüssen. Sie schafft Ver
trauen und entspricht den internationalen Verpflichtungen. 
Inhaltlich entspricht die Vorlage Weitgehend den heutigen 
Richtlinien der schweizerischen Börsenaufsichtsbehörde. 
Wir von der CVP-Fraktion meinen, dass es richtig ist, dass 
sich die Vorlage auf die kotierten Gesellschaften beschränkt, 
weil dort der Interessenkonflikt grösser ist. Was die nicht an 
der Börse kotierten Firmen betrifft, soll diese Frage mit der 
grossen Vorlage zu Corporate Governance und zur Rech
nungslegung später auf den Tisch kommen. Wir unterstüt
zen dieses etaj:>pierte Vorgehen, weil damit für das Notwen
dige keine Verzögerung eintritt. 

AJ11Uiches Bulletin der Bundesversammlung 

In d_iesem Sinne bitte ich Sie namens der CVP-Fraktion, auf 
die Vorlage einzutreten. . 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte zuerst einmal 
sagen, worum es nicht geht, denn ich habe das Gefühl, es 
geht den Leuten hier um etwas, um das es bei dieser Vor
lage gar nicht geht. Es geht nicht darum, dass wir von Staa
tes wegen, von Gesetzes wegen oder von Parlamentes 
wegen Entschädigungen und Löhne in irgendwelchen priva
ten Firmen festsetzen. Es ist auch nicht möglich, von aüssen 
zu sagen, ob einer eine zu hohe Entschädigung oder einen 
zu hohen Lohn bezieht. Das kann nur derjenige sagen, der 
drin ist, dem die Firma gehört, der Vorgesetzter ist und der 
wejss, ·ob er allenfalls· billigere gleich befähigte Leute be
käme. 
Es geht bei 9ieser Vorlage nicht darum, dass wir das bestim
men. 
Es geht um die Aufgabe des Staates: Auch in einem libera
len Rechtsstaat gibt es Güter, die der Staat zu schützen hat. 
Eines der wesentlichen Güter· ist das Privateigentum. Bei 
grossen Firmen, die an der Börse kotiert sind, ist das Privat
eigentum - wenn sie keine Transparenz schaffen - nicht ge
schützt. Das ist der Hintergrund dieser Gesetzgebung: Der 
Staat hat dafür zu sorgen, dass das Eigentum geschützt ist; 
wenn es nicht geschützt wird, dann hat der St.aat dafür zu 
sorgen. Darum haben wir Regeln gegen Diebstahl, gegen 
Veruntreuung usw. Wir hal:>en dafür zu sorgen, dass das Ei
gentum geschützt wird. 
Warum ist das Eigentum niqht geschützt? Es ist bei ganz 
grossen Firmen rnit dem Privateigentum ähnlich wie in so
zialistischen oder kommunistischen Gesellschaften. Dort 
sind auch all..e Eigentümer, dennoch gehört das Eigentum 
niemandem. Bei grossen Gesellschaften gehört das Eigen
tum vielleicht 2 oder 3 Milliohen Aktionären, aber keiner 
kann etwas anfangen damit, weil er nicht. darüber. verfügen 
kann: er kann auch nicht darüber bestimmen, wenn er nicht 
weiss, was geschieht. Darum ist es ein Erfordernis des libe
ralen Rechtsstaates, dass das Eigentum geschützt Wird. 
Den Leuten, denen die Wirtschaft am Herzen liegt, möchte 
ich sagen: Der Schutz des Eigentums ist eine wesentliche 
Aufgabe. · 
Wie 1st es denn bei solchen Firmen? Es ist eine Naturtatsa
che, dass alle relativ viel herausnehmen, wenn Sie eine ge
füllte Kasse irgendwo hinstelleh und eine Reihe Leute um 
diese Kasse platzieren und jeder herausnehmen kann, was 
er Will, Das ist einfach ein Naturgesetz; Sie könnten auch 
Parlamentarier um eine gefüllte Kasse herum setzen - es 
wäre auch dahn noch so. Wenn bei grossen Firmen nie
mand bestimmt und sich jeder selber bedienen kann, dann 
gibt es natürlich zu hohe Entschäcligungen; denn man be
dient sich selber, 111an muss keine Bechenschaft ablegen, 
und der Eigentümer, dem die Sache gehört, kanh nicht ein
greifen, weil er nicht weiss, was herausgenommen worden 
ist. 
Darum sollte man die Sache etwas weniger pathetisch neh
men - auch diejenigen, die hier voh Abzockerei und so wei
ter gesprochen haben. Alle wären moralisch in der gleichen 
Situation, wenn sie das tun könnten. 
Ich gehe nun auf die Vorlage ein. Was haben wir gemacht? 
Wir haben gesagt, dass in jedem Unternehmen Folgendes 
klar sein muss: Oberhalb von jemandem, der das Salär 
.nimmt oder bestimmt, muss die vorgesetzte Behörde - oder 
das vorgesetzte Organ, und das ist hier die Generalver
sammlung - Bescheid wissen, was Verwaltungsräte bezie
hen. So kann diese vorgesetzte Behörde korrigieren oder 
eingreifen und . bei zu hohen Entsct,ädigungen Abwahlen 
verfangen oder andere Wahlen treffen. Das kann sie aber 
nur tun, wenn sie Bescheid weiss. · 
Hier geht es nur um die Verwaltungsräte. Die Verwaltungs
räte sind die Einzigen, welche sich das Salär selbst festle
gen können - sei das ein Auditkomitee oder was weiss ich. 
Sie fegen es für sich selbst fest. Also müssen Sie für die Ver
waltungsräte verlangen, dass jeder einzelne Verwaltungsrat 
alle Entschädigungen, die er bezieht, im Anhang der Jahres-
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rechnung offen legt. Dies muss für die Aktionäre offen gelegt 
werden - bei Publikumsgesellschaften ist das halt ein Offen
legen für die Öffentlichkeit. Das können Sie nicht ä,ndern, 
wenn Sie eine Million Aktionäre haben, und erst noch inter
nationale. Es geht dabei um alle Entschädigungen, sei das 
Geld oder seien das Sachleistungen, Darlehen, Hypothe
ken, NebenentscMdigungen, Einzahlungen in Pensionskas
sen und dergleichen mehr; diese Entschädigungen müssen 
aufgeführt werden, solange die Rechnungslegung im Ge
schäftsbericht offen gelegt wird. Dieses System kennt auch 
England, und Sie können englische Geschäftsberichte anse
hen, da sehen Sie bei jedem Verwaltungsrat, wie viel er be
zogen hat. Es gibt überhaupt keine Unruhe, wenn alle Ge
sellschaften dies machen müssen. 
Wie ist es mit der unteren Ebene? Mit der unteren Ebene 
wird es bereits weniger problematisch. Die Geschäftsleitung, 
die dem Verwaltungsrat unterstellt ist, kann sich das Salär 
nicht selber festlegen. Das macht der Verwaltungsrat. Hier 
haben Sie also bereits die Unterordnung, und darum können 
Sie mit der Transparenz auch weniger streng sein. Wir ha
ben uns entschieden, dass das höchste Salär- das ist in der 
Regel dasjenige des CEO - noch offen gelegt Wird, weil der 
CEO in der Regel in einem sehr intensiven ur:id nahen Ver
hältnis zum Verwaltungsrat steht. Es ist von der Praxis her 
gesehen richtig, dass sein Salär offen gelegt wird. Bei den 
anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung können Sie die . 
Gesamtsumme offen .legen, das genügt. Wenn Sie sechs 
Mitglieder in der Geschäftsleitung haben, und Sie weisen für 
diese sechs Mitglieder zum Beispiel eine Salärsumme von 
3 Millionen Franken aus, dann spielt es keine Rolle, ob alle 
500 000 ;oder einer 200 000 und einer 800 Ooo Franken hat. 
Das ist für die Wahrnehmung und für den Aktionär nicht von 
Bedeutung. 
Es kommt hinzu, was Herr Kaufmann zu Recht gesagt hat 
für den Fall, dass Sie zu viele Details verlangen: Sie müssen 
wissen, dass Entschädigungen von Geschäftsleitungsmit
gliedern kein unwesentliches Geschäftsgeheimnis sind. Wer 
sich international in dieser Branche der Abwerbung bei Kon
kurrenten auskennt, weiss das: Wenn die herausfinden, wie 
viel eines dieser Mitglieder, Wie viel zum Beispiel ein Finanz
chef verdient, haben sie natürlich einen wesentlichen Trumpf 
in den Händen. 
Ich möchte Frau Leutenegger Oberholzar danken, dass sf e 
mich heute so zitiert hat, dass sie vor allem meine Albis
güetli-Rede so gut studiert hat und auswendig kennt. Ich 
habe gar nicht gewusst, da~s ich eine solche Autorenqualität 
habe, aber es freut mich, und ich kann dazu stehen, auch 
noch als Bundesrat: Wir haben immer die Angabe der Ein
zelentschädigungen beim Verwaltungsrat verlangt, aber 
auch die Angabe der Entschädigung bei der Geschäftslei
tung. Das ist hier drin, aber bei der Geschäftsleitung nicht für 
jedes einzelne Mitglied; ich habe Ihnen gesagt, warum. 
Wie ist das nun mit den zu hohen Entschädigungen?. Ich 
sage nochmals: Das haben wir nicht zu bestimmen. Wenn 
die Aktionäre der Novartis oder der UBS so viel bezahlen 
wollen, sollen sie das tur;i, aber sie müssen es wissen. Zum 
Einwand, das seien doch keine Arbeitsentgelte: Die Arbeit 
der obersten Chefs, die eine Firma führen und beeinflussen, 
kommt natürlich relativ nahe an jene des Unternehmers 
heran. Der Unternehmer hat kein Arbeitsentgelt, sondern er 
hat den Gewinn. Hier geht es um Entschädigungen mit Ge
winnbeteiligungscharakter. Es ist hier gesagt worden, was 
die vier teuersten obersten Chefs da verdienen. Ich glaube, 
es sind etwa 2 Promille des Gewinnes, den sie erwirtschaftet 
haben. Als Unternehmer habe ich natürlich 100 Prozent und 
nicht 2 Promille. Aber natürlich kann der Unternehmer auch 
alles verlieren, Und dort müssen die Unternehmen selbst 
schauen. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn einer 
keine Leistung erbringt und dann ein hohes Salär bekommt; 
das ist ja dummes Zeug. Wenn er eine Entschädigung mit 
Gewinnbeteiligungscharakter hat, sollte er nichts bekom
men, und sonst relativ viel. Aber das ist nicht unsere Sache, 
das ist Sache der Unternehmen, das zu regeln. 
Warum haben diese Leute überhaupt solche Entschädigun
gen? Weil man keine billigeren findet! Ja, suchen Sie billi-

gere! Empfehlen Sie der Novartis jemanden, der gleich viel 
Gewinn bringt für weniger'Geld, für 100 000, 200 oöo oder 
500 ooo Franken Jahreslohn. Diese Firmen müssten ja die
ses Angebot annehmen! Das muss ich Ihnen sagen: Viel
leicht findet man diese obersten Chefs nicht, weil der Markt 
nicht spielt - das kann alles sein, aber es ist eine Frage. Je
der, der hier drin sitzt, kann sich melden, kann ein Unterneh
men 'gründen, um viel weniger zu arbeiten und viel mehr 
Gewinn zu machen, aber wenn er an die Börse geht, muss 
er es offen legen, Weil wir jetzt ein Gesetz machen. 
Zu einem weiteren Punkt: Frau Genner, Sie haben gesagt, 
die ausländischen Staaten seien viel weiter. Weit gefehlt! 
Die sind viel weiter hinten. Es gibt zwar solche, die weiter 
sind: Die USA gehen etwas weiter, England geht am wei
testen. Und die EU? Ja, es ist vorgelesen worden: Richtli-
nien - die nicht eingehalten werderi. · 
Frau Genner„ Sie haben Aktionspläne der EU zitiert: Seien 
Sie doch nicht naiv! Diese werden nicht veröffentlicht; gehen 
Sie nach Italien, gehen Sie nach Deutschland! Ein Gesetz, 
das so weit geht wie unser Gesetz, ist nur in den angelsäch
sischen Ländern bekannt, und diese Länder sind auch et
was unsere Vorbilder gewesen, namentlich 1::ngland. • 
Nun komme ich zum Schutzcharakter: Wir haben nicht nur 
die Verwaltungsräte gesehen, sondern es sind auch die Bei
räte hereingekommen ...: das war vergessen worden, das 
stimmt; es ist gut, dass sie jetzt drin sind -, und es sind alle 
Entschädigungen drin. Es sind auch die nahestehenden 
Personen drin. Sie müssen sich im Klaren sein, dass «nahe
stehende Person» ein Rechtsbegriff ist; ich komme dann 
beim Antrag Theiler noch darauf zurück. Betreffend Umge
hungsmöglichkeiten, über nahestehende Personen Gewinne 
herauszunehmen, ohne sie zu veröffentlichen, müssen Wir 
uns nichts vormachen: Man überweist der eigenen Frau als ' 
n1:1hestehender Person noch eine Million Franken, und diese 
muss dann nicht ausgewiesen werden. Das geht alles nicht, 
wir müssen hier eine saubere Ordnung haben. Es muss 
auch keiner ein schlechtes Gewissen haben, wenn er das of
fen legt. 
Wir haben auch Optionen, Darlehen usw. aufgeführt, und wir 
gehen bei den alt Ver;waltungsräten weiter. Es. geht nicht 
darum, dass man dann, wenn das, Gesetz in Kraft tritt, sagt, 
was die Verwaltungsräte vor zwanzig Jahren bezogen ha
ben, sondern es geht darum, zu sehen, was die alt Verwal
tungsräte in den Rechnungsjahren beziehen. Wenn Sie die 
letzten zehn Jahre aufführen; müssen Sie aufführen, wie viel 
die Verwaltungsräte damals bezogen haben, weiche Verwal
tungsräte es. gewesen sind, und die alt Verwaltungsräte, die 
heute beziehen, sind selbstverständlich aufzuführen, und 
zwar so lange, wie sie beziehen. Das ist doch eine Selbst
verständlichkeit! Es isfja so, dass das Salär dieser Personen 
danh auch wieder der Verwaltungsrat festlegt. 
Wogegen Wir uns wehren, ist, dass Sie .bestimmen, dass die 
Saläre im Einzelnen durch die Generalversammlung festge
legt werden. Das ist bei grossen Gesellschaften einfach un
praktikabel. Wenn Sie im Laute des Jahres eine Person 
hereinnehmen - wenn es hektisch ist und es der Wirtschaft 
schlecht geht, pressiert es ja meistens, weil man die Leute 
relativ schnell auswechseln muss -, müssten Sie eine aus
serordentliche Generalversammlung · abhalten. Riesenge
sellschaften mit 3000 Aktionären müssten eine ausseror
dentlic:he Generalversammlung mit dem einzigen Traktan
dum der Festsetzung des Salärs von Herrn X oder Frau Y 
abhalten. Sie müssen sehen, dass das nicht praktikabel ist. 
Ich meine, es sei auch nicht notwendig. Sie können. diese 
Saläre an der Generalversammlung korrigieren; Sie haben 
die Möglichkeit, diese Person an der Generalversammlung 
abzusetzen, auszuwechseln, ·nicht zu wählen. Das genügt 
und ist praktikabel. 
Sie haben ein modernes Gesetz vor sich, das relativ weit 
geht. Die meisten Länder - so zurn Beispiel Deutschland -
begnügen· sich mit Richtlinien der Börsen usw., denen die 
Verbindlichkeit. abgeht. Wir haben ein Obligationenrecht; d.ie
ses ist natürlich verbindlich. Der Wirtschaftsstandort wird da
mit nicht geschwächt; Wir haben keinen Eingriff aus Gründen 
des Staatseinflusses, sondern zum Schutz des Privateigen-
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tums. Das ist Voraussetzung für eine funktionierende Gesell
schaft. Das Eigentum wird geschützt - vor allen Leuten, 
seien das primitive Diebe oder betuchte Leute. Das ist eine li- · 
.berale Rechtsordnung auf dem Boden des Privateigentums. 
Darum bitte ich Sie, dem Entwurf des Bundesrates zuzu
stimmen und die Minderheitsanträge entsprechend abzuleh
nen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
, l:entree en matiere est decidee sans opposition 

Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütun
gen an •Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
. schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des indemnites 
versees äux membres du conseil d'administration et de 
la direction) 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung, Art. 663b Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction, art. 663b titre 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -·Adopte 

Art. 663bbis 
Antrag der Mehrheit 
·Titel 
Zustimm1mg zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.1 

3. gegenwärtige und frühere Mitglieder des Beirates sowie 
ihnen nahestehende. Personen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.8 
.... des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Bei
rates sowie ihnen .... 
Abs.4 

3. den Gesamtbetrag für den Beirat und den auf jedes Mit
glied entfallenden Betrag unter Nennung des Namens und 
der Funktion des betreffenden Mitglieds. 
Abs.5 
.... der Geschäftsleitung und des Beirates entsprechende 
Anwendung. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Obetholzer, Daguet, de Buman, Fässler, Gen
ner, Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechsteiner Paul, Recor
don, Rennwald) 
Abs.4 

2. und den auf jedes Mitglied entfallenden .... 

Antrag Theiler 
Abs. 1 

L gegenwärtige und frühere Mitglieder des Verwaltungsra
tes; 
2. Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit 
der Geschäftsführung betraut sind oder waten (Geschäfts
leitung). 
Abs.8 
.... un·d der Geschäftsleitung gewährt wurden und noch aus
stehen. 
Abs.5 
Vergütungen und Kredite an frühere Mitglieder des Verwal
tungsrates und der Geschäftsleitung müssen nur angegeben 
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werden, wenn die betreffenden Mitglieder ihr Amt während 
der zwei vorausgehenden Geschäftsjahre beendet haben. 

Art. 663bbis 
Proposition de /a majorite 
Titre 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 

3. aux membres du conseil consultatif, aux anciens mem
bres du consell consultatif ainsi qu'aux personnes qui leur 
sont proches. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 8 
..•. d'administration, de la direction et du conseil consultatif, 
aux anciens membres du conseil d'administration, de la di
rection et du conseil consultatif ainsi qu'aux personnes qui 
leur sont proches. , 
Al. 4 

3. le montant global accorde aux membres du conseil con
sultatif, ainsi que le montant accbrde a chacun d'entre eux, 
avec mention de son nom et de sa fonction. 
Al.5 
•..• d'administration, de la direction et du conseil consultatif 
sont applicables par analogie. 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzar, Daguet, de Buman, Fässler, Gen
ner, Gysin Remo, K.iener Nellen, Rechsteiner Paul, Recor
don, Rennwald) 
A/.4 

2. le montant global accorde aux membres de la direction, 
ainsi que le montant accorde a chacun d'entre eux, avec 
mention de son nom et de sa tonction; 

Proposition Thai/er 
Al. 1 

1. aux membres et anciens membres du conseil d'adminis
tration; 
2. aux personnes auxquelles le conseil d'administration a ou 
avait delegue tout ou partie de la gestion de la societe (di-
reotion). · 
Al. 8 
.... consentis aux membres et anoiens membres du conseil 
d'administration et de la direction. 
A/.5 
Les indemnites et les credits per9us par les anciens mem
bres du oonseil d'administration et de la direction doivent 
ätre indiques uniquement sl les membres concernes ont 
quitte leurs fonctions au oours de l'un des deux exeroices 
precedents. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, zweite Vizepräsi
dentin): Die Anträge Theiler zu den Artikeln 663bl:iis und 
663c wurden zurückgezogen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Wir beantragen 
Ihnen mit dem Minderheitsantrag, dass auch die Bezüge der 
Geschäftsleitungsmitglieder individuell offen gelegt werden, 
dass man also nichrnur den höchsten. Lohn offen legt, son
dern auch die Bezüge der einzelnen Mitglieder. Das ist eine 
Forderung, die in diesem Rat nicht nur von der SP-Fraktion 
erhoben wurde - ich habe bereits einmal darauf hingewie
sen -, auch für die SVP-FraktiOn war das ein _ganz klares . 
Begehren. Bundesrat Blocher hat sich jetzt nicht mehr dazu 
geäussert. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass andere Länder diese ge
setzliche Regelung ebenfalls kennen, und möchte hie.r auf 
Grossbritannien verweisen und, wenn ich dem Bericht Boe-
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mle folgen darf, auch auf die Niederlande. Es ist also bei
leibe nicht so, dass es nur die angelsächsischen Länder 
wären; die USA kennen das auch. 
Warum ist diese Forderung auch materiell wichtig? Ich 
glaube, es ist nicht nur wichtig, was wir im internationalen 
Vergleich machen, sohd1:1rn vor allem, dass wir inhaltlich 
konsistent Jegiferieren. Wenn wir volle Lohntransparenz ver
langen, ist es das, was der Gesetzgeber eigentlich machen 
müsste, nämlich die Eigentumsrechte der Aktionärinnen und 
Aktionäre tatsächlich auch durchsetzen. Das war das ur
sprünglic:he Ahliegen vor allem der rechten Parteien. Die in-
9ividuelle Lohntransparenz ergibt auch einen ganz klaren 
Überblick Ober die Lohnstruktur in der Geschäft~leitung. Ich 
denke, das ist sehr wichtig, und zwar aus folgendem Gruhd: 
Wir haben in der Geschäftsleitung unterschiedliche Verant
wortlichkeiten, unterschiedliche Aufgabenzuteilungen.· Ich 
will ja als Eigentümerin irgendwie abschätzen können, ob 
die Leistung, die von einem Geschäftsleitungsmitglied er
bracht wird, in etwa det Entlöhnung entspricht. · 
Ich möchte hier daran erinnern, dass bei der ganzen Diskus
sion um die Lohnexzesse bei den SBB nicht etwa der Lohn 
des CEO, sondern die Löhne det GOterchefs, welche die 
Lohnspirale in Gang setzten, im Vordergrund standen. Auf
grund der damaligen Entwicklung ist für tnich klar geworden: 
Wir brauchen eine individuelle Lohntransparenz, und das ist 
genau das, was die Minderheit hier verlangt. Herr Bundesrat 
Blocher h'at als Argument dagegen vorgebracht, es hahdle 
sich hier um ein Geschäftsgeheimnis oder man würde damit 
die Lohnspjrale noch weiter nach oben drehen. Diese töhne 
sind keine Geschäftsgeheimnisse; die Leute i11 der Branche 
wissen ganz genau, Was turn Beispiel ein Finanzchef ver
dient. Das könhen Sie mir nicht vormachen. Auch die Head
hunter wissen das ganz genau. So funktioniert ja das 
System. Es ist ein Kartell von Leuten, die genau wissen, wie 
und an welchen höheren Löhnen sie sich orientieren müs
sen. 
Ich bitte Sie, sorgen Sje tatsächlich für volle Lohntranspa
renz, auch bei den einzelnen Mitgliedern der Geschäftslei
tung. Die Mitglieder der SVP-Fraktion bitte ich: Denkeh Sie 
an Ihre früheren Aussagen, und stimmen Sie dem Minder
heitsantrag zu. 

Kaufmann Hans (V, ZH): Wenn Sie heute die Geschäftsbe
richte der börsenkotierten Unternehmen anschauen, sehen 
Sie in der Regel heute schon den Totalbetrag der Bezüge 
und die Saläre der Spitzenverdienerinnen und -verdiener. 
Und wenn Sie einen Taschenrechner besitzen, können Si.e 
von dieser Summe das Salär des Spitzenverdieners abzäh
len, und Sie kriegen das Durchschnittsgehalt. der übrigen 
Führungsleute. Wehn Sie cliese Beträge auch einzeln ken
nen würden, hätteh Sie als Aktionär an der Generalver
sammlung keine Chance einzugreifen. Sie haben ja nur die 
Möglichkeit, Verwaltungsräte zu wählen oder abzuwählen, 
aber Sie haben keinen Einfluss auf die Geschäftsleitung. 
Diese wird eben vom Verwaltungsrat selektiert, und wenn 

· Sie das Gefühl haben, die Lohnsumme sei zu hoch, müssen 
Sie eben die Verwaltungsräte abwählen. Dort will ich dann 
wirklich die einzelnen Bettäge kennen. 
Wir verbieten es ja auch nicht, diese Saläre offen zu legen, 
und ich kann Ihnen hier offen erklären: Ich bin im Verwal
tungsrat einer börsenkotierten Unternehmung, und wir publi
zieren die Bezllge individuell. Vielleicht haben wir etwas 
weniger Angst, dass unsere Leute abgeworben werden, weil 
die Geschäftsleitungsmitglieder eben zugleich auch grosse 
Aktionäre und deshalb auch mehr Unternehmer sind. 
Ich glaube nicht, dass eine Offenlegung der einzelnen Sa
läre uns wesentlich weiterbringt. Für mich ist die Gesamt
summe entscheidend, denn auch wenn wir die Saläre 
einzeln kennen, können wir nicht feststellen, ob der einzelne 
Manager wirklich die Leistung erbracht hat und ob er die 
Boni bezieht, weil für seine Abteilung oder Produktegruppe 
ein spezielles Bonussystem besteht und er vielleicht die 
Leistung erbracht hat und sein Kollege eben nicht. 
Ich bestätige nochmals: Die Abwerbungsgefahr ist bei Spit
zenleuten da, und es ist auch intern nicht immer sinnvoll, 

wehh man den Lohnwettbewerb nach oben hat. Ich kann Ih
nen auch sagen: Der Wettbewerb hat immer nach oben und 
nie nach unten stattgefunden. · 
Ich empfehle Ihnen deshalb im Namen der SVP-Fraktion, 
den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion ·wird im Gegenteil 
diesen Minderheitsantrag Leutenegger Oberholzer unter
stützen. 
Wir halten fest: Die Schweiz ist im internationalen Vergleich 
in der Transparenzfrage im Rückstand. Die OECD, die Euro
päische Kommission, Grossbritannien, die Vereinigten Staa
ten und Deutschland sind bezüglich Corporate-Governance
Vorschriften schon seit längerem b!:!deutend weiter als die 
Schweiz. Die OECD hat die seit 1999 geltende Corporate
Governance-Richtlinie überarbeitet und im Frühjahr 2004 
eine revidierte Richtlinie verabschiedet. Genau dieser Richt
linie entspricht die Bestimmung, die wir jetzt als Minderheits
antrag vor uns haben, wonach die Entschädigungen für die 
Geschäftsleitungsmitglieder individuell offen zu legen sind. 
Dies ist da enthalten. 
Ich wehre mich, Herr Bundesrat Blocher, gegen Ihren Vor
wurf, l)aiv zu sein. Wenn wir in Europa schauen, was hier in 
diesem Bereich der Corporate Governance geht, sehen wir, 
dass wir in der Schweiz klar im Rückstand sind. Ich bin in 
dieser Frage wirklich nicht naiv, und ich glaube, Sie müssen 
einmal Ober die Grenze schauen, was hier in diesem Be
reich passiert. 
Es geht den Grünen übrigens auch nicht einfach um den 
Schutz des privaten 'Eigentums, sondern es geht uns auch 
ganz konkref um Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenin
teressen. Denn wenn die Managerspitzenlöhne weiterhin 
ansteigen und wir gleichzeitig sehen, dass die Löhne der 
Belegschaft stagnieren, dann ist das ein unfaires Geschäft. 
Wir massten auch in diesem Sinne dafür sorgen, dass hier 
Transparenz gewährleistet ist. · 
Im Übrigen wäre es auch höflich, zuzuhören. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, zweite Vizeprä~i
dentin): Die EVP/EDU-Fraktion unterstützt den Antrag der 
Minderheit. 

Bührer Gerold (RL, SH): Ich glaube, Wir sollten uns bezüg
lich des Antrags der Minderheit Leutenegger Oberholzer, 
losgelöst von der pontischen Position, die man hier einneh
men kann, ganz schlicht die Frage stellen: Bringt dieser An
trag etwas bezüglich des Schutzes des Aktionärs, bringt er 
etwas bezüglich Transparehz? Da rnuss man nüchtern fest
stellen: Nein! Deswegen braucht es diesen Minderheitsan
trag nicht. 
1. Wir haben klar gesagt, es brauche die Einzeloffenlegung 
bei den Verwaltungsräten, Weil diese vom Aktionär gewählt 
werden und weil diese die Entschädigung ja für sich selbst 
festlegen. Das ist unbestritten. 
2. Es ist aber so, dass sie die Entschädigung der Geschäfts
leitung offen legen müsseh - im Total und die höchste Ent
schädigung. Ich glaube, man ist auch auf linker und auf 
grüner Seite mathemapsch genügend entwickelt, um auszu
rechnen, wie viel die Ubrigen dann im Durchschnitt verdie
nen. 
3. Für die · Aktionäre ist ja entscheidend, dass die Lohn
summe nicht beliebig nach oben in den Himmel steigt, son
dern dass sich .diese Gesamtsumme für die Geschäftslei
tung nachvollziehbar entwickelt. Diese Information hat jeder 
im Geschäftsbericht zur Verfügung. 
4. Ein weiterer Punkt: In den Geschäftsleihmgen haben wir 
enorme Differenzen bei den Entlöhnungen. Diese sind auf
grund sehr unterschiedlicher Verantw.ortlichkeiten auch ge
rechtfertigt. Wehn Sie jetzt mit Blick auf den Personenschutz 
diese sehr unterschiedlichen Entschädigungen einzeln pu
blizieren, dann dürfte der eine oder andere in der Öffentlich
keit grosse Mühe haben, zu rechtfertigen, weshalb er bei• 
spielsweise weniger verdient. 
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Also auch aus dieser Sicht spricht alles dafür, dass wir die 
Regelung so belas$en: gesamte Entsc:hädigungssumrne 
plus die höchste summe mit Namen des BezOgers. Damit 
leisteh wir der Transparenz Genüge, und die Aktiohäre köh
neh sehr genau verfolgen, ob diese Summe verhältnismäs
sig ist, ob sie sich in der richtigen Richtµng entwickelt. Sie 
können verfolgen, ob sie nicht nach oben geht, Wenn die Ge
schäftsergebhisse nach unten gehen. 

Leu Josef (C, LU): Ich bitte Sie, hier· mi.t der Mehrheit der 
vorbetatenden Kornmission zu stimmen. 
Die CVP-Fraktion ist der Auffassung, dass es genügt, bei 
Mitgliedern einer Geschäftsleitung den Bezug insgesamt 
und den höchsten Bezug zu kennen. Je nach Unternehmen, 
Grösse und Organisation sind, wie es vorher Kollege Bührer 
schon ausgeführt hat, die Aufgaben undVerantwortlichkeits
bereiche der Geschäftsleitungsmitglieder unterschiedlich 
geregelt und auch entsprechend abgegolten. Eine erweiterte 
Offenlegung würde somit nicht det V~rbesserung cler Trans
parenz dienen, im Gegenteil: Es Würden Vergleiche ge
macht, es würde MisstraUeh entstehen, Weil mah eben die 
genauen Hintergründe Uhd die Bedingungen für die unter
schiedlichen Abgeltungen gar nicht kennen würde. Die Folge 
davon wäre, dass sich die Lohnspirale der höchst umstritte
nen, sogenanht marktgerechten Managerlöhne weiter nach 
oben drehen würde, was übrigens ·anhand der Beispiele aus 
dem angelsächsischen Raum, die vorhin von Frau Genner 
aUfgeführt wurden, gerJ1de bestätigt wurde. Die Lohnspirale 
drehte sich dort nach oben, von Amerika nicht zu sprechen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte auf die BegrOn
dung nicht mehr eingehen, weil ich das in der Eintretensde
batte bereits getan habe. Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen. 
Ich sage es nochmals: Es geht Hler um Personen, die dem 
Verwaltungsrat unterstellt sind; sie setzen also ihre Saläre 
nicht selbst fest. Es genügt, die Gesamtsumme zu haben. 
Nun sind da viele Sacheh aus dem Ausland zitiert worden. 
Ich sage es nochmals: Grossbritannien und die USA gehen 
etwas weiter als wir, aber die E:U-Richtlinien, die hi.er ange
führt Word.eh sind, gehen alle weniger weit und sind nicht 
einmal in Rechtskraft. Es heisst dort ausdrücklich: «für die 
Mitglieder des GeschäftsfOhrungsotgans», also für das Or
gan, nicht für die .einzelnen Mitglieder, «eines Aufsichtsrats», 
also des gahzen Rates, «eines Beirats oder einer ähnlichen 
Einrichtung jeweils für jede Personengruppe/, sei die Ent
schädigung zu veröffentlichen. Man geht also wesentlich we
niger weit als wir - und das ist gar nicht Gesetz, sondern 
eine Richtlinie. Einzelne Länder haben diese Richtlinie. über
nommen, z. B. Frahkreich. Nehmen Sie einen Geschäftsbe
richt eines börsenkotierten französischen Uhternehmens, 
und suchen Sie das Salär eines Mitglieds der Geschäftslei
tung - Sie werden nichts finden; Sie werden die ganze 
Summe finden. Wir geben das höchste Salär an, das ist in 
der Regel jenes des CEO, und wir gebeh die Saläre der ein
zelnen Mitglieder· des Verwaltungsrates an. 
Ich bitte Sie, hier nicht zu Obertreiben. 
Beim Beirat betrifft es auch die einzelnen Mitglieder, weil 
sich dort die gleiche Problematik stellt wie beim Verwal
tungsrat. 

Zuppiger Bruno {V, ZH), für die Kommission: Wir haben jetzt 
relativ Viel gehört über die Festlegung der Löhne der Ge
schäftsleitung. Tatsache ist, dass hier ein von der General
versammlung gewähltes Organ, nämlich der Verwaltungsrat, 
da ist und gegen Ober der Generalversammlung auch vetaht
wortlich ist für die Festlegung·der Löhne der Geschäftslei
tung. Ich denke, da gibt es eben keine selber gewählte 
Vergütung, sondern da ist ein Organ, welches diese be
stimmt. 
Wir haben in unserem Land, und das haben wir auch in der 
Kommission gesagt, eine gewisse Zurückhaltung bei der An
gabe von Löhnen und Gehältern. Das beginnt schon bei den 
Löhnen von Angestellten, und das geht natürlich bis hinauf 
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in die Geschäftsleitung. Da sind der englischsprachige 
Raum - die USA und England -- und jetzt auch die Nieder
lande anscheinend weiter. Aber wenn Sie die Löhne der 
obersten Führungskader in den grossen, international täti
gen .Firmen dahn vergleichen - und danach müssen sich der 
Matkt und auch unsere Firmen ausrichten -, sehen Sie, 
dass dort die Löhne noch wesentlich hoher sind als in unse
ren international tätigen Fi.rmen. Von daher glaube ich nicht, 
das$ das etwas bringt in Bezug auf tiefere Löhne oder was 
weiss ich. 
Die WAK hat mit 14 zu 1 O Stimmen eine Mehrheit gebildet. 
Die Minderheit sehen Sie aufgeführt auf der Fahne. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

flecordon Luc. (G, VD), pour la commission:· Du point de 
vue de la majorite de la commission,je crois que ce qui a ete 
le plus decisif, c'est l'idee qu'il fallait pouvoir «tenir,, les di
recteurs et, a l'occasion, mettre en concurtence les mem
bres de la. direction ou de la i:lirection generale. Que ce soit 
le conseil d'administration ou le PDG, il a paru necessaire 
que ce ne soit pas une chose aqquise pour eux d'avoir un 
salaire moyen, mais qu'on puisse au contraire, en fonction 
de leur engagement, de leur merite, de leurs resultats, ap
porter des differences, sans que celles-ci ensuite s'etalent 
sur la place pUblique. Car, evidemment, si elles doivent en
suite ätre etalees, on peut craindre un climat assez delicat. 
On pourrait mäme craindre a l'etage de la dir!=lction une 
sorte de guerre des chefs. C'est, je crois, une des preoccu
pations majeures qui a guide la commission et qui explique 
pourquoi eile vous recommande de rejeter cet amendement. 
A titre personnel, je ne suis pas convaincu que le principe 
$<Show it or change it», c'est-a-dire «rhontrez votre salaire ou 
diminuez-le si vous en avez honte», doive ici recevoir une 
exception, d~s lors que ce sont les salaires eh realite les 
plus attendus et, surtout, que le secret est evidemment un 
secret de polichinelle, parce que si vous avez le total des sa
laires et le salaire 1~ plus eleve, c'est-a-dire celui du PDG, 
vous arrivez a peu pres quand mäme a savoir le salalre 
rnoyen de tout le monde. .. 
Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Füt den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Art. 663c 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Zustimmung ~um Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
.... des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Bei
rates sowie der ihm .... 

Antrag Thei/er 
Abs.3 
Anzugeben sind weiter die Beteiliguhgen an der Gesell
schaft sowie die Wanqel- und Optionsrechte, die gehalten 
werden von: 
1. gegenwärtigeh Mitgliedern des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung, unter Nennung des Namens und der 
Funktion des betreffenden Mitglieds; 
2. früheren Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung, die ihr Amt während der zwei vorausgegan
genen Geschäftsjahre beendet haben, unter Nennung des 
Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds. 
Abs.4 
Betreffen die Angaben Personen, die Mitglied einer Gruppe 
sind, Welche der Meldepflicht gemäss Artikel 20 Absatz 3 
BEHG Uhtersteht, ist statt der einzelnen Beteiligungen der 
Gesamtbestand der Gruppe anzugeben. · 

Art. 663c 
Proposition de la commission 
Titre 
Adherer au projet du Conseil federal 
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A/.3 . 
.•.. d'administration, de la direction et du conseil consultatif, 
de chacun des anciens membres du conseil d'administra
tion, de la direction et du c:onseil consultatif ainsi que des 
personnes .... 

Proposition Theifer 
Al. 3 
Doivent egalement etre indiques les participations ainsi que 
les droits de conversion et d'option detenus: 
1. par les actuels membres du conseil d'administration et de 
la direction, avec mention de leur nom et de leur fonction; 
2. par les anciens membres du conseil d'administration et de 
Ja direction qui ont quitte leurs fonctions au cours de l'un'des 
deux exercices precedents, avec mention de leur nom et de 
leur fonction. 
Al4 . 
Si les indications concernent les membres d'un groupe qui 
est soumis a l'obligation de declarer prevue par l'article 20 
alinea 3 LBVM, il sera fait mention de la participation globa.le 
du groupe et non des participations individuelles. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se{on fa ptopositioh de fa commission 

Art. 663d Titel; 663e Titel; 663h Titel; 664 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 663d titre; 663e,titre; 663h titre; 664 titre 
Proposition de /a commission 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4bis 
Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Kiener Nellen, Rennwald} 
4bis. die Genehtnigung der Vergütungen an die Mitglieder 
des Verwaltungsrates und an die Personen, die vom Verwal
tungsrat,~ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung be
traut sind (Geschäftsleitung). 

Art. 698 al. 2 eh. 4bis 
Proposition de la minorite 
(Leutenegger Obetholzer, Daguet, Fässler, Gysin Remo, 
Kiener Nellen, Rennwald) 
4bis. d'approuver les indemnites versees aux membres du 
conseil d'administration et aux personnes qu'il a chargees, 
entierement ou en partie, de Ja gestion (la direction}. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Es ist immer 
geltend gemacht worden, dass Lohnexzesse und Exzesse 
bei den Entschädigungen Eigentumsrechte aushöhlen -
aushöhlen können. Es ist hier ausgeführt worden, dass die 
Festlegung der Entschädigung für die Verwaltungsräte ein 
In-sich-Geschäft darstelle, was eigentlir::h in sich sehr un
schön ist. Deswegen ist sich die Lehre auch einig, dass die 
Fei,tlegung der Entschädigung für die Verwaltungsräte durch 
die Generalversammlung erfolgen sollte. Das ist ein Teil des 
Antrages, den Ihnen meine Minderheit hier unterbreitet. 
Wir stellen im Weiteren fest, dass zwischen den Entschädi
gungen der Geschäftsleitung und jenen des Verwaltungsra
tes eine Wechselwirkung besteht. Es ist richtig: Die Löhne 
der Geschäftsleitung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. 
Wir haben hier also kein In-sich-Geschäft. Aber es steht in 
der Praxis ebenfalls fest, dass sich die Entschädigungen ge
genseitig beeinflussen und dass die Verwaltungsräte in Be
zug auf die Festlegung der Entschädigungen der Geschäfts
leitung nicht unabhängig sind. Deswegen beantragen wir Ih
nen, dass die Generalversammlung auch die Entschädigun
gen der Geschäftsführung festlegen soll - das ist der Inhalt 
des Minderheitsantrages zu Artikel 698. Das hat den Vorteil, 

dass die Eigentümerinnen und Eigentümer darüber befin
den, wie viel die Spitze wert ist, nämlich der Verwaltungsrat, 
aber auch die Leute in der Delegation, die mit der Ge
schäftsführung betraut sind. Das hat auch den Vorteil, dass 
die Trans!)arenzvorschriften nicht nur für die börsenkotierten 
Unternehmungen, sondern für alle Unternehmungen zum 
Tragen kommen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Kaufmann Hans {V, ZH): Dieser Minderheitsantrag ist nicht 
nur praxisfremd, er ist auch unpraktikabel. Stellen Sie sich 
einmal vor, Sie gehen morgen an eine Generalversamm
lung, und Sie müssen das Salär für die Geschäftsleitung für 
.das laufende Jahr festlegen - Sie werden ja wohl nicht mehr 
für das letzte Jahr einen Vertrag abschliessen können. Sie 
können auch nicht zum Voraus wissen, welche Gewinne re
sultieren. Sie können somit resultatabhängige Boni gar nicht 
festlegen. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Management
wechsel. Muss jetzt eine Generalversatnmlung einberufen 
werden? Wenn die Generalversammlung beschliesst, dass 
ihr das Salär nicht ganz passt, dann müssen Sie den soeben 
angestellten Manager wieder entlassen. 
Ich·. kann einen solchen Antrag Wirklich nicht unterstützen. 
Auch beim Verwaltungsrat Ist wichtig, dass die Boni Lind die 
Saläre auf das Unternehmensergebnis abgestimmt sind. 
Wenn Sie an der Generalversammlung beschliessen müs
sen, dann müssen Sie ja wissen, wie dEjs Ergebnis heraus
kommt, und das ist schlicht und einfach nicht machbar. 
Es ist auch falsch, wenn man sagt, die .Saläre der Verwal
tungsräte und der Geschäftsleitung steigen, und die Kon
zernbelegschaft hat weniger. Das kann vielleicht optisch so 
erscheinen. Aber ich habe es einmal zusammengezählt: Die 
grossen · kotierten Schweizer Unternehmen beschäftigen 
heute etwa 77 Prozent ihres Personals im Ausland. Jetzt 
kann es sein, dass der Franken stark wird oder, anders ge
sagt, sich die Fremdwährungen abschwächen. Dann haben 
Sie allein deswegen einen geringeren Lohn pro Kopf. Ihre 
Berechnungen sind in diesem Sinne nicht stichhaltig. 
Ich empfehle Ihnen, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, zweite Vizepräsi
dentin): Die CVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Mehr
heit. Die grüne Fraktion unterstützt den Antrag der Minder-
heit. · · 

Bührer Gerold (RL, SH}: Ich kann mich kurz fassen. Der 
Minderheitsantrag Leutenegger Oberholzer Ist schlicht nicht 
praktikabel; es braucht ihn nicht, weil wir die Transparenz 
haben. Dort, wo das Vertrauen zwischen den Aktionären 
und dem Verwaltungsrat gestört ist, kann man durch eine 
Statutenrevision die Aktionärsrechte ausbauen. 
In diesem Sinne empfehlen wir Ihnen Zustimmung zur Mehr
heit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe Ihnen die Gründe 
dargelegt, warum es falsch wäre, das mit der Generalver
sammlung zu tun. Es ist bei grossen Unternehmen schlicht 
und einfach nicht durchführbar. Wenn sie die Zahlen kennt, 
kann die Gen~ralversammlung jeden Eingriff vornehmen. 
Darum ist es nicht notwendig, diese Vergütungen vorher ge
nehmigen zu lassen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Zuppiger Bruno (V, ZH}, für die Kommission: Dass diese Art 
von Festlegungen im Obligationenrecht nicht praktikabel ist, 
wurde ausgeführt, darüber muss ich keine Worte mehr ver
lieren, Der Verwaltungsrat wird durch die Generalversamm
lung gewählt und ist ihr auch rechenschaftspflichtig. Im 
schlimmen Fall, also wenn er übertreiben sollte, kann man 
den Verwaltungsrat auswechseln. Das isfauch schon vorge
kommen, insbesondere dann, wenn er eben hohe Saläre be
zieht und der Geschäftsleitung hohe Saläre zukotnmen 
lässt, wenn sie Misswirtschaft betrieben hat. Da hat man die 
Möglichkeit, auch in den eigenen Statuten einer Unterneh-
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mung etwas festzulegen, was solche «Exzesse», wie das 
genannt worden ist, verhindert. Wie gesagt, das sollten wir 
nicht im Gesetz festlegen; das, w;is eine. Unternehmung mit 
diesen Dingen hier machen will, sollte eine Unternehmung in 
ihren Unterhehmensstatuten festlegen. 
Daher beantragt Ihnen die Kommission mit 15 zu 7 Stimmen 
bei 1 E:nthaltung, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Recordon Luc (G, VD), pour la comrnission: Je tempererai 
un peu les propos de ceux qui disent que le systeme est im
praticable, parce que sinon, evidemment, il ne faudrait pas 
dire qu'on dojt l'introduire par voie statutaire plutöt que par 
voie legale. II n'est pas impraticable, mais ce qui est precise
ment a dire, c'est qu'il necessite des amenagements: c'est 
presque inimaginable sans que chaque societe se dote 
d'une sorte de comite de remuneration au niveau de l'as
semblee generale - et cela, ce n'est pas dans les moeurs. 
Donc il est probablement plus adequat que cette idee soit 
lancee et eventuellement experimentee dans un certain 
nombre de societes, pour voir comment elle fonctionne. 
II faut dire en outre que le fait de ne pas distinguer la remu
neration du conseil d'administration et celle de la direction 
g~nerale n•est pas tres adequat, parce que, dogmatique
ment, en effet la direction generale est nommee par le con
seil d'admin.i.stration et i.1 peut paraltre assez logique que le 
conseil d'administration fixe sa remuneration. Mais, .en re
vanche, la situation actuelle n'est pas tres satisfaisante, 
parce que le conseil d'administration est nomme. par l'as
semblee generale et, pourtant, c'est de taute far;:on lui-mäme 
qui fixe sa propre remuneration - ce qui est toujours assez 
genant, en tout cas quand il n'y a pas d'approbation. 
Donc c'est peut-ätre urie idee a creuser, mais en l'etat elle 
n'est pas rnOre. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 
Dagegen .... 93 Stimmen 

Ziff.11, III 
Antrag der Kommission 
Zustrmrriung zum Entwurf des Bundesra.tes 

Ch. II, III 
Proposition de Ja oommission 
Adheret au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - \iote sur l'ensemble 
· (namentlich - nomir\atif; Beilage - Annexe 04.044/1824) 
Fllr Annahme des Entwurfes .... 147 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
seien lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 
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01.424 

Parlamentarische Initiative 
Chiffelle Pierre: . 
Transparenz 
bei borsenkotierten Firmen 
Initiative parlementaire 
Chiffelle Pierre. 
Plus de transparence dans 
les societes cote'3s en bourse 

Abschreibung - C/assement 
Einreichungsdatum 09.05.Dl 
Date de depöt og 05 01 
Bericht WAK-NR 11 :02.02 
Rapport CER-CN 11.02.02 
Nationalrat!C::onseil national 11.03.02 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht WAK-NR 25.05.04 
Rapport CER-CN 25.05 04 
Nationalrat/Conseil national 18.06.04 (Frist- Delai) 

tg~t ~K-NR 19 ~o ~ rt ER-CN 19 {6 
Nationalrat!Consell natlona,! 02.03.05 (Abschreibung - CJassement) 
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sehen Versammlungen, die im Frühjahr und Herbst statt
finden. Im Berichtsjahr fand die Frühjahrsversammlung in 
Bratislava und die Herbstversammlung in Venedig statt. Die 
Versammlung in Venedig war die 50. Jahresversammlung. 
Die Schweizer Vertreter können bei diesen Anlässen zwar 
jeweilen mitreden und Anträge einbringen, aber sie können 
nicht abstimmen oder an den Wahlen teilnehmen. In der 
gleichen Situation sind zwölf weitere Staaten; dies sind unter 
anderem Österreich, Finnland und Schweden. Im Jahr 2004 
waren die Hauptdiskussionspunkte in den Parlamenta
rischen Versammlungen einerseits durch institutionelle 
Aspekte geprägt, nämlich das Verhältnis der Nato zur EU, 
die zukünftige Rolle der Allianz, die transatlantischen Bezie
hungen und vor allem die Verfügbarkeit der Streitkräfte. An
dererseits waren die Diskussionspunkte durch die sicher
heitspolitischen Aktualitäten bzw. das Engagement der Al
lianz geprägt. Diskussionspunkte waren Afghanistan, Ko
sovo und Bosnien, der Südkaukasus und vor allem auch 
Aspekte des Terrorismus. Demgegenüber wurde der Irak 
kaum thematisiert; dies wohl auch, um die transatlantischen 
Beziehungen nicht allzu sehr zu strapazieren. 
Die Delegation ist überzeugt, dass sich die aktive Teilnahme 
an der Parlamentarischen Versammlung der Nato für die 
Schweiz lohnt. Bei verhältnismässig geringem Aufwand bie
ten sich wertvolle Plattformen für den Meinungsaustausch 
mit anderen Parlamentariern und Parlamentarierinnen sowie 
die Möglichkeit zum Gedankenaustausch über Themen, wel
che auch für die Schweiz sicherheitspolitisch relevant sind. 
Verstärkt werden könnte nach Ansicht der Delegation die 
Anstrengung, die Aktivitäten verschiedener internationaler 
Organisationen - z. B. des Europarates, der OSZE und der 
Parlamentarischen Versammlung der Nato - zu koordinie
ren. Gleiches gilt für das Schweizer Engagement in diesen 
Gremien, sei es auf parlamentarischer oder auf exekutiver 
Ebene. 
Die Delegation dankt Ihnen dafür, von diesem Bericht Kennt
nis zu nehmen. 

Vom Bericht wird Kenntnis genommen 
II est pris aote du rapport 

04.087 

Kantonsverfassung Freiburg. 
Gewährleistung 
Constitution du canton de Fribourg. 
Garantie 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 22.12.04 (BBI 2005 403) 
Message du Conseil federal 22.12.04 (FF 2005 359) 

Bericht SPK-NR 14.04.05 
Rapport CIP-CN 14.04.05 

Bericht SPK-SR 28,04,05 
Rapport CIP-CE 28.04.05 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.06.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Kommission bean
tragt einstimmig, den Bundesbeschluss über die Gewähr
leistung der Verfassung des Kantons Freiburg anzunehmen. 

Studer Jean (S, NE), pour la commission: Permettez-moi de 
soulever un seul point qui a fait l'objet d'une discussion au 
sein de la commission concernant l'octroi de cette garantie. 
Ce point se rapporte a l'article 39 de la nouvelle Constitution 
du canton de· Fribourg, qui recormait qu'en matiere canto
nale ont egalement le droit de vote - et je cite ici le texte a 
l'article 39 alinea 1 lettre b: «b. les Suissesses et les Suisses 
de l'etranger qui ont le droit de cite cantonal au ont ete domi
cilies dans le canton». 

Cette formulation a amen~ la commission a constater, si eile 
etait reprise par d'autres legislations cantonales, • qu'elle 
pourrait conduire un compatriote de l'etranger a avoir un 
droit de vote en matiere cantonale dans deux, voire plu
sieurs cantons si chacun d'entre eux lui reconnaissait le droit 
de vote parce que cette personne y a ete domiciliee. 
De l'avis de la commission, teile qu'elle est formulee, cette 
reconnaissance. du droit de vote respecte la Constitution fe
derale, mais ne peut pas etre d'.une application immediate. II 
appartiendra au legislateur fribourgeois d'adopter 1.me loi qui 
regle cette question, pour eviter qu'un Suisse de l'etranger 
puisse effectivement avoir un droit de vote cantonal dans 
deux, voire dans plusieurs cantons. On peut imaginer que le 
iegislateur fribourgeois reconnaisse ie droit de vote en s'ins
pirant de la solution federale ou qu'il precise que le domicile 
dans le canton devrait avoir ete le dernier domibile que la 
personne en question aurait eu en Suisse.11 appartiendra 
donc au legislateur fribourgeois de concretiser ce droit de 
vote tel qu'll est octroye a l'article 39 de la nouvelle Constitu
tion fribourgeoise, mais en tant que telle, la disposition est 
conforme a la Constitution federale. 
Cela conduit la commission, a l'unanimite, a vous proposer 
d'adopter l'arrete federal octroyant la garantie necessaire. ·. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe den Ausführungen 
des Kommissionspräsidenten nichts beizufügen. Die neue 
Kantonsverfassung entspricht den Anforderungen von Arti
kel 51 der Bundesverfassung, und der Gewährleistung steht 
nichts entgegen. Darum bitte ich Sie, das zu tun. 

Eintreten ist obligatorisch 
L'entree en matiere est acquise de plein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der Verfas
sung des Kantons Freiburg 
Arrete federal accordant la garantle federale a la Consti
tution du canton de Fribourg 

Gesamtberatung - Trc1.itement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
. Titre et preambule, art. 1, 2 

Angenommen -Adopte 

04.044 

Obligationenrecht. Änderung. 
Transparer:iz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und derGeschäftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil 
d'administration et de la direction 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conseil federal 23.06.04 (FF 2004 4223) 

Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Zweitrat- Deuxiäme Conseil) 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Vorlage, die 
Sie zu beraten haben, enthält zwej Themen, nämlich erstens 
die Offenlegung der Vergütungen an die Verwaltungsräte, 
Geschäftsleitungsmitglieder und Beiräte und zweite.ns die 
Kompetenzen der Generalversammlung im Zusammenhang 
mit der Festlegung der Vergütungen. Das erste Thema wird 
bereits im bundesrätlichen Entwurf und damit auch in der 
Vorlage angesprochen, die der Nationalrat beschlossen hat 
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und die wlr als Zweitrat behandeln, währenddem das zweite 
Thema eigentlich erst im Rahmen der Kommissionsberatun
gen, durch Minderheitsanträge, in diese Vorlage aufgenom
men worden ist. Da ich selbst beim zweiten Thema einen 
Minderheitsantrag eingereicht habe, wird bezüglich dieses 
zweiten Themas der Vorlage Kollege Schiesser .die Mehrheit 
vertreten - es betrifft dies die Artikel 626 und 698 OR -, da
mit das hier auch sauber getrennt ist. 
Ich möchte mich jetzt dem ersten Thema zuwenden, näm
lich der Offenlegung der Vergütungen. Hier haben wir uns im 
Grundprinzip den Beschlüssen des Nationalrates ange
schlossen. Wir haben in zwei Richtungen Präzisierungen 
angebracht, nämlich einerseits bezüglich der Vergütungen 
an nahestehende Personen. Wir haben den Begriff der hier 
in Betracht kommenden Vergütungen näher umschrieben, 
und zwar in dem Sinne, dass nur die nichtmarktüblichen Ver
gütungen offen zu legen sind, während marktübliche Vergü
tungen nicht offen zu legen sind. Ich werde dies in der 
Detailberatung bei den entsprechenden Anträgen noch nä
her begründen. 
Anderseits haben wir bezüglich der Vergütungen an frühere 
Mitglieder des Verwaltungsrates ebenfalls eine Präzisierung 
vorgenommen, in dem Sinne, dass die Vergütungen entwe
der in einem Zusammenhang mit ihrer früheren Tätigkeit ste
hen müssen oder dann auch das marktübliche Mass 
übersteigen müssen. Auch diesbezüglich werde ich mich in 
der Detailberatung bei den entsprechenden Bestimmungen 
äussern. 
Im Übrigen ist die Kommission der Meinung, dass diese Vor
lage notwendig ist; es ist richtig, dass Transparenz über die 
Vergütungen besteht, die Mitglieder des Verwaltungsrates 
erhalten. Wir folgen hier auch der Ansicht des Bundesrates, 
dass einerseits ein allgemeines Interesse daran besteht, 
hier durch die Quasi-Öffentlichkeit eine gewisse Aufsicht zu 
haben. Der Verwaltungsrat bestimmt ja über sich selbst, er 
legt also seine eigenen Entschädigungen fest. Deshalb ist 
es richtig, wenn das öffentlich gemacht wird und damit quasi 
ein übergeordnetes Organ wie die GV auch tatsächlich im 
Einzelnen davon Kenntnis nehmen kann. 
Ausserdem ist damit eine gewisse Überprüfung durch die 
Revisionsstelle möglich, indem diese eben überprüft, ob die 
Regeln, die jetzt in diesem Gesetz vorgesehen sind, einge
halten werden und ob über diese E,ntschädigungen auch 
Rechenschaft abgelegt wird. Die Vorlage folgt eigentlich 
dem internationalen Trend im Bereich Corporate Gover
nance. Sie hat zum Ziel, dass auch in der Schweiz diese 
Standards eingehalten werden. 
Es ist sicher so, dass man nicht zu viel von dieser Vorlage 
erwarten kann. Vor allem ändert, wie die Erfahrungen zei
gen, die Offenlegung nichts daran, dass diese Vergütungen 
steigen. Bezüglich der Höhe der Vergütungen ist zu fragen, 
ob sie in dieser Höhe auch gerechtfertigt sind, insbesondere 
dann, wenn kein Zusammenhang mit einem positiven Ge
schäftsergebnis ausgewiesen ist Solche Fragen würden al
lenfalls angesprochen, wenn man die Vorlage noch mit 
gewissen Bestimmungen über die Kompetenzen der Gene
ralversammlung ergänzen würde. Das ist aber in der Kom
mission eine Minderheitsposition geblieben. Die Mehrheit 
möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt also darauf beschrän
ken, im Bereich der Offenlegung von Vergütungen zu legife
rieren. 
Das Eintreten war in der Kommission nicht bestritten. Ich 
empfehle Ihnen ebenfalls, auf die Vorlage einzutreten. 

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Man kann sich fragen, 
ob das vorliegende Gesetz, welches Transparenz betreffend 
Entschädigungen und Beteiligungen des Verwaltungsrates, 
der Geschäftsleitung und des Beirates fordert, tatsächlich 
nötig ist. Denn eigentlich sind diese Forderungen mit dem 
geltenden Recht bereits erfüllt. Das System der Corporate 
Governance, beste.hend aus den Bestimmungen des Aktien
rechtes und weiteren gesetzlichen Regelungen des Finanz
marktrechtes, den Rechnungslegungsstandards, der gesetz
lich abgestützten Selbstregulierung der Börse und den Emp
fehlungen des Swiss Code, haben sich ja bewährt. 
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Es ist aber auch für Uhs wichtig, dass nach den OECD-Emp
fehlungen über die Entschädigungen gegenüber den Aktio
nären Transparenz herzustellen ist. Für börsenkotierte Un
ternehmen wurde die Lücke aber mit der SWX-Richtlinie ge
schlossen. Auch nach den IAS-Rechnungslegungsnormen, 
die für die kotierten Unternehmen ebenfalls verbindlich sind, 
ist eine weiter gehende Offenlegung vorgeschrieben. 
Natürlich muss sich die Transparenz auf Entschädigungen 
aller Art beziehen. Aber in dieser Beziehung ist die SWX
Richtlinie sehr detailliert und geht weiter als etliche ausländi
sche Regelungen. Falls dennoch Umgehungen möglich wä
ren, könnte die Richtlinie auch rascher angepasst werden, 
als das bei einem Gesetz möglich ist. Wichtiger wäre aber 
noch die Transparenz über das Entschädigungssystem. 
Denn nur die Offenlegung des Gesamtsystems lässt Rück
schlüsse darüber zu, wie die oberste. Unternehmensführung 
durch die Entschädigungen in ihren Entscheidungen beein
flusst wird. 
Leider ist nun aber in der Schweiz der Ruf nach gesamthaf
ter Offenlegung aller Bezüge - vor allem, seit Zahlen über 
Bezüge gewisser Mandatsinhaber veröffentlicht wurden - so 
stark, dass wir etwas dagegen tun müssen. Die Fokussie
rung auf die absoluten Einzelzahlen, vor allem die individuel
len Beträge für die Mitglieder eines Organs, ist dagegen 
mehr durch Neugier oder Neid bestimmt. Eine über den po
pulistischen Eindruck hinausgehende Beurteilung der Ange
messenheit könnte ja nur aufgrund einer detaillierten Ana-

. lyse erfolgen, inklusive der Gegenüberstellung mit den indi
viduellen Aufgaben und Leistungen. 
Das zeigt gerade auch die Ausdehnung der Offenlegungs
pflicht auf Beiräte. Denn Beiräte haben Ja keine Organfunk
tion; eine Interessenkollision besteht auch nicht, da die 
Entschädigung durch ein anderes Organ festgelegt wird. 
Kommt dazu, dass der Begriff des Beirates auch nicht ge
setzlich definiert ist. 
Es ist auch falsch, zu meinen, dass durch die Offenlegung 
der Bezüge die Entschädigung~n kleiner werden. Im Gegen
teil: Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass in einzelnen 
Branchen eigentliche Ratings entstanden sind, wobei sich 
die Beträge dann über dem Durchschnitt einpendelten. Da
mit muss befürchtet werden, dass die indivicluelle Offenle
gung bei uns zu erheblichen Lohnerhöhungen führt, was für 
den Arbeitsplatz Schweiz nicht nur positiv zu bewerten ist. 
Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch das 
Sicherheitsrisiko bezüglich Entführungen und Erpressun
gen, vor allem bei international tätigen Firmen. 
Was nun die Detailberatung betrifft, so bin ich der Meinung, 
dass wir im Grassen und Ganzen Verbesserungen ange
bracht haben: Gerade was die Vergütungen an frühere Mit
glieder des Verwaltungsrates betrifft, ist unsere Version 
deutlich besser als jene des Nationalrates. Denn was bedeu
tet die Bestimmung, wonach alle Vergütungen anzugeben 
sind, die die Gesellschaften direkt oder indirekt an frühere 
Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und 
des Beirates ausgerichtet haben? Wörtlich genommen 
müsste selbst das Nachtessen nach einer GV, das ein frühe
rer Verwaltungsrat einr:iimmt, angegeben werden. Nicht zu 
sprechen von einem Ausflug oder einem Weihnachts- oder 
Geburtstagsgeschenk wie z. B. ,einer Kiste Wein. Gerade 
ehemalige Verwaltungsräte aber sind ja nach wie vor mit ei
ner Firma verbunden, und es gibt viele Firmen, die das auch 
ganz bewusst pflegen - z. B. mit Ausflügen oder Nachtes
sen. Entsprechend unserer Diskussion haben wir dann ein
gefügt: «oder nicht marktüblich sind». Ob dieses «markt
üblich» wirklich der ideale Begriff ist, darüber muss vielleicht 
noch einmal nachgedacht werden. Möglicherweise müssten 
hier auch frankenmässige Beträge eingesetzt werden. 
Ebenso bestand eine Unsicherheit, was die Namensnen
nung der den Verwaltungsräten nahestehenden Personen 
betraf. Ich bin froh, dass Klarheit geschaffen werden konnte 
und dass nun klar festgehalten wurde, dass die Namen der 
nahestehenden Personen im Geschäftsbericht nicht ge
nannt werden müssen, sondern nur, wie hoch die Beteili
gimg des amtierenden Verwaltungsrates zusammen mit 
derjenigen der ihm nahestehenden Personen ist. 
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In diesem Sinn bin ich für Eintreten auf dieses Geschäft und 
für Zustimmung zu den Anträgen der Mehrheit. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Wir haben uns in diesem 
.Rat bereits einmal ausführlich mit dem Thema Transparenz 
betreffend Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung befasst Dies vor gut zwei Jahren, 
als es darum ging, zwei Vorstösse zu dieser Thematik zu 
überweisen. 
Schon damals habe ich auf die von der Schweizer Börse er
lassenen Richtlinien mit praktisch verbindlichem Charakter 
und den ergänzenden Swiss Code betreffend Transparenz 
bei den Verwaltungsratsgehältern und den Bezügen der 
Wirtschaft hingewiesen. Ich war der Meinung, dass die An
liegen der Vorstqsse damit bereits weitgehend erfüllt seien, 
mit Ausnahme der individuellen Offenlegung aller einzelnen 
Gehälter. Wenn überhaupt, so sagte ich damals, so sei 
gründlich abzuklären, ob und wieweit zusätzlicher Hand
lungsbedarf bestehe und wie die Anliegen in das umfas
sende Revisionsprojekt Corporate Governance einzufügen 
seien. 
Der Bundesrat.legt uns mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
eine separate Anderung des Obligationenrechtes vor. Damit 
soll die Frage der Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
neu geregelt werden. Es gilt nun, in aller Nüchternheit zu be
urteilen, ob die uns vorliegenden gesetzlichen Regelungen 
tatsächlich der Schaffung von Transparenz bei Gesellschaf
ten mit kotierten Aktien dienen. 
Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der Transpa
renz der Entschädigungen wird hauptsächlich mit der 
Vermeidung von lriteressenkonflikten und der Rechen
schaftspflicht begründet. Hinter dieses Ziel kann ich mich zu 
hundert Prozent stellen. Ich hege aber Zweifel, ob das Ziel 
mit den vorliegenden Gesetzesänderungen erreicht wird. 
Wie ich bereits das letzte Mal dargelegt habe1 wurde seitens 
der Wirtschaft rasch und adäquat auf vorliegende 
Missstände - die hat es gegeben - reagiert. Ich vertrete 
aber nach wie vor die Auffassung, dass die bestehenden 
Lücken, wie sie in der Botschaft des Bundesrates geltend 
gemacht werden, für die kotierten Unternehmungen mit den 
SWX-Richtlinien bereits wirksam geschlossen worden sind. 
Aus dieser Optik ist eine Überführung der Selbstregulierung 
ins Obligationenrecht nicht zwingend. Mit den uns vorliegen
den Gesetzesänderungen werden neue Regelungen ge
schaffen, die letztlich, so meine ich, gegenüber heute wenig 
bringen. 
Ich frage mich auch, ob wir mit den Gesetzesänderungen, 
wie sie der Bundesrat vorsieht, nicht einen Schritt zu weit 
gehen, bedingt doch die Einzelbeurteilung seitens der Aktio
näre eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Aufgaben 
und den individuellen Leistungen der einzelnen Verwal
tungsratsmitglieder zugunsten der Aktionäre. Ich trau.~ dies 
den Aktionären durchaus zu. Ob aber eine weitere Offent
lichkeit auch bereit ist, sich dieser Aufgabe zu unterziehen, 
wage ich zu bezweifeln; da liegt letztlich mein Problem. An
gesichts dieses Zwiespalts scheint es mir nach wie vor ver
nünftiger, primär den Gesamtbetrag der ausgeschütteten 
Entschädigurigen des Verwaltungsrates und das höchste 
Salär öffentlich zu machen. 
Eine der Begründungen für die Einzeloffenlegung ist zudem 
die, dass von der individuellen Veröffentlichung eine Reduk-

. tion der Beträge erwartet wird. Ich schliesse mich hier der 
Beurteilung von Kollegin Leumann an, wonach die Erfahrun
gen im Ausland eine andere Sprache sprechen und die Um
setzung der Vorlage einen massiven Schub bei den 
Gehältern der Führungskräfte und der Verwaltungsräte aus
lösen wird. 
Alles in allem bin ich mit der Vorlage nicht glücklich. Die Be
ratungen in der Kommission haben meine Bedenken auch 
nicht zerstreut. Ich habe keinen Nichteintretensantrag ge
stellt, werde ihn auch heute nicht stellen, weil ich weiss, 
dass es schlicht nicht opportun ist, dass man auf diese Vor
lage nicht eintritt. Ich werde aber dieser Vorlage in der Ge-

samtabstimmung nicht zustimmen, wenn der Rat den 
Minderheitsanträgen zustimmt. 

Fetz Anita (S, BS): Ich möchte zu dieser Vorlage drei Be
merkungen machen: erstens zum Inhalt der Vorlage, zwei
tens zur - ich sage dem mal: - gesellschaftsp-sychologi
schen Dimension der Vorlage und drittens zu den Auswir
kungen der Vorlage, so, wie ich sie einschätze. 
1. Zum Inhalt: Ich bin - im Gegensatz zu meinen beiden Vor
rednerinnen - der tiefen Überzeugung, dass diese Vorlage 
sehr nötig ist, trotz des Swiss Code, trotz der SWX-Regeln; 
und zwar erstens aus dem einfachen Grund, weil die Selbst
regulierung - leider, muss ich sagen - in vielen Bereichen 
nicht funktioniert. Zum zweiten entspricht die Vorlage den in
ternationalen Standards zur Offenlegung der .Bezüge und 
auch der Beteiligungen; das finde ich ganz wichtig, auch die 
Beteiligungen von Verwaltungsräten, Geschäftsleitungsmit
gliedern und Beiräten sind wichtig. Auf einen dritten Punkt 
werde ich dann in der Detailberatung noch weiter eingehen. 
Die Mehrheit unserer Kommission hat die Vorlage leider ge
genüber dem Nationalrat abgeschwächt, ihr ein paar Zähne 
gezogen. Wir werden Ihnen in de.r Detailberatung dann die 
Begründungen für die Minderheitsanträge liefern. 
2. Diese Vorlage hat meiner Meinung nach auch eine grosse 
gesellschaftspsychologische Dimension, die man nicht un
terschätzen darf. Gewisse Lohnexzesse auf den Teppicheta
gen einzelner Firmen - ich betone: es handelt sich hier um 
einzelne Firmen ,... empören nicht nur die Bevplkerung. Für 
viel gravierender halte ich, dass sie den Leistungs- und 
Wettbewerbsbegriff massiv untergraben. Das sind zentrale 
Werte unserer Gesellschaft. Leistung und Wettbewerb wer
den in diesem Bereich in einigen börsenkotierten Firmen 
schlicht und einfach karikiert. Kein Mensch glaubt, dass ein 
CEO tausendmal arbeitsfähiger ist als ein normaler Ange
stellter; das glaubt einfach niemand. Die Begründung war ja 
immer auch, die Vergütung solle an den Erfolg des Unter
nehmens angepasst sein. Auch das stimmt nicht. Die Boni 
und die Riesenausschüttungen werden zum Teil unabhängig 
vom Starid der Aktienkurse gemacht. 
Die Erfolgsorientierung wird karikiert, Das heisst für mich: 
Das ist ein Problem, das uns nachher auch politisch Sorge· 
machen muss. Wir können nicht den Leuten predigen, sie 
sollen den Gürtel enger schnallen, Reformen unterstützen 
und einsehen, dass wir die Sozialkosten einigermassen im 
Griff halten müssen - das ist alles in Ordnung -, daneben 
aber gleichzeitig eine zum Teil abgehobene, kartellähnlich 
geschlossene Kaste haben, bei der die Leute immer das Ge
fühl haben, hier werde einfach nur Selbstbedienung betrie
ben; das wirkt sich gesellschaftlich negativ aus. Mir scheint, 
dass dies bei dieser Vorlage nicht zu unterschätzen ist. Es 
geht gar nicht nur um die einzelnen Bestimmungen, sondern 
es geht auch darum, aufzuzeigen, dass es Grenzen gibt, die 
überschritten werden, und darum ist die Offenlegung ein 
wichtiger Punkt. 
3. Zu den Auswirkungen des Gesetzes, so, wie ich sie sehe: 
Ich mache mir absolut keine Illusionen darüber, dass mit die
sem Gesetz, auch wenn wir die strengere Variante der Min
derheit du(chbringen, irgendein Lohn in diesen Bereichen 
reduziert werden wird. Hier hat sich eine Dynamik entwi
ckelt, die von der Realität völlig losgelöst ist. Die Lohnex
zesse werden wir mit dieser Vorlage also nicht generell 
stoppen können. Was wir aber tun können - das ist für mich 
die grosse Hoffnung -, ist Felgendes: Mit der Offenlegung 
befähigen wir die Aktionäre, also die Eigentümer, Einblick zu 
nehmen, über die Generalversammlung ihre Rechte wahrzu
nehmen und Einfluss darauf zu nehmen, wie ihr Verwal
tungsrat handelt. Hier bin ich übrigens klar der Meinung, 
dass man das auf den Verwaltungsrat beschränken muss. 
Es gehört zur Aufgabe der Generalversammlung, auf den 
Verwaltungsrat Einfluss zu nehmen - nicht auf die Ge
schäftsleitung; das soll Aufgabe des Verwaltungsrates blei~ 
ben. 
Aber hier eine stärkere Aktionärsdemokratie zu etablieren, 
darauf setze ich meine Hoffnungen. Immerhin werden Milli-
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arden von Franken von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen -
das Geld der Angestellten - über die Pensionskassen zu 
grossen Teilen in diesen Firmen angelegt. Ich bin sehr froh, 
äass die Auseinandersetzung und Diskussion, wie sie um 
Nestle stattgefunden haben, viele Aktionäre und Aktionärin
nen aufgeweckt haben, sodass sie jetzt auch wissen, dass 
man in diesem Bereich schon auch etwas für die eigenen 
Rechte tun muss. Meine Hoffnung ist also, dass die Eigentü
mer sich dank dieser Transparenz klarer positionieren und 
ihre Verwaltungsräte damit auch ein Stück weit kontrollieren 
können. 
Ich bin also für Eintreten auf die Vorlage. Die Minderheitsan
träge werder wir dann in der Detailberatung begründen. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al): Seit einiger Zeit wecken die 
Bezüge einiger leitender Angestellter grosser Unternehmen 
Emotionen. Diese Emotionen sind umso verständlicher, als 
wir in einer Zeit leben, in der sich die Kluft zwischen den Be
zügen in dramatischer Weise vertieft. Es gibt heute Familien
väter, welche arbeitslos geworden sind oder deren Entlöh
nung massiv gekürzt worden ist, welche keine Zukunft mehr 
sehen und in Verzweiflung ihre Familie und dann sich selbst 
umbringen. Zur gleichen Zeit gibt es Leute, von denen jeder 
Einzelne so viel bezieht, dass man mit seinem Lohn mehr 
als 250, mehr als 300 Familienvätern oder -müttern ein Jah
reseinkommen von 75 000 Franken auszahlen könnte. Dass 
solche Bezüge in weiten Kreisen unseres Landes nicht ver
standen we·rden, ist verständlich. 
Nun will man erreichen, dass die Bezüge der Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung solcher Unter
nehmen offen gelegt werden. Was will man damit bezwe
cken? 
Wenn man die Auswüchse der heutigen Bezüge bekämpfen 
will, tut man in doppelter Hinsicht ein Falsches: Erstens ist 
es nicht mehr notwendig, und zweitens geht man in die Irre. 
Dafür, dass es nicht mehr notwendig ist, nenne ich die Stich
worte Swiss Code oder SWX-Regeln. Davon, dass man in 
die Irre geht, lasse ich mich von einem Gutachten von Herrn 
Böckli immer noch nicht abbringen: Das wird zu einem zu
sätzlichen Run auf höhere Löhne führen. Die jährliche Publi
kation der Bezüge der obersten Spitzenmanager wird auf 
diese keinerlei mässigende Wirkung haben. Im Gegenteil, 
wenn ich das auf etwas appenzellisch-boshafte Art sagen 
darf: Diese Veröffentlichung wird auf die Betroffenen die glei
che Auswirkung haben wie früher die Viehschauen auf die 
Bauern - je prämierter, desto stolzer! 
Ich lehne daher diese Vorlage ab. Denn sie gibt auf die ent
scheidende Frage keine Auskunft. Mit der Auskunft, die jetzt 
im Obligationenrecht steht, werden Sie nichts bewegen kön
nen. Sie müssen eine neue Antwort finden. 
Die entscheidende Frage ist doch die: Wer hat über den rich
tigen Lohn zu entscheiden? Diese Frage kann nur einer be
antworten, und das ist der Eigentümer. Ich bin nicht einmal 
gegen extrem hohe Löhne. Ich hätte viel lieber gehabt, Herr 
Bruggisser z. B. hätte 20 Milli.onen Franken verdient, aber 
die richtigen Entscheide getroffen, und die Swissair gäbe es 
noch. Herr Ospel hat vielleicht das Richtige getan. Deshalb 
möchte ich Ihnen sagen: Bei dieser Neiddiskussion mache 
ich nicht mit. Aber es gibt exuberante Vergütungen, über die 
man sprechen muss, die nicht einfach schlankweg bezahlt 
werden dürfen. 
Wenn man die exuberanten Vergütungen dem Ruch der 
Selbstbedienung entziehen will, so sollte man sich wieder 
einmal der Regeln über die Tantiemen erinnern, die heute 
weitgehend toter Buchstabe sind. Diese Regeln sollten dann 
allerdings über den Kreis der Verwaltungsräte hinaus auf die 
Geschäftsleitungen ausgedehnt werden und, wenn Sie wol
len, auch auf die Beiräte; das Ist mir gleich. Spitzenbezüge 
kann man nur als Erfolgsprämien rechtfertigen. Über Risiko
abgeltungen müssen wir angesichts der Abgangsentschädi
gungen nicht sprechen. 
Auch die Frage, wie man die Erfolgsprämien bemessen 
muss, ist hier aufgetaucht. Diesen Betrag kann man letztlich 
nur am verdienten und am versteuerten Gewinn messen, 
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nicht an der Höhe des Aktienkurses. Mit anderen Worten: 
Wenn man einmal. darüber nachdenken wollte, ob es nicht 
richtig wäre, dass man den eigentlichen Lohn - nur den ei
gentlichen Lohn - über die Personalaufwandkonten in der 
Erfolgsrechnung ausbezahlen könnte, dann wäre das doch 
noch etwas. Das ist erfolgsunabhängig, und da hätte man 
auch irgendwo eine bestimmte Limite zu beachten. Ich will 
nicht in Neid verfallen. Geben Sie diesen Leuten 2 Millionen 
Franken; die kann man über den Lohn, über die erfolgsunab
hängigen Aufwandkonten abrechnen. Aber alles, was dar
über ist, müsste aus dem versteuerten Gewinn ausbezahlt 
werden. 
D.as hätte folgende Konsequenzen: Erstens einmal wären -
soweit notwendig - die gesetzlichen Reserven noch zu do
tieren. zweitens hätte der Aktionär wie bei den Tantiemen 
zuvor noch eine Dividende von mindestens 5 Prozent zu
gute. Dann gibt es den Antrag des Verwaltungsrates an die 
Delegiertenversammlung über die Gewinnverwendung, wel
che von der Revisionsstelle begutachtet und unterstützt wer
den müsste. Dann bestimmen die Delegierten über diesen 
zusätzlichen Lohn, diesen Lohnzusatz. 
Damit wäre die Geschichte bei den kotierten Gesellschaften 
auch öffentlich. Die Aktionäre hätten im Rahmen der Gene
ralversammlung etwas zu sagen, und es wäre eine Lösung, 
die an sich auch irgendwo nachvollziehbar wäre, ohne dass 
man in Neid verfällt. 
Ich weiss, dass die Tantiemenregeh..ing seit vielen Jahren 
nicht mehr beachtet wird. Aber so falsch ist sie nicht. Ich bin 
der Überzeugung, dass man das in dieser ganzen Debatte 
noch einmal anschauen und sehen könnte, wie es sich damit 
verhält. Aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich bei der 
Entlöhnung ein Splitting mache und sage, der eigentliche, er
folgsunabhängige Lohn der obersten Mitglieder der Ge
schäftsleitung sei nach wie vor Sache des Verwaltungsrates 
und nur, was darüber hinausgehe, sei Sache der Generalver
sammlung, sehe ich mich nicht in der Lage, der Minderheit 1 
oder der Minderheit II zuzustimmen. Sie wollen alles der Ge
neralversammlung überantworten. Das geht mir zu weit. 
Ich werde also insgesamt keinen Nichteintretensantrag stel
len; ich werde der Vorlage, wie auch immer sie heraus
kommt, nicht zustimmen können. Aber vielleicht habe ich 
einige Anregungen gegeben, wie man das auch noch ma
chen könnte. Wäre ich in der Kommission gewesen, hätte 
ich etwas besser argumentieren können. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich freue mich über diese 
Diskussion, weil sie die Problematik dieser Gesetzgebung 
zeigt. Warum legt der Bundesrat Ihnen eine Botschaft zur 
Verbesseruhg der Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
vor? Ich weiche nicht aus, indem ich auf Vorstösse verweise, 
die Sie überwiesen haben, sondern ich bin der Auffassung, 
dass eine verbesserte Transparenz unabhängig von parla
mentarischen Vorstössen notwendig sei, und sage Ihnen, 
warum. 
Nach geltendem Aktienrecht kann der Verwaltungsrat die 
Höhe der Entschädigung seiner Mitglieder selbst bestim
men. Diese Bestimmung muss im Rahmen der Obligationen
rechtsrevision, an der wir im Rahmen der Corporate 
Governance ja dran sind,12ur Diskussion gestellt werden; ich 
Will darauf nicht näher eingehen. Aber wenn man den Fall 
des klassischen Unternehmens betrachtet, ist es an sich ja 
richtig, dass der Unternehmer seine Organe einsetzt und die 
Höhe der Entschädigungen bestimmt; das ist unbestritten. 
Er ist der Eigentümer, er setzt den Verwaltungsrat ein: Er 
sagt, wer fähig ist, wer unfähig ist und wer wie viel bezieht. 
Er bestimmt eine Geschäftsleitung und sagt, wer fähig ist, 
wer wie viel bringt und wem Wie viel zu bezahlen ist usw. So 
geht es auf der Lohnskala weiter bis zuunterst. 
früher hatten wir natürlich «klassischere» Unternehmens
verhältnisse, oft mit einem einzigen Unternehmer, und der 
grösste Teil der Aktiengesellschaften waren Kleingesell
schaften mit wenigen, fassbaren Eigentümern. Jetzt haben 
wir es mit einer neuen Erscheinung zu tun: Die Publikums
gesellschaften, die börsenkotierten Gesellschaften, zeich-
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nen sich dadurch aus, dass sie keinen fassbaren Eigen
tümer mehr haben. Wir haben eine «Pulverisierung» des Ei
gentums - das ist das Problem. Im Grunde genommen stellt 
sich hier das gleiche Problem wie bei verstaatlichtem Eigen
tum. Im Sozialismus wurde auch gesagt, alle seien Eigentü
mer. Es stimmt, aber es war niemand als Eigentümer 
fassbar. Das ist bei den grossen Gesellschaften auch so. 
Das Problem ist, dass diese nicht fassbaren Eigentümer die 
Verwaltungsräte wählen, und zwar wählen sie sie einzeln. 
Verwaltungsräte werden ja in der Regel vom Verwaltungsrat 
selbst vorgeschlagen, weil die Eigentümer eben weniger 
fassbar sind. Es ist höchst selten der Fall, dass bei Publi
kumsgesellschaften jemand aus dem Kreis der Eigentümer 
einen Verwaltungsrat vorschlägt und dieser auch gewählt 
wird. Es gibt Ausnahmefälle; meistens ist das erst bei über
nahmeartigen Verhältnissen oder entsprechenden Versu
chen der Fall, weil es dort starke Eigentümer gibt, die 
fassbar sind und auftreten können und auch ein bestimmtes 
Potenzial haben. 
Der Lohn des Verwaltungsrates sollte also vom Eigentümer 
bestimmt werden. Aber der Eigentümer ist ja meist nicht 
fassbar und in der Lage, jemanden auszulesen, weil man 
nicht Millionen Leute zusammenrufen kann, um ein Auswahl
verfahren durchzuführen und. die Entschädigung zu bestim
men. Natürlich ist die Bestimmung problematisch, dass die 
Verwaltungsräte ihr Salär bestimmen, ja, nicht nur bestim
men, sondern dem Aktionär, der den einzelnen Verwaltungs
rat wählen muss, nicht einmal sagen, wie viel sie beziehen. 
Wir machen nicht eine Vorlage mit dem Ziel, der Öffentlich
keit zu sagen, wie viel ein Verwaltungsrat bezieht. Man muss 
es nur den Eigentümern sagen; aber bei den. Eigentüm~.rn 
von Publikumsgesellschaften ist das identisch. mit der Of
fentlichkeit. Die Unternehmen verfassen einen Geschäftsbe
richt, sie drucken ihn und verschicken ihn. Die grossen 
Gesellschaften haben Millionen von Aktionären; das ist iden
tisch mit der Öffentlichkeit. Ich wehre„mich gegen die Mei
nung, man müsse die Saläre der Offentlichkeit bekannt 
geben. Aber der Eigentümer sollte es wissen, sonst kann er 
ja nicht handeln. 
Das ist das Ziel dieser Vorlage: Derjenige, der den Verwal
tungsrat wählt und die Verantwortung für den Erfolg trägt, 
muss auch die wesentlichen Dinge wissen, nämlich auch, 
Wie viel ein Verwaltungsrat bezieht. Es geht nicht um Löhne. 
Ich glaube, wir müssen hier die Sache mal klären. Herr 
Schmid hat Tantiemen und den Gewinn als Massstab usw. 
erwähnt. Das sind keine Löhne. Es ist so, jeder Unternehmer 
weiss das: Wenn ich auf der obersten Stufe tüchtige Leute 
habe, dann geht es; wenn ich keine tüchtigen Leute habe, 
dann geht es nicht. Das ist einfach so. Der Erfolg hängt da
mit zusammen. Der Tüchtige wird oben die richtigen Leute 
beiziehen, er wird die Sache gut gestalten, er wird die richti
gen Entscheide treffen, die richtige Strategie wählen. Darum 
gilt natürlich auch das Gegenteil: Wenn es auf der obersten 
Stufe nicht stimmt, dann muss man in kürzester Zeit, innert 
Tagen, handeln; wenn man nicht handelt, bedeutet das den 
Ruin des Unternehmens. Einen Schichtarbeiter hingegen 
kann man auch dann noch ein paar Jahre behalten, Wenn er 
nicht tüchtig ist; er wird das Unternehmen nicht ruinieren 
können. · 
Das sind zusammenhänge, die man bei den klassischen 
Unternehmen kennt; in anderen Fällen ist aber das Bewusst
sein dafür etwas verloren gegangen, weil einfach die Struk
tur eine andere ist. 
Ich warne auch davor, hier darüber zu philosophieren, wie 
hoch diese Entschädigung sein sollte. Ich teile die Auffas
sung von Herrn Schmid, wenn er sagt: Saläre müssen in 
einem Zusammenhang stehen. Er sieht aber den Zusam
menhang mit dem Gewinn, und ich sage: nein, mit dem Er
folg! Es ist sehr gefährlich, die Saläre nur an den Gewinn zu 
binden. Man kann Gewinne auch machen und diese auswei
sen: Man schreibt nicht mehr ab, man forscht nicht mehr, 
man entwickelt nicht mehr, und dann haben Sie einen hohen 
Gewinn. Es gibt Situationen, in denen Sie Gewinn wollen, 
und dann können Sie den Gewinn messen. Aber es gibt Si
tuationen, da müssen Sie sich an etwas anderem messen, 

z. B. an der Einleitung einer richtigen Strategie, wenn Sie 
eine. Sanierung vor sich haben usw. Ich würde das also vom 
Gewinn zum Erfolg ausweiten, Herr Schmid. 
Den Erfolg kann Wieder nur das Unternehmen:-- oder deL. 
Unternehmer an sich - bestimmen. Wenn Sie jetzt eine Si
tuation nehmen, in der ein Unternehmen sagt, es verdopple 
die Anstrengungen im-Marketing und reduziere in der For
schung, dann wird es nicht viel Gewinn machen. Das ist das 
Gefährliche bei amerikanischen Firmen. Sie .müssen einmal 
sehen: Bevor diese die Firmen verkaufen, machen sie hohe 
Gewinne, aber alles auf Kosten der Substanz. Sie fahren mit 
der Forschung, mit der Entwicklung herunter, es gibt keine 
Investitionen mehr, alles, was in die Zukunft weist, ist weg. 
Darum ist der Gewinn alleine nicht massgebend. 
Ich warne auch davor, die Tantiemen zu hoch zu schrauben, 
die sind nämlich wieder an etwas anderes gebunden, näm
lich an die Dividende. Es ist ausserordentlich gefährlich, et
was an die Dividende zu binden, da man sonst Dividenden 
ausschüttet, wenn man es nicht tun sollte. 
Der Erfolg ist also ein etwas komplexer Begriff; trotzdem ist 
der Gewinn - nur damit wir uns richtig verstehen - eine sehr 
wesentliche Grösse, und das ist auch der Gewinn über die 
Gesamtheit der Jahre. Aber wir mischen uns mit dieser Ge
setzgebung nicht in diese Frage ein. 
Wir sind der Auffassung, es sei die Aufgabe des Staates, Ei
gentum zu schützen. Bei den grossen Publikumsgesell
schaften ist das Eigentum nicht geschützt, wenn jemand von 
diesem Eigentum Bezüge machen kann, ohne dass der Ei
gentümer darüber Bescheid weiss und darauf Einfluss neh
men kann. Das ist der Hintergrund. Es ist eine Tatsache des 
Lebens: Wenn eine Reihe von Leuten - davon sind wir alle 
nicht ausgeschlossen - vor einer vollen Kasse sitzt und je
der rausnehmen kann, so viel er will, nimmt er in der Regel 
relativ viel raus. Derjenige, der eine Kasse hat, muss des
halb sagen können, wie es vor sich gehen soll. 
Darum ist der Aufbau klar. Wir möchten, dass die Publikums
gesellschaften die Bezüge - nicht die Löhne - der einzelnen 
Verwaltungsräte bekannt geben müssen. Dann kann man 
sagen, was eigentlich der Erfolg ist, wer was gemacht hat, 
wie viel er da ist, warum er das bringt usw. Diese Diskussion 
muss sich ein Verwaltungsrat in einer Publikumsgesellschaft 
gefallen· 1assen. Das ist beim Anstellungsgespräch mit je
dem Mitarbeiter auch so. 
Weiter kennt der Eigentümer bei den Publikumsgesellschaf
ten dank den Trahsparenzvorschriften über die Rechnungs
legung den Erfolg, den Misserfolg, die Strategie, die 
Zukunftsaussichten usw. Er kann das ins Verhältnis setzen 
und bei den Wahlen entsprechen9 agieren. Deshalb setze 
ich mich dafür ein - ich werde mich auch bei der neuen OR
Vorlage dafür einsetzen -, dass die Verwaltungsräte jährlich 
gewählt werden, damit sie auch jährlich an ihrer Leistung ge
messen werden. 
Die zweite Stufe, die Geschäftsleitung, ist dem Verwaltungs
rat unterstellt, wie es Frau Fetz richtig erwähnt hat. Mitglie
der der Geschäftsleitung bestimmen ihr Salär nicht selber. 
Sie können sich auch nicht selbst bedienen, das ist nicht 
möglich. Sie sind dem Verwaltungsrat unterstellt, und der 
Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Einstellung 
und die Salarierung dieser Leute. 
Es ist nicht zu verkennen, dass in vielen Gesellschaften eine 
ausserordentliche Nähe und Verbindung zwischen der Ge
schäftsleitung - namentlich dem CEO - und dem Verwal
tungsrat besteht. Die Gefahr der Vermischung ist relativ 
gross. Das Gesamtsalär der Geschäftsleitung steht damit 
natürl!ch auch in Zusammenhang. Daher schlagen wir Ihnen 
vor, das Gesamtsalär der Geschäftsleitung zu veröffentli
chen - dann weiss man, wie teuer die Geschäftsleitung mit 
ihren Mitgliedern und ihrem Erfolg ist- und zudem das Spit
zensalär, weil damit diese nahe Verbindung, die das theore
tische Modell «einer untersteht dem anderen» etwas 
durchbricht, eben aufgeweicht werden kann. 
Ich bin der Meinung, dass sich das im internationalen Ver
gleich sehen lassen kann. Wir sind 'nicht die Einzigen, die 
dieses Problem haben. zweitens ist das ordnungspolitisch 
richtig, weil der Staat den Auftrag hat, das Eigentum zu 
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schützen. Ich wehre mich dagegen, dass man die tieferen 
Einzelsaläre auch veröffentlicht. Denn es ist die Aufgabe des 
Verwaltungsrates, zu sagen, ob der Produktionschef oder. 
ein anderer etwas mehr braucht. Hier besteht keine Notwen
digkeit zusätzlicher Angaben, schliesslich zählt der Gesamt
erfolg des Unternehmens. Daher bin ich froh, dass die 
Mehrheit Ihrer Kommission dieses Konzept unterstützt. 
Zu den aufgeworfenen Fragen: Erstens bitte ich Sie, zu se
hen, dass es nicht Aufgabe des Staates ist, Saläre von Un
ternehmen zu bestimmen; das ist nicht unsere Aufgabe. 
zweitens glaube ich nicht, dass das im Generellen eine 
dämpfende Wirkung hat. Transparenz bei Salären heisst: 
Man Will sich am Besten messen; das ist so. Aber ich bin 
auch überzeugt: Die exorbitanten Missbräuche, von denen 
wir ja nur einige kennen - die Missbräuche bei den anderen 
kennen wir ja nicht, weil wir keine Transparenz haben -, sind 
nicht mehr möglich. Das werden die Aktionäre - sie sind 
meistens halbwegs identisch mit der Öffentlichkeit - nicht 
zulassen. Dinge also, wie sie bei der ABB usw. aufgeflogen 
sind, wo man das über die Pensionskasse gelöst hat, wer
den nicht mehr möglich sein. Natürlich wird es möglich sein, 
dass einer im Lauf eines Jahres eine Entschädigung in exor
bitanter Höhe bezieht, weil man erst nachher handeln kann. 
Aber schon der Gesamtverwaltungsrat steht nachher unter 
Druck, weil er diese Entschädigungen des Kollegen geneh
migt hat; er kann nicht einfach sagen: Dieser ist es. Das Be
ziehen von Vergütungen an sich ist nicht verboten, nur 
falsches Bewilligen ist nicht in Ordnung. Das, glaube ich, 
wird es bringen - mehr nicht. 
Es ist von Frau Leumann Und Frau Forster die Frage aufge-

•. warfen worden, ob man .mit dieser Vorlage das Ziel erreiche. 
Es kommt darauf an, welches Ziel Sie erreichen möchten. 
Das Ziel, dass die Generalversammlung unter Kenntnis der 
vollen Wahrheit entscheiden kann, ist gegeben. Darum müs
sen Sie auch etwas kleinlich sein: Was sind Bezüge? Geht 
man über Pensionskassen, dann sind das Bezüge; man 
muss auch über Darlehen sprechen, das sind Bezüge. Man 
sieht dann, ob es Bezüge sind; das ist auch eine Frage des 
Risikos. Es geht auch um nahestehende Personen usw. Das 
muss einfach getan werden, damit man sagen kann - das ist 
auch ein Standortvorteil -: Wer in eine Gesellschaft inves
tiert, der weiss auch, wie viel die leitenden Personen bezie
hen, was ihr Erfolg und was ihr Misserfolg ist. Das ist die 
Information an den Aktionär bzw. an den Eigentümer. 
Ich werde auf die. Einzelheiten noch zu sprechen kommen. 
Man darf diese Vorlage nicht überschätzen, aber diese 
Transparenz ist vori Bedeutung. Wenn einer tausendmal 
mehr verdient als ein anderer, fragen Sie, Frau Fetz, ob 
seine Arbeitsleistung tausendmal grösser sei. Es ist nicht 
eine Frage der Arbeitsleistung. Wenn jemand nur eine 
Stunde im Tag arbeitet und einen Riesenerfolg für die Firma 
hinbringt, kann er auch viel haben - ausser Sie finden einen 
zweiten, der das Gleiche macht, aber für viel weniger. Das 
ist bei einer Transparenzvorlage zu sehen: Spielt dieser 
Markt überhaupt? 
Die ganze Welt sagt - die Namen sind hier genannt wor
den -, das Team der UBS, bestehend aus den Herren Ospel 
und Wuffli, sei das Traumteam für die Banken der Welt und 
erwirtschafte einen grossen Gewinn. Wenn ich das, Herr 
Schmid, an den Gewinn, aber auch an die Gesuhdheit und 
an die Konkurrenzfähigkeit des Instituts binde, spielt es bei 
einer solchen Leistung keine Rolle mehr, ob Sie diesen Ma
nagern 10, 20 oder 30 Millionen Franken bezahlen, ausser 
Sie finden jemanden, ,der für 500 000 Franken die gleiche 
Leistung erbringt. Das müsste an sich sein, aber da braucht 
es natürlich einen gewissen Markt. Den sehen Sie auch, 
wenn Sie die Saläre offen legen. 
Deshalb ist es nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Aber es ist 
unsere Aufgabe, etwas zu tun, damit die Aktionäre handeln 
könnten. Es ist ja dann ein Vorschlag, das über die Statuten 
zu machen. Das geht aus Gründen der Schwerfälligkeit usw. 
nicht; ich komme darauf zurück. . 
Ich bitte Sie also, auf die Vorlage einzutreten. Ich glaube, 
das ist das, was der Staat machen muss. Mehr muss er nicht 
tun, aber er sollte auch nicht weniger tun. 
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Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposition 

Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütun-
. gen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge

schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil d'administration et de 
la direction) 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, eh. 1 introductlon 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national / 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Ich schlage 
Ihnen vor, den Antrag der Minderheit zu Artikel 626 Absatz 2 
OR wegen des sachlichen Zusammenhanges erst am 
Schluss zu behandeln. - Sie sind damit einverstanden. 

Art. 663b Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 663b titre 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 663bbis 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1 
Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, ha
ben im Anhang zur Bilanz anzugeben: 
1. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegen
wärtige Mitglieder des Verwaltungsrates ausgerichtet haben; 
2. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an Personen 
ausgerichtet haben, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum 
Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftslei
tung); 
3. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegen
wärtige Mitglieder des Beirates ausgerichtet haben; 
4. Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an frühere Mit
glieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des 
Beirates ausgerichtet haben, sofern sie in einem Zusam
menhang mit der früheren Tätigkeit als Organ der Gesell
schaft stehen oder nicht marktüblich sind; 
5. nichtmarktübliche Vergütungen, die sie direkt oder indirekt 
an Personen ausgerichtet haben, die den in den Ziffern 1 bis 
4 genannten Personen nahe stehen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
Im Anhang zur Bilanz sind zudem anzugeben: 
1. alle Darlehen und Kredite, die den gegenwärtigen Mitglie
dern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des 
Beirates gewährt wurden und noch ausstehen; 
2. Darlehen und Kredite, die zu nichtmarktüblichen Bedin
gungen an frühere Mitglieder des Verwaltungsrates, der Ge
schäftsleitung und des Beirates gewährt wurden und noch 
ausstehen; 
3. Darlehen und Kredite, die zu nichtmarktüblichen Bedin
gungen an Personen, die den in den Ziffern 1 und 2 genann
ten Personen nahe stehen, gewährt wurden und noch 
ausstehen. 
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Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga Simonetta, Berset) 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Abs. 4 

2. Den Gesamtbetrag für die Geschäftsleitung und den auf 
jedes Mitglied entfallenden Betrag unter Nennung des Na
mens und der Funktion des betreffenden Mitgliedes; 

Art. 663bbis 
Proposition de la majorite 
Titre 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1 
Les societes dont les actions sont cotees en Bourse sont te
nues d'indiquer dans l'annexe au bilan: 
1. toutes les indemnites qu'elles ont versees directement au 
indirectement aux membres du conseil d'administration; 
2. toutes les indemnites qu'elles ont versees directement au 
indirectement a4x personnes auxquelles le conseil d'admini
stration a delegue taut ou partie de la gestion de la societe 
(direction); 
3. toutes les indemnites qu'elles ont versees directement au 
indirectement aux membres du conseil consultatif; 
4. les inderrinites versees directement au indirectement aux 
anciens membres du conseil d'administration, de·1a direction 
et du conseil consultatif lorsqu'elles sont en relation avec 
leur ancienne activite d'organe de la societe au lorsqu'elles 
ne sont pas conformes a la pratique du marche; 
5. les indemnites non conformes a la pratique du marche 
qu'elles ont versees directement au indirectement aux pro
ches des personnes mentionnees aux chiffres 1 a 4. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.3 
Dans l'annexe au bilan doivent egalement etre indiques: 
1. tous les prets et autres credits en cours consentis aux 
membres du conseil d'administration, de la direction et du 
conseil consultatif; 
2. les prets et autres credits en cours consentis aux anciens 
membres du conseil d'administration, de la direction et du 
conseil consultatif qui ne sont pas conformes a la pratique 

· du marche; 
3. les prets et autres credits en cours non conformes a la 
pratique du marche consentis aux proches des personnes 
mentionnees aux chiffres 1 et 2. · 
Al.4, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Sommaruga Simonetta, Berset) 
Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Berset, Sommaruga Simonetta) 
Al.4 

2. le montan! global accorde aux membres de la direction 
ainsi que le montant accorde a chacun d'entre eux, avec 
mention de son nom et de sa fonction; 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir befinden uns 
hier beim Artikel über die Vergütung. Die Kommission Ihres 
Rates jst dem Nationalrat gefolgt, was die Vergütungen ah 

die Mitglieder des Verwaltungsrates, an die Geschäftsleitung 
und an die Beiräte betrifft. Insbesondere auch bezüglich der 
Beiräte haben wir dieselbe Auffassung wie der Nationalrat, 
nämlich dass dies auch offen zu legen ist. Wir sind dem Na
tionalrat darin gefolgt, dass bezüglich des Verwaltungsrates 
die Bezüge jedes Mitglieds offen zu legen sind. Wir haben 
eine Anpassung vorgenommen bezüglich der früheren Mit
glieder von Verwaltungsräten, Geschäftsleitungen und Bei
räten - ich verweise auf Absatz 1 Ziffer 4. Hier sind die
jenigen Bezüge offen zu legen, die mit der früheren Tätigkeit 
im Zusammenhang stehen, oder solche, die nicht marktüb
lich sind. 
Wir -haben diese Regelung aus folgenden Überlegungen 
vorgenommen: Wenn ein Verwaltungsrat aus einer Firma 
ausgeschieden ist und später in irgendeiner Form mit dieser 
Firma marktübliche Geschäfte tätigt, sei es als Berater, sei 
es in einer Funktion einer anderen Gesellschaft, sei es auch 
als Kunde, dann ist es nicht der Sinn dieser Bestimmung, 
diese Vergütungen zu veröffentlichen. Wenn aber dieser 
Verwaltungsrat aus seiner früheren Tätigkeit in dieser Ge
sellschaft noch weitere Vergütungen erhält oder Vergütun
gen erhält, die überhaupt nicht marktüblich sind, also mit 
keiner Gegenleistung oder mit einer viel geringeren Gegen
leistung zusammenhängen, dann ist das zu veröffentlichen. 
Wir haben sodann die Bestimmung von Ziffer 5 betreffend 
nahestehende Personen etwas anders geregelt als der Na
tionalrat. Wir schliessen uns der Begriffsbestimmung «nahe
stehende Personen» an, wie sie vom Nationalrat und vom 
Bundesrat vorgeschlagen wurde. Ich möchte noch etwas zu 
diesem Begriff sagen. Wir haben uns in der Kommission ei
nen Bericht der Verwaltung zu diesem Begriff geben lassen; 
er existiert bereits in verschiedenen Bereichen der Gesetz
gebung. Wir sind der Meinung, dass eine enge Bindung zwi
schen den Betroffenen notwendig ist. Wir denken hier an 
Ehepartner, Kinder, aber auch an einen persönlichen An
walt, wenn eine enge wirtschaftliche Beziehung vorliegt, 
oder an einen Treuhänder eines Verwaltungsrates. Es kön
nen aber auch juristische Personen sein, wenn sie von die
sem Verwaltungsrat beherrscht oder kontrolliert werden. 
Wir haben uns dann in der Kommission über den Begriff der 
Vergütung für nahestehende Personen unterhalten. Sie fin
den den Vergütungsbegriff auf Seite 3 der Fahne in Absatz 
2. Der Vergütungsbegriff ist sehr umfassend. Er umfasst 
Löhne, Sachleistungen, irgendwelche Leistungen, auch For
derungsverzichte für Arbeiten usw. 
Wir haben uns auch hier überlegt, dass jene Bezüge, die na
hestehenden Personen ausgerichtet werden und die markt
üblich sind, dem Sinn dieser Gesetzgebung nach nicht 
veröffentlicht gehören. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ein 
Neffe eines Verwaltungsrates Lehrling im entsprechenden 
Betrieb ist, dann gehört dieser Lohn nicht in den Anhang 
zum Geschäftsbericht - wenn der Lohn marktüblich Ist. 
Nach der Fassung, wie sie im Nationalrat beschlossen 
wurde, müssen auch solche Löhne publiziert werden. Ein 
weiteres Beispiel betreffend eine Bank: Wenn der Onkel ei
nes Verwaltungsrates bei dieser Bank einen Hypothekarkre
dit hat, müsste das nach der strengen Fassung des 
Nationalrates veröffentlicht werden; nach unserer Fassung 
muss es veröffentlicht werden, wenn es kein marktüblicher 
Hypothekarkredit ist, und sonst nicht. Wir erachten diese 
Präzisierung des Begriffs «Vergütung» in Ziffer 5 als sachge
recht und der Zielsetzung dieser Vorlage entsprechend. 
Ich ersuche Sie daher, diesen Vorschlägen zu folgen. Wie 
gesagt weichen wir bei den Ziffern 4 und 5 mit diesen Präzi
sierungen vom Nationalrat ab. Im Übrigen folgen wir dem 
Nationalrat. · 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich möchte zuerst noch
mals in Erinnerung rufen, dass wir bei dieser Gesetzesrevi
sion ausschliesslich von börsenkotierten Unternehmen 
sprechen - es sind also etwa 300 Unternehmen in der 
Schweiz - und dass die Regeln, die wir hier aufstellen, nicht 
für Tausende von kleinen und mittleren Unternehmen gelten 
werden. 
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Ich gestehe der Kommissionsmehrheit zu, dass sie tatsäch
lich die Absicht hatte, in diesem Artikel präziser zu legiferie
ren .• Wir haben anhand von z&hlreichen konkreten und 
detaillierten Beispielen versucht, eine Regelung zu finden, 
die eben den unterschiedlichsten Situationen gerecht wird. 
Da gibt es zum Beispiel die Frage,· ob ein «Rigi-Reisli» mit 
ehemaligen Verwaltungsräten eine Vergütung ist, die offen 
gelegt werden muss, oder ob das Anwaltsmandat eines ehe
maligen Verwaltungsrates, dessen Verwaltungsratsmandat 
schon fünf oder zehn Jahre zurückliegt, auch eine Vergütung 
ist und offen gelegt werden muss; es gibt sehr viele solcher 
Beispiele. Die kommissionsmehrheiUst dann zum Schluss 
gekommen - der Kommissionspräsident hat das ausgeführt 
-, eine Trennung zwischen den gegenwärtigen und den frü
heren Mitgliedern des Verwaltungsrates vorzunehmen und 
eine separate Regelung für nahestehende Personen festzu-
legen. · 
Mein Fazit aus der Fassung der Mehrheit, wie sie nun vor
liegt, ist folgendes: Man hat mit dieser Regelung drei Naht
stellen geschlossen und drei Schnittstellen geschaffen. Die 
Abgrenzungsschwierigkeiten sind meines Erachtens mit der 
Fassung der Kommissionsmehrheit nicht. ausgeräumt, im 
Gegentejl: Ich meine, man hat noch mehr Abgrenzungs
schwierigkeiten geschaffen, indem zum Beispiel neue, unbe
stimmte Rechtsbegriffe eingeführt wurden: Was sind denn 
«marktübliche Vergütungen» ganz genau? Vielleicht kann 
man das bei einem Hypothekatzins noch feststellen, aber 
dann wird es eventuell schon schwierig. Eine weitere Ab
grenzungsschwierigkeit liegt in der Frage, ob die Vergütung 
an frühere Verwaltungsratsmitglieder in einem Zusammen
hang mit der früheren Tätigkeit steht oder nicht. Ich meine, 
da gibt es x neue Fragen zu klären, weil börsenkotierte Un
ternehmen ja meistens mit Anwaltbüros und nicht mit einzel
nen Anwälten zusammenarbeiten. Wenn dann der entspre
chende frühere Verwaltungsrat nicht mehr in diesem Büro 
arbeitet, aber das Büro trotzdem noch Aufträge hat, weil der 
Chef früher Verwaltungsrat war, stellt sich die Frage: Ist das 
dann eine Vergütung, die im Zusammenhang mit früheren 
Tätigkeiten steht? Sie sehen, es gibt auch mit der Fassung 
der Kommissionsmehrheit zahlreiche Fragen, die nicht gere
gelt oder nicht l;leantwortet sind. 
Deshalb bin ich zum Schluss gekommen, dass die Vorlage 
von Bundesrat und Nationalrat geeigneter ist, um all die ver
_schiedenen Fragen zu lösen, und zwar aus dem einfachen 
Grund, dass wir uns in diesem Gesetz ohnehin immer vom 
Grundsatz der Wesentlichkeit leiten lassen müssen. Das hat 
auch der Bundesrat bei der Gesetzesberatung immer wieder 
betont: Die Wesentlichkeit ist ein zentrales Anliegen dieses 
Gesetzes. Sonst müssten wir noch viel detaillierter regeln, 
und wir werden immer noch nicht alle Details und alle Aus
nahmen damit einbinden können. Wir haben ja auch bei der 
Definition der Bestechung oder der Korruption keine detail
lierten Regelungen; auch dort müssen wir vom Grundsatz 
der Wesentlichkeit ausgehen. 
Der Kommissionssprecher hat gesagt, dass die Frage des 
Beirates unbestritten ist. Deshalb beantrage ich Ihnen, dem 
Bundesrat und dem Nationalrat zu folgen. 
Vielleicht ein letztes Argument - ich weiss nicht, ob Sie das 
überzeugt -: Wir sind, auch in diesem Rat, immer für 
schlanke Gesetze. Ich meine, hier hätte ein schlankes Ge
setz tatsächlich auch noch andere Vorteile als nur jenen, 
dass es schlank Ist. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist so, wie Frau Somma
ruga gesagt hat: Wir haben je~t eine detaillierte Regelung, 
damit ja nicht etwas ausgewiesen werden muss, was eigent
lich keine Vergütung ist, weil man früher in der Firma gewe
sen ist. Damit schafft man natürlich wieder neue Aus
legungsprobleme. Für die Kontrollstellen, für die Revisions~ 
stellen wird es dann nicht in jedem Fall ganz einfach sein, zu 
sagen, was marktüblich ist und was nicht. Sie müssten ja 
auch die Leistung beurteilen. 
Wir haben bei unserer Auslegung - ich spreche vom Entwurf 
c;les Bundesrates und vom Beschluss des Nationalrates -
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natürlich auch berücksichtigt, dass es eine Praxis gibt. Was 
ist denn eine Vergütung, und warum bezieht jemand eine 
Vergütung? Es ist ja nicht verboten, eine Vergütung zu be
ziehen - man muss sie ausweisen! Wenn da eine Vergütung 
von 100 000 Franken ausgewiesen und als Begründung an
gegeben wird, der Betreffende habe eben Leistungen für 
das Unternehmen erbracht, dann ist die Sache ja auch in 
Ordnung. 
Aber es ist nicht so, dass ich das zu einem Casus Belii ma
che, Ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen: Es 
sieht jetzt detaillierter aus, und es sieht so aus, als wäre hier 
die Gesetzgebung etwas differenzierter gemacht worden, 
als hätten wir hier marktübliche Dinge und nicht marktübli
che Dinge und als sei das beim bundesrätlichen Antrag aus
geschlossen. Ich finde die Fassung, wie wir sie vorschlagen, 
an sich einfacher - mit einer Ausnahme: dass es nämlich 
nicht sinnvoll ist, in Zukunft Beteiligungen früherer Verwal
tungsräte und Bekannter usw. offen zu legen; denn das gibt . 
keine Interessenkonflikte. Wir opponieren aber nicht gegen 
die Mehrheit. Ich möchte Sie einfach auf diese Probleme 
aufmerksam machen. Manchmal ist es wichtiger, einl:ln kur
zen Grundsatz zu haben, der in der Praxis ausgelegt wird, 
als alles im Detail zu regeln. 
Sie schaffen natürlich viele Schnittstellen und Unkorrekthei
ten. Ich habe mich heute auch gefragt, ob man bei der Revi
sionsstelle nur sagen soll, niemand prüfe sich selbst. Bei all 
den Details, ob man eben unabhängig ist, stellt sich immer 
wieder die Frage: Ja, ist das jetzt noch unabhängig, kennt er 
Jetzt den anderen usw.? Das sind die beiden gesetzgeberi
schen Probleme, die wir haben. 
Ich gl&ube, dass der Antrag der Minderheit - Zustimmung 
zum Nationalrat - besser ist. Aber wir opponieren nicht ge
gen die Mehrheit. 

Abs. 1-AJ. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 13 Stimmen 

Abs. 3-AJ. 3 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Bei Absatz 3 geht 
es eigentlich genau um dasselbe. Ich habe das vorhin schon 
begründet. Für Kredite, beispielsweise bei einer Bank eben 
Hypotheken, ist hier aufgeführt, dass jene zu deklarieren 
sind, die nicht marktüblich sind, die marktüblichen hingegen 
nicht. Ich glaube, ich muss das nicht noch einmal ausführen. 
In der Konsequenz ist es die Folge Ihres Entscheides zu Ab
satz 1. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Mit dem Entscheid, den 
Sie soeben gefällt haben, fällt der Antrag der Minderheit da
hin. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit zu Absatz 3 isfzurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 

Abs. 4-AI. 4 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Bei Absatz 4 ha
ben wir uns dem Nationalrat und dem Bundesrat ange
schlossen, und zwa.r in dem Sinne, dass der Gesamtbetrag 
für die Geschäftsleitung und der höchste auf ein Mitglied der 
Geschäftsleitung entfallende Betrag zu publizieren sind -
wobei der Höchstbetrag ja in jedem Fall den Chef der Ge
schäftsleitung betreffen wird. Wir erachten das als richtig, 
vor allem deswegen, weil hier wirklich der Verwaltungsrat 
seine Verantwortung wahrzunehmen hat. Es geht nicht um 
einen Interessenkonflikt zwischen GV und Verwaltungsrat 
oder um Selbstbedienung im Verwaltungsrat, sondern es ist 
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die Aufgabe des Verwaltungsrates, dies zu überwachen und 
auch zu regeln und zu entscheiden. Immerhin scheint es uns 
sehr wichtig zu sein, dass die Entschädigung des CEO, also 
des Chefs, einzeln publiziert und dargelegt wird. Das ist ja 
bis heute so in dieser Form nicht der Fall. 
Wir empfehlen die Lösung der Mehrheit. 

Berset Alain (S, FR}: Personne n'a conteste en commission 
la necessite de transparence concernant la remuneration 
des membres du conseil d'administration et de la direction 
des entreprises cotees en Bourse. Cela permet - cela a ete 
rappele - de respecter le droit des proprietaires de l'entre
prise, donc des actionnaires, a connaitre les remunerations 
qui sont versees par leur entreprise. 
La difference entre la proposition de la majorite de la com- · 
mission et celle de la minorite, c'est que la, minorite vous 
propose egalement Une publication individuelle des remune
rations pour les membres de la direction. C'est une proposi
tion qui va au bout de la logique, alors que Ja majorite de la 
commission en reste a une transparence qui ne s'assume 
pas completement et qui ne met en evidence que la remune
ration individuelle la plus elevee. 
J'aimerais vous dire tout d'abord que ma proposition n'est 
pas exotique. Elle reprend exactement la pratique de plu
sieurs places economiques anglo-saxonnes; eile reprend 
precisement les recommandations formulees par l'OCDE en 
2004, et en particulier la position defendue lors de la consul
tation par les cantons de Zoug et de Geneve, qui sont deux 
places economiques confirmees. 
Cette proposition a plusieurs justifications. La publication ln
dividuelle permet notamment aux proprietaires de l'entre
prise - aux actionnaires - de connaitre Ja repartition des 
remunerations entre les membres de la direction; eile met 
aussi tous les membres de Ja direction a egalite: celui qui est 
le mieux paye voit son salaire publie, mais c'est aussi le cas 
pour l'ensemble des membres de la direction. 
La seule objection veritable que j'ai entendue a la publica
tion des remunerations individuelles, c'est que cela pourrait 
causer des difficultes, creer un mauvais climat ou des vexa
tions entre les .membres cle la direction parce qu'un tel se 
rendrait campte cju'il est finalement moins p11ye qu'un autre: 
peut-etre bien que ce serait le cas, mais je crois que la publi
cation individuelle permettrait surtout aux membres de Ja di
rection, evidemmer:it, de negocier un salaire en connais
sance de cause et aux actionnaires d'avoir une idee precise 
de Ja politique de remuneration dans leur entreprise. Entre, 
d'une part, l'interet hypothetique des membres de la direc
tion au maintien du secret et, d'autre part, l'interet des ac
tionnaires a connaitre Je detail des remunerations des mem
bres de la direction, il me semble que la balance penche tres 
clairement en faveur de la seconde solution. 
Voilä les raisons pour lesquelles la minorite de la commis
sion vous propose d'adopter la publication individuelle de la 
remuneration egalement pour les membres de la direction. 

Malssen Theo (C, GR)i Herr Bundesrat, ich könnte jetzt zu 
diesem Thema aus Ihrer seinerzeitigen Albisgüetli-Rede zi
tieren, dann hätte ich die besten Argumente für die Minder
heit. Aber ich verzichte darauf und versuche, Ihnen dar
zulegen, warum ich Sie ersuche, der Minqerheit zu folgen. 
Die grundsätzliche Argumentation für die Lösung, wie sie 
der Bundesrat vorsieht, hat der Kommissionssprecher dahin
gehend formuliert, dass der Verwaltungsrat die Geschäftslei
tung ja kontrolliere. Wir wissen aus Erfahrung, dass diese 
Kontrolle nicht immer erfolgreich ist; denken wir nur an das 
Beispiel der Swlssair. Dann ist es offensichtlich, dass zwi
schen dem Verwaltungsrat und den Mitgliedern der Ge
schäftsleitung bezüglich der Entschädigungen eine gewisse 
Abhängigkeit besteht. Es ist klar, dass ein Verwaltungsrat 
daran interessiert ist und für die eigenen Zuwendungen da
von profitiert, wenn er die Geschäftsleitung recht gut -.viel
leicht auch zu hoch - entschädigt. . Diese Zusammenhänge 
mögen im Einzelnen nicht nachweisbar sein, aber «subku-

tan» sind sie vorhanden. Davor dürfen Wir die Augen nicht 
verschliessen. 
Es gibt einen weiteren Punkt, und das ist die Situation der 
Aktionäre. Das hat Herr Bundesrat Blocher ja ·auch in sei
nem. Eintretensvotum dargelegt. Vor allem gilt dies auch bei 
Publikumsgesellschaften. Ich denke, dass der einzelne Ak
tionär ein Anrecht darauf hat, zu wissen, ob die Leute, die an 
der Spitze des l)nternehmens tätig sind, ihren Lohn wert 
sind, und zwar die einzelnen, nicht nur der CEO. Ich weiss 
nicht, warum Wir in der Schweiz wieder einen Sonderzug 
fahren sollen. Es ist, wie wir der Botschaft auch entnehmen 
können, zum Beispiel in New York und London seit langem 
unbestritten, dass die Löhne der einzelnen Geschäftslei
tungsmitglieder den Aktionären offen gelegt werden. 
Einern weiteren Argument kann ich auch nicht folgen: Wenn 
die Entschädigungen der ei.nzelnen Geschäftsleitungsmit
glieder offen gelegt würden, bestehe damit die Gefahr, dass 
Führungskräfte abgeworben würden. Man nat solche Erfah
rungen z. B. in England, wo das offen gelegt wird, nicht ge
macht. Zudem müssen wir wissen: Heute werd.en in diesen 
Etagen die Leute durch sogenannte Headhunter von einem 
Unternehmen zum anderen verschoben. Die Headhunter 
wissen auch ohne Offenlegung der Entschädigungen der 
einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder genau, wie viel diese 
erhalten. Das ist für mich kein Argument. 
Auch die Gefahr, dass wir damit einen Wettbewerb nach 
oben auslösen, kann infrage gestellt werden. Wir .können 
das Ja auch in der Botschaft des Bundesrates nachlesen. 
Aufgrund des Expertenberichtes wird hier festgestellt: «Zum 
Teil wird geltend ·gemacht, die Transparenz könne mögli
cherweise zu einer Erhöhung der Vergütungen führen. Diese 
These ist indessen keineswegs bewiesen.» So heisst es in 
der Botschaft auf Seite 4492, und weiter: «Es gibt durchaus 
Anhaltspunkte für die gegenteilige Annahme, dass eine Of
fenlegung der Vergütungen auf längere' Sicht mehr Kräfte 
zur Abbremsung der 'Aufwärtsspirale' freilegt als eine Ge
heimhaltung.» Auch dieses Argument wird also In der Bot
schaft selber Widerlegt, und ich denke, es ist auch aus 
diesem Grunde falsch, dass wir in der Schweiz einen Son
derzug fahren. Wir sollten. uns doch bemühen und bestrebt 
sein, ähnliche Regelungen zu haben wie andere Standorte, 
zumal die Schweiz Wert darauf legt, dass wir weiterhin 
Standort von Weltkonzernen sind. 
Es würde kaum verstanden, wenn der Investor nicht darüber 
informiert würde, wie seine Angestellten entlöhnt werden -
und die Manager sind letztlich die Angestellten der Aktio
näre, der Investoren. E~ würde kaum verstanden, wenn hier 
Geheimhaltung betrieben würde. Das ist nicht im Sinne des 
Kapitalmarktes. Wie gesagt: Die USA und England sind die 
Prototypen des Kapitalismus, dort ist das unbestritten, die 
Einzeloffenlegung ist dort seit Jahren Pflicht. Für mich ge
hört es zur Qualität unseres Wirtschaftsstandortes, dass wir 
hier diese Offenlegung - und keine Sonderlösung für die 
Schweiz - vorsehen. 
Aufgrund dieser Überlegungen bitte ich Sie, der Minderheit 
zuzustimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, der Mehrheit 
zuzustimmen, und zwar weil die Argumente der Minderheit, 
wonach es hier Einzelbestimmungen geben muss, in keiner 
Weise überzeugen. 
1. Die Generalversammlung wählt nicht die einzelnen Leute 
unterhalb des Verwaltungsrates. Wenn sie nicht einverstan
den wäre mit .der Entschädigung einer bestimmten Person 
auf einer unteren Stufe, die sie nicht wählt, was wäre dann 
ihre Handhabe? Sie hat gar keine Handhabe! Müsste sie 
den Verwaltungsrat auswechseln, weil sie findet, der Produk
tionschef habe eine z1Jhohe Entschädigung gegenüber dem 
Marketingchef oder umgekehrt? Da müsste man Ja auch 
wissen, welche Leistung er bringt usw. 
Die Gesamtentschädigung des Managements Ist die we
sentlich bessere Grösse. Es ist nicht so entscheidend, ob 
ein einzelner Mitarbeiter etwas mehr oder etwas weniger 
verdier,it. 
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2. Die Abhängigkeit, die Herr Berset und Herr Maissen er
wähnt haben, ist nicht zu bestreiten. Darum sagen wir, das 
höchste Salär - das ist ja in der Regel dasjenige des CEO -
sei offen zu legen, denn hier besteht die grösste Abhängig
keit. Wenn Sie überall dort, wo Abhängigkeiten bestehen, 
eine Information an den Eigentümer - an den Aktionär - ver
langen, so müssen Sie sehen: Die nächste Stufe hat wieder 
Abhängigkeiten. Das ist nichts Neues; darum verlangt ja in 
der Regel auch jede Stufe Transparenz über eine gewisse 
Salärsumme der nächsten Stufen, um zu sehen, ob da die 
Abhängigkeiten nicht zu gross sind. Das entspricht auch der 
praktischen Erfahrung. 
Ich würde die Gefahr der Abwerbung der Führungskräfte 
dann nicht allzu niedrig einschätzen. Wenn. das so eine 
dämpfende Wirkung hätte, wären die Unternehmer sehr 
daran interessiert, die Saläre ihrer leitenden Leute bekannt 
zu geben. In der Regel macht man auch bei kleinen Gesell
schaften Geheimverträge. Beide Seiten sind verpflichtet, 
das geheim zu halten, Herr Maissen, genau aus diesem 
Grund. Sie können ein ganzes Unternehmen in dieser Be
ziehung natürlich ausserordentlich schwächen, wenn Sie 
diese Details kennen. Das ist wichtiger als die Transparenz 
in Bezug auf die einzelnen Leute, für den Eigentümer, dort, 
wo er nicht einschreiten muss, einschreiten kann und natür
lich auch die'Beurteilung kleiner ist. 
Nun zur Frage, ob die Regelung auf die Entschädigungen 
eine treibende Wirkung habe oder nicht. Ich sage Ihnen 
nochmals, es Ist gleich wie bei dem Verwaltungsräten - dort 
nehmen wir es dann aber in Kauf -: Es hat eher eine trei
bencle als eine dämpfende Wirkung. Das müssen Sie sehen: 
Es gibt viele Verwaltungsräte, die in einer Firma 50 000 Fran
ken bekommen. Die einen sagen dann: «Ja, aber das Nor
male sind 200 000 oder 300 000 Franken.,, Dann sagen die 
meisten: (<Ja also, wenn das so üblich ist .... », und nicht wie 
die anderen: «Gehen wir auf 50 000 herunter!» 
Wir haben jetzt einen Fali in der Bundesverwaltung, bei dem 
ein Salär einer Person aus einem nahestehenden Betrieb 
bekannt gegeben wurde. Ich meine: Das hat doch keine 
dämpfende Wirkung! Da fragt doch jeder Amtsdirektor zu 
Recht: Ja, was hat denn der mehr als ich? Ich sollte auch in 
diese Charge kommen! Das kann man natürlich nie bewei
sen, man weiss ja nicht, warum eine Entwicklung so und 
nicht anders ist. Es ist aber anzunehmen, dass es eher trei
bende Wirkung hat. 
in einem Punkt aber gebe ich der Minderheit natürlich Recht: 
Grösse Missbräuche in einzelnen Fällen wären auszu
schliessen. Diese sieht man in der Regel aber auch bei der 
Gesamtsalarierung. Wenn ganz eklatante Missbräuche vor
liegen, wenn man jemanden ungerecht bevorzugt, kommt 
das bei dieser Summe zum Ausdruck; und wenn Sie noch 
das höchste Salär angeben und die ganze Summe dazu, 
dann sehen Sie ungefähr in die Struktur. 
Es ist besser, wenn Sie bei der Mehrheit bleiben. Ich sage 
nochmals: Wir tun das, was es für den Schutz des Eigentü
mers, für den Schutz des Privateigentums braucht, aber wir 
gehen nicht darüber hinaus. Wir machen hier nicht eine un
nötige Auslegeordnung, die vom Gesamten her meines Er
achtens eher schadet als nützt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 27 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen 

Abs. 5-A/. 5 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier möchte ich 
noch eine Bemerkung zur Form der Publikation bei den na
hestehenden Personen anbringen. Schon der Bundesrat hat 
in seinem Text ausgeführt, dass die Namen der nahestehen
den Personen nicht angegeben werden müssen. Das heisst, 
es muss aber klar sein, was angegeben werden muss. Nach 
unseren Abklärungen, die wir in der Kommission getätigt ha
ben, ist es so, dass der Name des Verwaltungsrates ange
geben wird, und ihm zuzurechnen sind dann die Beträge von 
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nahestehenden Personen. Es wird also dann im Geschäfts
bericht heissen müssen: «Herr Meier hat folgende Vergütun
gen, 100 000, 200 000 Franken, und ihm nahestehende 
Personen haben Vergütungen von x Franken», wenn solche 
vorhanden sind. Das wird der Eintrag sein, der in diesem An
hang zum Geschäftsbericht zu finden sein wird, wenn dieser 
Fall eintritt. Das wollte ich zur Erläuterung noch klarstellen. 

Angenommen -Adopte 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 663c 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... jedes gegenwärtigen Mitgliedes des Verwaltungsrates, 
der Geschäftsleitung und des Beirates unter Einschluss der 
Beteiligungen der 1hm nahestehenden Personen unter Nen
nung des Namens und der Funktion des betreffenden Mit
gliedes. 

Antrag der Minderheit 
(Sommaruga Simonetta, Berset) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 663c 
Proposition de la majorite 
Titre 
Adherer a la declsion du Conseil national 
Al. 3 
.... d'administration, de la direction et du conseil consultatif y 
compris les participations des personnes qui leur sont pro
ches, avec mention de leur nom et de leur fonction. 

Proposition de la minorite 
(Sommaruga Simonetta, Berset) 
Al, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit ist erledigt. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich möchte noch 
den Unterschied zur nationalrätlichen Fassung aufzeigen. 
Wir beziehen uns bei der Beteiligungsregel - es geht darum, 
welche Beteilfgungen zu veröffentlichen sind - auf die ge
genwärtigen Mitglieder eines Verwaltungsrates; anzugeben 
ist die Gesamtbeteiligung, unter Einschluss der nahestehen
den Personen. Ein Beispiel: Wenn ein Mann und eine Frau 
zusammen 50 Prozent der Aktien einer Gesellschaft haben, 
wird im Bericht stehen müssen: Das Mitglied des Verwal
tungsrates X einschliesslich der ihm nahestehenden Perso
nen verfügt über eine Beteiligung von 50 Prozent. Wir haben 
uns für diese Lösung entschieden, weil es ja darum geht, die 
Machtverhältnisse aufzuzeigen, die im Verwaltungsrat be

. stehen. Es geht dabei um den gegenwärtigen Verwaltungs
rat. Es geht um die Frage: Wer hat effektiv wie viel 
Kontrollmacht im jetzt bestehenden Verwaltungsrat? Dem
gegenüber sind wir der Meinung, dass frühere Verwaltungs
räte und übrige Personen gleich gestellt sind wie irgend
welche anderen Aktionäre. Sie können ja im Verwaltungsrat 
nicht mitstimmen und können damit auch keine Macht aus
üben. 
Aus dieser Überlegung heraus haben wir diese beiden Än
derungen am Text vorgenommen. 

Wicki Franz (C, LU): Ich möchte zuhanden des Nationalra
tes doch noch sagen, dass die Fassung, die er in Bezug auf 
die früheren Mitglieder beschlossen bzw. die der Bundesrat 
seinerzeit vorgeschlagen hat, sinnlos ist. Wenn Sie den Text 
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lesen, sehen Sie nämlich, dass sich die Regelung über die 
Offenlegung der Beteiligungen an der Gesellschaft auch auf 
die früheren Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung und auf die diesen nahestehenden Personen 
bezieht. Ein Beispiel: Herr X war bis vor zwanzig Jahren Mit
glied des Verwaltungsrates; vor zwanzig Jahren ist er also 
zurückgetreten. H13ute erwirbt sein Neffe irgendwo eine Ak
tie, eine Beteiligung an dieser Gesellschaft. Gemäss der 
Version von Bundesrat und Nationalrat müsste nun der Akti
enbesitz dieses Neffen offen gelegt werden. Die Unterneh
mung müsste also den früheren Verwaltungsrat, der vor 
zwanzig Jahren zurückgetreten ist, anfragen: Wie steht es 
bei dir und deh dir nahestehenden Personen mit dem Aktien
besitz? Der frühere Verwaltungsrat müsste einen Familien
anlass einberufen und seine Verwandten fragen, ob sie 
Aktien besitzen. Dann müsste dies angegeben werden. Es 
wäre also eine sinnlose und überschiessende Regelung. 
Das soll uns eine Warnung sein, auch für spätere Regelun
gen. Abgesehen davon, dass Persönlichkeitsrechte und Per
sönlichkeitsschutz zu respektieren sind, wollen wir hier nicht 
eine Sippenhaft einführen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta proposition de la majorite 

Art. 663d Titel; 663e Titel; 663h Titel; 664 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 663d titre; 663e titre; 663h titre; 664 tltre 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Präsident {Frick Bruno, Präsident): Wir behandeln nun den 
Antrag der Minderh.eit zu Artikel 626 Absatz 2. - Sie sind da
mit einverstanden. 

Art. 626 Abs. 2 
Antrag der Minderheit 
{David, Marty Dick, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Bei Gesellschaften mit kotierten Aktien müssen die Statuten 
Bestimmungen über die Festlegung der Entschädigung des 
Verwaltungsrates enthalten. 

Art. 626 al. 2 
Proposition de /a minorite 
{David, Marty Dick, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Pour les societes dont les actions sont cotees en Bourse, les 
statuts doivent contenir des dispositions sur la fixation des 
indemnites du conseil d'administration. 

Schiesser Fritz {RL, GL), für die Kommission: Die Minder
heit, angeführt von unserem Kommissionspräsidenten, 
möchte, dass bei kotierten Gesellschaften die Statuten zwin
gend Bestimmungen über die Festlegung der Entschädi
gung des Verwaltungsrates enthalten. Der zwingende Statu
teninhalt soll also um dieses Element erweitert werden. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission lehnt eine solche neue Be
stimmung in Artikel 626 des Obllgationenrechtes ab. Wel
ches sind ihre Gründe? Zum einen stellt sich die Frage, 
welchen Konkretisierungsgrad solche Bestimmungen über 
die Festlegung der. Entschädigung in den Statuten haben 
sollten, damit sie nicht blasser Buchstabe bleiben. Wenn 
man entsprechende Vorschriften in die Statuten aufnehmen 
muss, müssen sie nachvollziehbare Elemente enthalten. 
Das dürfte ausserordentlich schwierig bis unmöglich sein. 
Dabei muss man sich vor Augen halten, dass von den kotier
ten schweizerischen Unternehmen über zwei Drittel bereits 
heute im Rahmen der Corporate Governance allgemeine 
EntschääigUngsgrundsätze bekannt geben. Das bringt aber 

nicht sehr viel, solange nicht Konkretes über die Art der 
Leistungsbeurteilung der entsprechenden Personen ausge
sagt wird. Ich frage Sie: Sind Sie der Auffassung, dass eine 
allgemein gehaltene Gesetzesbestimmung über den zwin
genden Statuteninhalt zur Festlegung der Entschädigung 
hier Grundlegendes ändert? 
Die Mehrheit Ihrer Kommission bezweifelt ernsthaft, dass 
der Antrag der Minderheit in der Praxis über die Börsenricht
linien hinaus sehr Viel Neues bringt. Wir betrachten eine sol
che Statutenbestimmung - ich sage es. etwas despektierlich 
- als einen Papiertiger, der dazu führen würde, dass die Sta
tuten der rund 300 kotierten Unternehmen geändert werden 
müssten, Wahrscheinlich wäre es so, dass ein wesentlicher 
Teil der heutigen Richtlinien der· Schweizer Börse in .die Sta
tuten überführt werden müsste. Ist das wirklich sinnvoll? 
Immerhin fiele beim Antrag der Kommissionsminderheit et
was für die Notare ab, und zwar wahrscheinlich ein erkleckli
ches Sümmchen. Als . Vertreter dieses Berufsstandes 
müsste ich mich eigentlich für die Minderheit und nicht für 
die Mehrheit einsetzen. 
Namens der Kommissionsmehrheit möchte ich hier noch 
eine Klarstellung machen. Ich hätte das vielleicht im Rah
men der Eintretensdebatte tu\l sollen, aber ich mache es 
jetzt, weil ich zum ersten Mal das Wort erhalte. Es könnte 
aufgrund der Eintretensdebatte der Eindruck entstehen, 
dass die Kommission nicht der Auffassung sei, dass in den 
letzten Jahren bei der EntschädigUng von Verwaltungsräten 
und CEO bisw.eilen jeglicher Massstab verloren gegangen 
ist. Das ist nicht der Fall. 
Auch die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass es 
schlicht nicht nachvollziehbar ist, warum ein Verwaltungs
ratspräsident oder ein CEO pro Jahr Dutzende von Millionen 
Franken an Entschädigungen beziehen soll. Wenn eine Ent
schädigung von 20, 30 Millionen gerechtfertigt sein soll, 
dann muss man sich fragen, warum nicht auch eine Ent
schädigung von 50, 80 oder 100 Millionen Franken gerecht
fertigt ist. Es stellt sich dann wirklich die Frage, wo die 
Grenze wäre. 
Die Mehrheit ist überzeugt davon, dass auch mit der von der 
Minderheit statuierten Statutenbestimmung keine Lösung für 
dieses Problem präsentiert wird. Wenn schon, dann müsste 
der Minderheitsantrag 1 {Fetz) oder II (Berset) angenommen 
werden. Dort werden wir dann aber sehen, dass ein anderer 
Haken vorhanden Ist. Das Problem der exorbitanten Ent
schädigung ist meines Erachtens eine Frage der morali
schen Hemmschwelle. Und moralische Hemmschwellen 
kann man nicht legislatorisch verordnen. Entweder sind sie 
da, oder sie sind nicht da. Auch beim Vorschlag von Herrn 
Schmid, der einiges für sich hat, stellt sich die Frage, ob 
dann nicht über das Depotstimmrecht oder über ähnliche In
strumente diese gutgemeinte Idee wieder umgangen wird. 
Gesetzliche Obergrenzen, gesetzlich festgelegte Schwellen 
für Entlöhnungen widerstreben mir. Es kann nicht sein, dass 
wir im Gesetz festschreiben müssen, wo die Obergrenze für 
die Entlöhnung eines Verwaltungsrates oder eihes CEO 
wäre; das lehne ich ab. 
Die Kommissionsmehrheit vertritt zusammengefa!;!st die Auf
fassung, dass es nicht möglich ist, solche gesetzlichen Vor
gaben zu machen, wie sie die Kommissionsminderheit 
vorschlägt. Es braucht .hier die Eigenverantwortung der ein
zelnen Personen, die entscheiden. Wenn diese Verantwor
tung bzw. !=igenverantwortung nicht vorhanden ist, dann 
können wir so viele gesetzliche Bestimmungen aufnehmen, 
wie wir wollen - es ändert am Problem nichts. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 626 Absatz 2 der Mehrheit 
zu folgen und den zwingenden Statuteninhalt nicht zu erwei
tern, weil er nicht so gefasst werden könnte, dass er konkret 
mit dem von uns gewünschten Erfolg umgesetzt werden 
könnte. 

David Eugen {C, SG): Herr Bundesrat Blocher hat im Ein
gangsvotum ausgeführt, dass es bei Publikumsgesellschaf
ten darum geht, die Eigentümerseite im Aktienrecht zu 
stärken, und dass ein Teil des Ziels dieser Vorlage in diese 
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Richtung geht. Es ist so: Wenn das Eigentum breit gestreut 
ist ist es schwierig, die Eigentumsrechte wahrzunehmen, 
und das trifft bei Publikumsgesellschaften besonders zu. Mit 
der Transparenzvorlage orientieren wir erstens die breitge
streuten Eigentümer über die Situation. Für mich und die 
Minderheit kommt aber ein zweiterPunkt dazu: Die Eigentü
mer müssen eine realistische Einflussnahme haben. Wenn 
ich die heutige Regelung bezüglich des Verhältniss~s zwi
schen dem Verwaltungsrat und der GV ansehe, muss ich sa
gen: Das Verhältnis ist nicht ausgewogen, es besteht nicht 
die notwendige Balance der Kräfte zwischen diesen beiden 
Gremien einer Aktiengesellschaft. Es ist so, dass der Ver
waltungsrat das viel stärkere Gewicht und viel mehr Mög!ich
keiten hat, hier Einfluss zu nehmen; er hat auch einen 
riesigen Informationsvorsprung. 
Das alles können wir wahrscheinlich nicht ändern. ln·vielen 
Fällen ist es auch richtig, dass der Verwaltungsrat, der ja 
letztlich die Verantwortung für die unternehmerische Füh
rung trägt, die stärkere Kraft ist. Ich bin aber der Meinung, 
dass dort, wo es ·um Eigeninteressen des Ve_rwaltungsrates 
geht, die Balance zugunsten der GV verandert w~rden 
muss und bei.der Honorierungsfrage geht es um die E1gen
inter~ssen des Verwaltungsrates. In diesem Punkt müssen 
wir die GV stärken, und das kann nicht irgendwer, sondern 
das kann nur der Gesetzgeber tun. Der Gesetzgeber muss 
hier also dem Organ GV mehr Kraft geben als jene, die es 
heute hat. Wenn wir die heutigen Generalversammlungen 
und die heutige Praxis anschauen, stellen wir fest, .dass 
diese Kraft eben ungenügend ist, obwohl ich anerkennen 
möchte -wir haben ja auch Beispiele gehabt-, dass sich et
was tut, dass diese Fragen In den Generalversammlungen 
gestellt werden. Aber es ist notwendig, dass der Gesetzge
ber das zusätzlich unterstützt und diese Position entspre
chend stärkt. 
Worum geht es inhaltlich? Es geht um die Pflicht zu einem 
öffentlichen «ruling» der Entschädigungen. Das ist der ent
scheidende Punkt. Es muss erstens ein «ruling», also eine 
Regelung, stattfinden, wie das gemacht wird. Zweitens mu~s 
die Entschädigungsregelung öffentlich gemacht werden; s1~ 
gehört in die Statuten, weil das die Grundordn~~g der Akt1: 
engesellschaft ist. Herr Schiesser hat ausgefuhrt, es sei · 
dann schwierig, solche Bestimmungen zu verfassen. Ich 
teile diese Meinung nicht. 
1. Es ist ganz wichtig! dass in dieser Bestimmung ~teht, wer 
eigentlich die Entschädigungen festlegt, ob es einen Ent
schädigungsausschuss gibt, wie es zu .halten ist, wenn ~er 
CEO zugleich im Verwaltungsrat ist - wie es das heute gibt, 
wenn Doppelmandate bestehen_-•. ob die Unab~ängigk~it 
gewährleistet ist, ob die Entschad1gungen von einem Mit
glied festgelegt werden; das nicht operativ tätig ist. Das ge
hört· heute zum Standard und müsste so auch in den 
Statuten festgelegt werden. 
2. Es kann ohne weiteres in die Statuten aufgenommen wer
den inwiefern der Geschäftserfolg eine Rolle spielt. Herr 
Bundesrat Blocher hat das mit Recht ausgeführt. Der Ge
schäftserfolg ist das entscheidende Kriterium für die Festle
gung einer Entschädigung. Mich stört enorm - das muss i~h 
sagen -, wenn heute riesige Entschädigungen ausgeschut
tet werden, ohne dass ein Geschäftserfolg da ist. Das ist un
haltbar. Das kann man aber mit einer Statutenbestimmung 
entsprechend regeln und sagen, das komme nicht infrage. 
3. Es ist für mich auch wichtig, dass in dieser Statutenbe
stimmung festgelegt wird~ inwieweit und wem über die Ent
löhnung Bericht zu erstatten ist. Ich möchte .hier auch auf die 
Regelung in Grossbritannien verweisen, wo es ganz klar so 
festgehalten ist, dass jährlich ei~ Entl?hnu~gs~ericht .~rstellt 
werden muss, in dem dokumentiert wird, wie die Entlohnun
gen in dieser Gesellschaft waren. 
Aufgrund all dieser Überlegungen finde ich es wichtig, dass 
wir jetzt die Gelegenheit benützen, n~cht nur offen zu_ l~gen, 
sondern die GV in der Frage des «ruhng» der Entschad1gun
gen auch materiell etwas zu stärken. Ich bitte Sie daher, die
sem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Ich möchte noch eine Bemerkung zum formalen machen: 
Kollege Reimann hat mich darauf aufmerksam gemacht, 
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dass das Wort «Entschädigung» eigentlich nicht mehr 
stimmt. Es müsste «Vergütung» heissen. Wir haben jetzt im
mer das Wort «Vergütung» verwendet. Mah muss jetzt kon
sequent sein und hier das Wort (<Vergütung» verwenden. 
Das würde man dann redaktionell anpassen, indem das 
Wort «Entschädigung;, ersetzt wird. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte Sie bitten, beim 
Antrag der Mehrheit zu bleiben, und zwar nicht, weil falsch 
wäre, was Herr David ausgeführt hat, sondern wen die Frage 
lautet: Was macht Sinn, und wie soll die Frage geregelt wer
den? Ich möchte Sie auch auf die Gefahren hinweisen. 
Es gibt sicher Gesellschaften, für die man das bis ins Detail 
regeln könnte; vor allem für Gesellschaften, für die der E~olg 
ganz klar bezeichnet ist. Ich habe ~elbst ei~ma.1 an der ~orse 
eine Publikumsgesellschaft gegrundet mit einer detailliert 
festgelegten Entschädigung für den Verwaltungsrat. Aber 
diese Gesellschaft hatte nur ein Ziel, nämlich Performance 
in einem Jahr. Das war messbar. Da konnte man sagen: Bis
her war nichts. Dann waren es soundso viele Prozent. Das 
ist möglich. Aber das betrifft wenige Gesellschafte~, u~d · 
diese können das heute schon tun, auch wenn es nicht 1m 
Gesetz steht. 
Wir sollten nicht ohne Not in die Organisationsautonomie 
der Gesellschaften eingreifen. Es ist interessant: Herr 
Schiesser hat gesagt, das sei eine Frage der moralischen 
Hemmschwelle. Ich teile diese Auffassung nicht. Wenn es so 
wäre, könnten Sie die moralische Hemmschwelle in die Sta
tuten schreiben; Da hätten Sie sehr grosse Mühe: Sie wür
den plötzlich unmoralisch, weil Sie vielleicht eine Lösung 
verhindern würden, die Sie treffen müssten, um das Unter
nehmen zum Erfolg oder zum Überleben zu bringen, die 
aber die Hemmschwelle, die Sie gerade als moralisch emp
finden würden, überschreiten würde. Das ist sehr oft zu se
hen: Wenn Jemand nur bereit ist, mit dieser Vergütung 
diesen Erfolg zu bewerkstelligen, müssen Sie ihn nehmen, 
wenn Sie keinen finden, der es gleich gut oder günstiger tut. 
Aufgrund der Erfahrung würde ich hier warnen. 
Wie wollen Sie solche Grundsätze in die Statuten aufneh
men? Sie werden in der Regel immer falsch sein, denn sie 
müssen generell Sein, und Sie können im speziellen Fall 
nicht agieren, ohne sie zu verletzen. Oder Sie machen allge
meine Umschreibungen. Herr David sagte, man könnte fest
halten, wer die Entschädigungen festlegt, ein Entschädi
gungsausschuss zum Beispiel. Da muss man sehen: D~s 
alles ist bei den börsenkotierten Firmen heute vorgeschrie
ben - als Bedingung für den Börsengang. Diese allgemei
nen, formellen Dinge spielen schon. 
Jetzt gehe ich in den Alltag. Es gibt doch Situationen, in de
nen Sie einen Verwaltungsrat für eine ganz besondere Auf
gabe einstellen, für die Sie ihn brauchen. Nehmen wir an, 
Sie haben in den nächsten vier, fünf Jahren Probleme in den 
Fürsorgeeinrichtungen eines Unternehmens. Dann holen 
Sie einen, der die erforderlichen Kenntnisse in den Verwal
tungsrat einbringt, und Sie entschädigen ihn dafür so oder 
anders· das können Sie auch begründen. Ich finde aber, 
dies vo

0

rher in den Statuten festzulegen geht zu weit. 
Wir werden diese Frage nochmals behandeln müssen, wenn 
wir zum Obligationenrecht und überhaupt zu den Corporate.
Governance-Bestimmungen aller Aktiengesellschaften kom
men. Ich meine aber, die entsprechende Norm greife in die 
Organisationsfreiheit von Aktiengesellschaften ein und führe 
eher zu einer Immobilisierung als zu einer Mobilisierung. Sie 
ist für den Schutz des Eigentums vielleicht schon eine kleine 
Verbesserung, aber dem Erfolg des Unternehmens ist sie 
eher hindernd. Darum würde ich von einer solchen Bestim
mung absehen. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat zuzustimmen und den Antrag 
der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den modifizierten Antrag der Minderheit .... 24 Stimmen 
Dagegen .... 19 Stimmen 
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Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4bis 
Antrag der Minderheit J · 
(Fetz, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
4bis. die Genehmigung der Vergütungen, welche ari die Mit
glieder deis Verwaltungsrates ausgerichtet werden; 

Antrag der Minderheit II 
(Berset) 
4bis. .... des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung . 
ausgerichtet werden; 

Art. 698 al. 2 eh. 4bis 
Proposition de Ja minorite J 
(Fetz, Marty Dick, Sömmaruga Simonetta) 
4bis. d'approuver les indemnites versees aux membres du 
conseil d'administration; 

Proposition de Ja minorite II 
(Berset) 
4bis .•... du conseil d'administration et aux membres de la di
rection; 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit II ist zurückgezogen worden. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Nach dem 
Rückzug des Antrages der Minderheit II bleibt noch der An
trag der Minderheit I, die verlangt, dass die Genehmigung 
der Vergütungen, die an die Mitglieder des Verwaltungsrates 
ausgerichtet werden, der Generalversammlung obliegt. 
Die Mehrheit lehnt eine solche zwingende Gesetzesbestim
mung ab. Sollte dies dem Willen der Mehrheit der Aktionäre 
entsprechen, könnte diese Mehrheit das ohne weiteres ein
führen, das heisst eine solche Klausel beschliessen. Tut sie 
dies nicht, gelten bei den kotierten Gesellschaften die doch 
recht detaillierten Bestimmungen der Schweizer Börse. 
Wir haben, indem wir den Antrag der Minderheit David ange
nommen haben, eine weitere Bestimmung aufgenommen. 
Jetzt noch eine zusätzliche Bestimmung über die Genehmi
gung der Vergütungen der Verwaltungsräte zu beschliessen 
wäre etwas gar viel. Ich habe es bei Artikel 626 gesagt: 
Wenn schon, dann würde ich diesen Minderheitsantrag dem 
Antrag der Minderheit David vorziehen. Sie haben sich für 
den Minderheitsantrag David ausgesprochen. Eine Kumula
tion ist abzulehnen. 
Ein wesentlicher Punkt - ich bitte Sie, ihn aufmerksam zur 
Kenntnis zu nehmen - scheint mir zu sein, dass es bei allen 
bisherigen Entscheiden in dieser Vorlage um Gesellschaften 
ging, die an einer Börse kotiert sind. Der Minderheitsantrag 
Fetz hingegen bezieht alle Aktiengesellschaften ein. Das er
gibt sich aus der Systematik des Gesetzes und insbeson
dere aus der Einleitung von Artikel 698 des Obligationen
rechtes. Es geht also nicht nur um die kotierten Aktiengesell
schaften, also um etwa 300, sondern um Tausende von 
Aktiengesellschaften in diesem Land, für die im Falle der An
nahme dieses Minderheitsantrages diese Regel gelten 
würde. Wenn Sie eine solche Regel einführen wollen, ist es 
wahrscheinlich nicht angebracht, das im Zusammenhang mit 
der Transparenzvorlage zu tun. 
Ich bitte Sie namens der Mehrheit, diesen Minderheitsantrag 
abzulehnen und nicht für Tausende von Aktiengesellschaf
ten mit einer zusätzlichen Kompetenz für die Generalver
sammlung eine grundlegend neue Organisationsregel einzu
führen. 

Fetz Anita (S, BS): Ich bin Kollege Schiesser dankbar, dass 
er auf den Umstand aufmerksam gemacht hat, dass die Be
stimmung mit dieser Formulierung für sämtliche Aktien
gesellschaften zutreffen würde. Ich wäre einfach dankbar 
gewesen, wenn schon in der Kommission entsprechend dar-. 
auf hingewiesen worden · wäre. Über meinen Antrag ist 
schon in der Kommission entschieden worden. Auf jeden 
Fall nehme ich die Anregung selbstverständlich auf, und der 
Minderheitsantrag lautet nun: «die Genehmigung der Vergü-

tungen, welche an die Mitglieder des Verwaltungsrates einer 
Publikumsgesellschaft ausgerichtet werden». 
Selbstverständlich ist die Absicht dieses Minderheitsantra
ges nicht, dass er alle Aktiengesellschaften betreffen soll, 
sondern ich bin selbstverständlich auch der Meinung, dass 
wir uns hier ausschliesslich auf die börsenkotierten Publi
kumsgesellschaften konzentrieren sollen. Dort geht es 
darum, Transparenz herzustellen. Ich schlage Ihnen· also 
neu vor, dass man beim entsprechenden. Absatz einfügt: 
«die Genehmigung der Vergütungen, welche an die Mitglie
der des·\lerwaltungsrates einer PublikUmsgesellschaft aus
gerichtet werden». Die Redaktionskommission kann ent
sprechende Änderungen noch vornehmen. 
Was ist jetzt aber die Intention dieses Minderheitsantrages? 
Die Generalversammlung einer börsenkotierten Publikums
gesellschaft soll die Vergütungen an Mitglieder des Verwal
tungsrates genehmigen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, 
dass es sich nicht um Mitglieder der Geschäftsleitung han
delt, sondern ausschliesslich um Mitglieder des Verwal

. tungsrates. Sie wissen aus der heutigen Debatte, dass der 
Verwaltungsrat die Höhe seiner Vergütungen selber be
stimmt. Bis jetzt haben Sie in dieser neuen Vorlage entschie
den, dass diese offen gelegt werden müssen. Durch meinen 
Minderheitsantrag soll jetzt zur Transparenz für die Eigentü
mer auch noch der Einfluss derselben dazukommen. Es soll 
also nicht nur die Offenlegung zuhanden der Eigentümer ge
sichert werden - das haben wir bereits beschlossen -, son
dern auch die Genehmigung durch die Eigentümer, also die 
Aktionäre. 
Jetzt kann man richtigerweise einwenden, wie das Kollege 
Schiesser getan hat, entsprechende Anträge könne man 
problemlos an der Generalversammlung stellen. Nun muss 
ich Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass das nicht 
so problemlos ist. Es gibt einige Gesellschaften, in denen es 
Antragshürden gibt; zum Teil hängt dies von der Höhe der 
Beteiligungen ab. Das wiederum macht natürlich das ,,einfa
che» Antragstellen sehr kompliziert. 
Man sollte die Antragstellung auf Veränderungen der Vergü
tungen der Verwaltungsräte beschränken. Wenn jemand fin
det, die offen gelegten Vergütungen sollen verändert wer
den, dann soll er einen Antrag stellen. Wenn es aber darum 
geht, die offen gelegten Vergütungen zu genehmigen, dann 
sagt man Ja oder Nein. Das ist der eine Grund. 
Bezüglich des anderen Grundes möchte ich die Aussagen 
von Kollege Schiesser von vorhin aufnehmen. Der prakti
sche Sinn dieses Antrages ist naturlich die Prävention! Es 
soll präventiv darum gehen, dass sich der Verwaltungsrat 
sehr wohl überlegt, wo die Grenzen seiner Vergütungen 
sind. Ich darf Ihnen sagen, dass ich auch reichhaltige Erfah
rung in Verwaltungsratsgremien habe. Es ist ja schon inte
ressant - das kennen Sie vielleicht auch aus eigener 
Erfahrung -: Es gibt nämlich eine gruppendynamische Be
wegung, und obwohl es dort Personen gibt, die sich eigent-. 
lieh diese moralischen Schwellen selber setzen, sind sie in 
Verwaltungsratsgremien nicht unbedingt beliebt und auch 
nicht immer mehrheitsfähig. Das ist nur ein kleiner Aspekt 
dieser ganzen Geschichte. 
Kurz und gut, es geht darum, in dieser Transparenzvorlage, 
in diesem Gesetz auch konsequent zu sein und die Transpa
renz für die Aktionäre auch mit Einfluss an der Generalver
sammlung äurch die Genehmigung der entsprechenden 
Vergütungen zu verbinden. 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Frau Fetz hat 
jetzt den Minderheitsantrag mündlich abgeändert. Ich weiss 
nicht, ob der Vizepräsident das annimmt oder nicht; ich 
würde nicht dagegen opponieren. Ich muss einfach feststel
len: Auch der veränderte Antrag steht nach der Annahme 
des Minderheitsantrages David quer in der Landschaft. 
Wenn beide Anträge angenommen würden - also dass die 
Statuten zwingend die Festlegung der Entschädigung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates und auch die Genehmigung 
durch die Generalversammlung enthalten müssen -, wäre 
das zu viel. 
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Schon aus diesem Grund muss ich beantragen,, dass wir 
den Minderheitsantrag Fetz ablehnen. Sie haben mit der Zu
stimmung zum Minderheitsantrag David einen Pflock einge
schlagen. Wie gut dieser Pflock hält, wird man sehen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte die Argumente 
des Kommissionssprechers nicht wiederholen; wir teilen 
seine Auffassung. Es gibt noch etwas .zusätzliches: Bei einer 
solchen Bestimmung müssen Sie auch wissen, was dann 
die Konsequenzen sind, wenn ein Salär nicht genehmigt 
wird. Kann man nur genehmigen? Muss es dann mit einem 
neuen Antrag zurückgewiesen werden? Oder kann man es 
verändern? Was ist mit der Vergütung, die bereits .ausbe
zahlt ist? Wird das gekürzt bzw. nicht gekürzt? 
Ich bitte Sie auch noch, die Beweglichkeit von Gesellschaf
ten zu sehen. Wenn Sie warten müssen, bis die Genehmi
gung des Verwaltungsrates da ist, scheint mir dies 
kompliziert zu sein. Sie möchten jetzt die Grundsätze in den 
Statuten festhalten. Je nachdem, wie weit man geht, kann 
das hinderlich sein. Wenn man weniger weit geht, Ist das ja 
irgendwie fixiert, mindestens formell. Jetzt kommt noch eine 
Genehmigung dazu. Wenn man hier legiferieren wollte, dann 
müsste man ganz genau überlegen, was ejgentlich die Kon
sequenzen sind. 
Sie haben gesagt, es gehe mehr um eine Prävention, aber 
das sind natürlich Rechtssätze. Prävention ist natürlich die 
Bekanntgabe der Vergütungen nach aussen. Das ist Prä
vention. Dort wissen wir dann aber auch genau, was ge-
schieht. · 
Darum bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den modifizierten Antrag der Minderheit 1 •••• 9 Stimmen 
Dagegen .... 30 Stimmen 

Übergangsbestimmung 
Antrag der Minderheit 
(David, Marty Dick, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Titel 
Übergangsbestimmung der Änderung vom .... (siehe Art. 
626 Abs. 2) 
Text 
Börsenkotierte Aktiengesellschaften, die im Zeitpunkt des 
lnkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetra
gen sind, jedoch dieser gesetzlichen Vorschrift nicht ent
sprechen, haben binnen einer Frist von zwei Jahren ihre 
Statuten entsprechend anzupassen. 

Disposition transitoire 
Proposition de la minorite 
(David, Marty Dick, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Titre 
Disposition transitoire de Ja modification .... (voir art. 626 
al. 2) 
Texte 
Les societes anonymes cotees en Bourse inscrites sur le re
gistre du commerce lors de l'entree en vigueur de Ja pre
sente loi, et qui ne seraient pas conformes aux regles de 
cette disposition legale, sont tenues d'adapter, dans un delai 
de deux ans, leurs statuts aux exigences de la legislation 
nouvelle. 

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Ich gehe da
von aus, dass man die Übergangsbestimmung so regeln 
muss, wie dies die Minderheit beantragt, weil der Antrag der 
Minderheit zu Artikel 626 Absatz 2 angenommen worden ist. 
Ist meine Interpretation richtig? 

Schiesser Fritz (RL, GL), für die Kommission: Sie haben das 
richtig interpretiert, Herr Vizepräsident. Diese Übergangsbe
stimmung wäre dahingefallen, wenn der Minderheitsantrag 
David abgelehnt worden wäre. Jetzt bleibt sie bestehen. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon /a proposition de la minorite 

Amtliches BulleHn der Bundesversammlung 

Ständerat 

Ziff. II, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II, III 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) ' 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tederal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Ange(Jommen - Adopte 

04.044 
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Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art. 32 ' 
Nouvel/e proposition du Conseil federal 
Al. 1 
.... du conseil d'administration. 
Al.2 
...• du conseil d'administration et .... 

Proposition de /a commission 
Adherer a Ja nouvelle proposition du Conseil federal 

Art. 34 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 1 
Die Aufsichtsbehörde stellt ihr Personal privatrechtlich an. 
Abs.2 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Vermeidung von In
teressenkonflikten. 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art. 34 
Nouvel/e proposition du Conseil federal 
A/.1 
.... de droit prive. 
A/.2 
Le Conseil federal edicte les dispositions qui visent a preve
nir les conflits d'interets. 

Proposition de la commission 
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal 

Art. 37 Abs. 2 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Der Bund gewährt der Aufsichtsbehörde für deren Aufbau 
sowie zur Sicherstellung .... 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art. 37 al. 2 
Nouvelle ptoposition du Conseil federal 
.... pour financer sa mise en place et garantir sa capacite de 
paiement. 

Proposition de la commission 
Adherer a la nouvelle proposiUon du Conseil federal 

Art. 42 Abs. 2 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Fussnote Nr. 18: Streichen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art. 42 al. 2 
Nollvelle proposition du Conseil.federal 
Note de page no 18: Biffer 

Proposition de la commission 
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: A la sec
tion 7 de Ja loi, qui concerne l'organisation de l'autorite de 
surveillance, nous sommes en presence d'une serie de nou
velles propositions pratiques du Conseil federal aux arti
cles 30, 31, 32, 34 et 37. La commission vous propose de 
les adopter sans changement. Ces modifications n'ont pas 
ete discutees au Conseil des Etats, dans la mesure ou elles 
ont ete decidees apres l'examen du projet par ledit conseil, 
mais la commission de la Chambre des cantons a donne 
son accord a ce reexamen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Concretement, l'autorite de surveillance prendra la forme 
d'un etablissement autonome de droit pllblic, mais eile sera 
organisee seien un modele similaire a Ja societe anonyme. 
II s'ensuit des modifications formelles, seien Jesquelles on 
remplace a plusieurs articles les termes «conseil de sur
veillance» par ceux de «conseil d'administration». En outre, 
Je personnel sera engage sur la base de rapports de droit 
prive et non public et la question du financement de la mise 
en place de l'autorite de surveillance, en l'occurrence par 
pret de la Confederation, a egalement ete reglee par la nou
velle formulation de l'article 37. 
On notera enfin une modification, qui a ete decidee par le 
Conseil des Etats a l'article 39 et qui vise a laisser taute 
marge de manoeuvre a l'executif pour ce qui est du rattache-. 
ment administratif de l'autorite de surveillance. Cette modifi
cation est egalement jugee de maniere positive par Ja 
commission. 
Toutes ces modifications ou nouvelles propositions sont 
dans le style pratique, souple, et adapte aux realites de l'en
semble de cette legislation sur la revision, et je vous propose 
donc de les adopter. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on /a proposition de la commission 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 39 al.1 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja declsion du'Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Obligationenrecht. Änderun!;f. 
Transparenz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil 
d'administration et de la direction 
Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conseil federal 23.06.04 (FF 2004 4223) 
NatlonairaVConseil national 02.03.05 (Erstrat - Premier Cons~il) 
StänderaVConsell des Etats 08.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseil national 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 05.10.05 (Differenzen- Divergences) 
NatlonalraVConseil national 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vota final) 
StänderaVConseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Obllgationenrecht (Transparenz betreffend Vergütun
gen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des lndemnltes 
versees aux membres du consell d;adinlnistration et de 
la direction) 

Zuppiger Bruno (V, ZH), für die Kommission: Bei diesem Ge
schäft geht es um die Transparenz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftslei
tung. Da möchte ich zu Beginn nochmals in Erinnerung ru
fen, dass es in dieser Vorlage eigentlich um zwei Dinge geht: 
erstens um die Offenlegung der Vergütungen an die Mitglie
der von Verwaltungsräten, an Geschäftsleitungsmitglieder 
und an Beiräte von börsenkotierten Firmen; zweitens um die 
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Kompetenzen der Generalversammlung im Zusammenhang 
mit der Festlegung von Vergütungen. 
Der Ständerat hat das Geschäft in der Sommersession bera
ten und es zur Differenzbereinigung wieder an den National
rat zurückgegeben. Für den Nationalrat gilt es, noch über 
vier Differenzen zu entscheiden, wobei Ihnen die Mehrheit 
der WAK beantragt, bei zwei Bestimmungen dem Ständerat 
zu folgen und bei zwei Differenzen am Beschluss des Natio
nalrates festzuhalten. 
Die erste Differenz betrifft Artikel 626 Absatz 2 des Obliga
tionenrechtes. Hier soll ein neuer Absatz eingefügt werden, 
welcher von börsenkotierten Firmen eine Aufnahme von Be
stimmungen in die Statuten über die Festlegung von Vergü
tungen verlangt. In den Übergangsbestimmungen wird für 
dieses Prozedere eine Frist von zwei Jahren ab Inkrafttreten 
des Gesetzes gewährt. Die WAK des Nationalrates bean
tragt Ihnen hier mit 16 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung die 
Ablehnung dieser neueingeführten Bestimmung inklusive 
Übergangsbestimmung. 
Sie bringt nämlich nichts Neues und auch nichts, aber auch 
gar nichts betreffend eine bessere Transparenz oder eine 
bessere Regelung der Vergütungen für Verwaltungsräte, Ge
schäftsleitungsmitglieder oder Beiräte. Diese Vergütungen 
müssen ohnehin im Anhang der Bilanz veröffentlicht werden. 
Zudem handelt es sich um einen Papiertiger, welcher dazu 
führen würde, dass etwa 300 Statuten von solchen Firmen 
innert zwei Jahren angepasst werden müssten. Es handelt 
sich um eine Alibiübung, welche nichts bringt und eine In
kraftsetzung nur um zwei Jahre hinauszögern würde. 
Ich bitte Sie, hier dem Antrag der WAK zu folgen. 

Recordon Luc (G, VD), pour la commission: A mon tour, je 
vous prierai de suivre la commission dans ses reflexions. Je 
vous rappelle que cet objet n'a pas a etre traite par-dessous 
la jambe, car sous le vocable tres general de transparence il 
s'agit de rendre un petit peu de confiance au public, en parti
culier aux actionnaires, mais aussi plus largement a ceux 
qu'on appelle en bon frangais les «stakeholders», c'est-a
dire l'ensemble des partenaires des entreprises et meme le 
grand public en general. 
Vous savez tous a quel point les salaires totalement invrai
semblables qui ont ete publies recemment dans la presse 
ont pu entamer la confiance et, je ne crairidrai pas de le dire, 
egalement le lien social jusqu'a un certain point. Comment 
voulez-vous en effet que des gens puissent se reconnaitre 
dans une societe Oll certains dirigeants d'entreprise gagnent 
en moins d'une annee ce qu'un conseiller federal moyen ga
gnera en une vie? II y a donc Heu de prendre la mesure de 
ces problemes-la et d'obliger a tout le moins les entreprises, 
mais specialement les grandes et peut-etre aussi les moyen
nes, a annoncer clairement et loyalement toutes les formes 
de remunerations et d'indemnisations immediates ou diffe
rees qu'elles peuvent etre amenees a verser - et cela con
cerne donc aussi les anciens dirigeants -, de meme que les 
remunerations indirectes qui pourraient se faire jour sous la 
forme de prestations accordees a des taux preferentiels, par 
exemple lorsqu'il s'agit de prets. 
C'est donc un tres gros objet dans lequel nous avons deja 
passablement avance et Oll la Chambre des cantons, gene
ralement reputee pour sa sagesse, n'a malheureusement 
pas toujours fait avancer le dossier avec la plus grande clair
voyance que l'on pourrait imaginer. 
C'est notamment la raison pour laquelle - nous y viendrons 
plus tard -, sur une disposition centrale qui est l'arti
cle 663bbis, la commission a prefere vous demander de 
maintenir la decision initiale de notre conseil, plutöt que 
d'opter pour le salmigondis qu'est la version du Conseil des 
Etats . 

. 11 y a, sauf erreur, quatre propositions qui donneront lieu a 
debat. Mais je m'en tiens la avant d'y revenir plus precise
ment. 

Art. 626 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 626 al. 2 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 663bbis 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Festhalten 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, de Buman, Fässler, 
Fehr . Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Kiener Nellen, 
Leuthard, Meier-Schatz, Recordon, Rennwald) 
Abs. 3 
Festhalten 

Antrag Loepfe 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 663bbis 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Maintenir 
Al. 3 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, de Buman, Fässler, 
Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Kiener Nellen, 
Leuthard, Meier-Schatz, Recordon, Rennwald) 
Al. 3 
Maintenir 

Proposition Loepfe 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Loepfe Arthur (C, Al): Die Transparenzvorlage gemäss Na
tionalrat enthält in Artikel 663bbis Absatz 1 die Bestimmung, 
dass börsenkotierte Gesellschaften auch alle Vergütun·gen 
offen zu legen haben, die sie an Personen ausgerichtet ha
ben, die aktiven und ehemaligen Führungsorganen nahe 
stehen. Es geht also um den Kreis der nahestehenden Per
sonen. Das sind Personen, die Mitgliedern des Verwaltungs
rates, der Geschäftsleitung· oder d.es Beirates möglicher
weise nahe stehen. Gemäss Lehre und Praxis gilt als nahe
stehend, wer mit einer Person aufgrund einer engen persön
lichen, wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Be
ziehung verbunden ist. Das betrifft die Verwandtschaft, den 
Freundes- und Bekanntenkreis und die Geschäftsbeziehun
gen, also einen sehr weiten Kreis. Überlegen Sie sich ein
mal, was das für Nestle möglicherweise für Folgen hätte, 
wenn Nestle alle diese Abklärungen treffen müsstE!! 
Der vom Nationalrat verabschiedete Artikel würde in der 
Praxis zu einer ufer~ und damit sinnlosen Pflicht zur Offenle
gung von Vergütungen führen, die sich aus Transparenz
Oberlegungen nicht rechtfertigen lassen würde. So müsste 
zum Beispiel der Lohn eines Lehrlings offen gelegt werden, 
dessen Onkel im Lehrb.etrieb als Verwaltungsrat amtet. Oder 
wenn der Neffe eines Verwaltungsrates Anwalt einer Kanzlei 
wäre, die gegenüber der Gesellschaft Dienstleistungen er
bringen würde, wäre das entsprechende Honorar im Anhang 
zur Bilanz offen zu legen. Das würde möglicherweise lange 
Listen geben. Eine derart weitgehende Offenlegungspflicht 
ist sachfremd und nicht praxistauglich. Wie soll eine grosse 
Gesellschaft mit. vernünftigem Aufwand alle Personen, die 
ihren Führungsorganen im Sinne von Artikel 678 OR mögli
cherweise nahe stehen und in irgendeiner Beziehung zur 
Gesellschaft stehen, ausfindig machen? 

Bulletin officiel de !'Assemblee tederale 
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Der Ständerat hat diese Mängel in der vom Nationalrat gut
geheiSsenen Regelung erkannt und die Offenlegung von 
Vergütungen an nahestehende Personen auf Leistungen 
eingeschränkt, die nicht marktüblich sind. 
Die Begriffe «Marktpreise» und «Marktüblichkeit» sind Krite
rien, die zum Alltag eines Revisors gehören, und in der Be
triebswirtschaftslehre sind es alltägliche Begriffe, die auch 
im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen zwischen Ge
sellschaften zur Prüfung und zur Revision herangezogen 
werden müssen. Der Revisor einer Gesellschaft muss somit 
auch die Offenlegung der entsprechenden Informationen 
überprüfen, und die Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungs
rat muss schriftlich erklären, dass alle diese Bedingungen 
eingehalten sind. 
Bei den zur Diskussion stehenden Vergütungen handelt es 
sich in aller Regel um solche, bei denen gut festgestellt wer
den kann, ob sie marktüblich sind oder nicht. Es geht dabei 
vor allem um Löhne und Anwaltshonorare. 
Ich bitte Sie, die Lösung des Ständerates und damit meinen 
Antrag zu unterstützen. Mein Antrag bezieht sich auf diese 
Regelungen auf Seite 2 der Fahne und nur auf diesen Ab
satz 1: Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. Bei 
dieser Lösung sind selbstverständlich alle Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und 
des Beirates offen zu legen. Das ist klar. Bei Personen, die 
solchen Mitgliedern nahe stehen - es geht nur um diese 
Personen -, sollen jedoch die Leistungen offen gelegt wer
den, die nichtmarktübliche Vergütungen darstellen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich bitte Sie, den 
Antrag Loepfe abzulehnen. 
Gestatten Sie mir noch eine grundsätzliche Bemerkung zu 
dieser Transparenzvorlage: Wir haben aufgrund von Be
zugsskandalen in der Schweiz eine Transparenzregelung 
getroffen - endlich, muss man sagen, und wir sind dabei in
haltlich noch weit von dem entfernt, was andere Länder ver
langen. Aber wir haben immerhin einen Schritt gemacht, in 
dem Sinn, dass i:>ublikumsgesellschaften auch in der 
Schweiz die Bezüge der Mitglieder aller Organe, und zwar 
der gegenwärtigen wie der .früheren, offen legen müssen. 
Das ist das Mindeste, was eine moderne Corporate Gover
nance verlangt. 
Der Ständerat hat nun versucht, diese Vorlage in weiten Tei
len aufzuweichen. Das hat inhaltliche Rückschritte zur 
Folge, aber auch Rückschritte in Bezug auf die gesetzgebe
rische Klarheit. Schauen Sie einmal auf die Fahne; schauen 
Sie einmal, was für eine Monsterbestimmung hier Eingang in 
das OR finden solll 
Nun zu Artikel 663bbis Absatz 1: Das ist der Absatz, bei dem 
die Kommission im Gegensatz zu Herrn Loepfe - einen Min
derheitsantrag gibt es hier nicht - beantragt, am bisherigen 
Beschluss des Nationalrates festzuhalten. Herr Loepfe · will 
diese Bestimmung nun in zweifacher Hinsicht aufweichen: 
Gesellschaften sollen Vergütungen an frühere Mitglieder von 
Organen oder Beiräten nur mehr angeben müssen, sofern 
sie entweder in einem Zusammenhang mit der früheren Tä
tigkeit stehen oder nicht marktüblich sind. Und was die nahe
stehenden Personen betrifft, müssen die Gesellschaften nur 
Vergütungen angeben, die nicht marktüblich sind. 
Machen wir uns doch nichts vor: Mit diesen Ausnahmerege
lungen öffnen wir der lntransparenz doch Tür und Tor. Was 
sind bei früheren Mitgliedern von Organen Vergütungen, die 
«in einerri Zusammenhang mit der früheren Tätigkeit» ste
hen? Entweder sind sie noch aktiv im Berufsleben, und dann 
stehen die Vergütungen in einem direkten Zusammenhang 
damit, oder sie sind eben nicht mehr aktiv, und dann stehen 
die Vergütungen nicht mehr in Zusammenhang mit der frü
heren Tätigkeit. Damit ist es doch der Willkür der Unterneh
mung überlassen, ob sie überhaupt eine Vergütung angeben 
will oder nicht. Und dann: Was bedeutet der Begriff der 
Marktüblichkeit? Auch hier öffnen Sie einen grossen Inter
pretationsspielraum. Es würde noch Prozesse brauchen, da
mit geklärt werden könnte, was marktüblich ist und was 
nicht. 
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Wenn Sie dem Antrag Loepfe folgen, so hat das zur Folge, 
dass bei den früheren Mitgliedern von Organen In Bezug auf 
die Vergütungen überhaupt keine Transparenz mehr be
steht. Das Gleiche gilt für die nahestehenden Personen. 
Denn der Begriff der Marktüblichkeit müsste erst noch defi
niert werden. 
Wenn Sie die Transparenz ernst nehmen, so folgen Sie den 
Anträgen der WAK. Ich möchte hier auch gleich betonen, 
dass auch Bundesrat Blocher in der Kommission empfohlen 
hat, an den bisherigen nationalrätlichen Beschlüssen festzu
.halten und bei Absatz 1 nicht dem Ständerat zu folgen. Das 
sage ich präventiv, falls er sich nicht mehr daran erinnern 
sollte. 

Kaufmann Hans (V, ZH): Die SVP-Fraktion unterstützt alle 
zumutbaren und praktikablen Massnahmen, die die Transpa
renz betreffend Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungs
rates und der Geschäftsleitung verbessern - mit dem Ziel, 
dass die Aktionäre allenfalls intervenieren können, indem sie 
eben beispielsweise Verwaltungsräte abwählen. 
Bei Artikel 663bbis waren wir auch in unserer Fraktion nicht 
einig, ob diese Zielsetzung mit den vorliegenden Fassungen 
des Nationalrates und des Ständerates erreicht werden 
kann. Bei Artikel 663bbis geht es ja um die Frage, ob alle 
Vergütungen an frühere Organmitglieder angegeben werden 
müssen oder nur jene, die im Zusammenhang mit der frühe
ren Tätigkeit als Organ der Gesellschaft stehen oder die 
nicht marktüblich sind. · 
Wir hatten hier abzuwägen zwischen der Publikation von Ba
gatellbeträgen - wie beispielsweise Vergütungen für das 
Schreiben einer Firmenchronik, für die Betreuung einer fir
meneigenen Kunstsammlung usw. - und jener von Aktivitä
ten, die durchaus ins Geld gehen können, wo aber der 
Zusammenhang mit der früheren Organtätigkeit nicht .klar er
sichtlich ist. Ich denke auch hier an diese Grauzone: Bera
termandate, Treuhandaufgaben nach Abschluss eines Man
dates, Mitwirkung in Stiftungsräten der Pensionskasse, aber 
auch physische Zuwendungen in Form von Zurverfügung
stellung von Büros, Mitarbeitern, Parkplätzen usw. Hier stellt 
sich tatsächlich die Frage, in welcher Höhe in diesem Zu
sammenhang marktübliche Vergütungen anzusetzen sind 
und ob gewisse Ämter überhaupt notwendig sind. 
Für mich bestehen auch offene Fragen bezüglich der Defini
tion von nahestehenden Personen. Selbst wenn ich im Ver
w·a1tungsrat einer Firma bin, weis.s Ich eben nicht, wer alles 
aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis Irgendwelche 
Bezüge von dieser Firma für welche Dienstleistungen erhält. 
Auch die Formulierung des Ständerates schafft in dieser Be
ziehung keine zusätzliche Klarheit, weshalb wir in unserer 
Fraktion mit einer knappen Mehrheit an der Vers.ion des Na
tionalrates festgehalten haben. Ich persönlich kann aber 
auch mit der Fassung des Ständerates leben. Ein Festhalten 
an der Version des Nationalrates ergäbe i.mmerhin nochmals 
eine Differenz. Vielleicht gelingt es uns dann im dritten An
lauf, eine für alle befriedigende Variante zu finden. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Ich möchte ergänzen, dass 
es jetzt nicht darum geht, aus allen Absätzen die ehemali
gen Organträger wegzustreichen, das ist keineswegs die 
Absicht im Antrag Loepfe. Diese sind ja auch in der im An
trag· Loepfe unterstützten ständerätlichen Lösung einbezo
gen. Man soll nicht über etwas diskutieren, was nicht bean
tragt ist. 
Es geht um die Entscheidung - und zwar nur bei den bör
senkotierten Gesellschaften -, ob Bezüge, die an sogenannt 
nahestehende Personen ausgerichtet werden, im Sinne die
ser Gesetzgebung auch veröffentlicht werden müssen, wenn 
sie marktüblich sind. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn der 
Neffe eines Verwaltungsrates Laborant im Betrieb eines 
Pharmaunternehmens Ist, dann gehört der Lohn dieses Nef
fen nicht in den Anhang zum Geschäftsbericht, wenn der 
Lohn marktüblich ist. Letzteres lässt sich von den Verant
wortlichen leicht feststellen, da bei der Grösse einer börsen
kotierten Gesellschaft genügend Vergleichsgrössen zur Ver-
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fügung stehen. Nach der nationalrätlichen Fassung, an der 
dle Mehrheit festhalten will, müssten auch solche Löhne pu
bliziert werden. 
Wenn aber diesem Laboranten ein dreijähriger Studienauf
enthalt in den USA finanziert wird, so ist die Marktüblichkelt 
eben nicht gegeben. Diese Leistung wäre, dem entspre
chenden Verwaltungsrat zugeordnet, zu publizieren. Markt
unübliche Vergütungen sind relativ einfach zu erkennen, 
auch in eiriem Grossunternehmen. 
Hingegen würde die Publikation von marktüblichen Leistun
gen an Nahestehende zu absolut unerwünschten Auswei
tungen führen, ja, es käme zu einer eigentlichen Sippen
haftprüfung. Wie soll der Chef einer Bauabteilung einer 
grossen Firma davon Kenntnis haben, dass der Sohn einer 
Schwägerin des Präsidenten als Betriebsleiter einer Bauun
terriehmung arbeitet, die einen Auftrag für diese Firma aus
geführt hat? Wir können uns vorstellen, wie stark dann 
süffige Storys aus einem derartigen, aus Unkenntnis nicht 
gemeldeten Verhältnis aufgeblasen werden könnten. 
Wir wollen doch kein Fallenstellergesetz kreieren. Zweck der 
zu schaffenden Transparenzregelung ist es, die Einhaltung 
der Grundsätze der Corporate Governance überprüfbar zu 
machen. 
Dazu ist die ständerätliche Lösung gut geeignet, weshalb ich 
$ie um Unterstützung des Antrages Loepfe.bitte. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Baumann, 
Sie wollen kein Fallenstellergesetz kreieren. Was Sie aber 
machen, wenn Sie dem Ständerat folgen, ist genau das. Ich 
stelle Ihnen deshalb eine Frage: Können Sie mir sagen, was 
eine Unternehmung veranlassen könnte, einem früheren 
Mitglied eines Organs eine Vergütung auszurichten, die 
nicht in Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit stehen 
könnte? Was soll das überhaupt heissen? Was könnte das 
überhaupt sein? Sie haben nur die Marktüblichkeit als Ab
grenzungskriterium erwähnt. Aber bei den früheren Mitglie
dern haben wir die Abgrenzung in Bezug auf die frühere 
Tätig~eit, und die spielt auch bei späteren Aufträgen. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Nehmen Sie den Fall eines 
ehemaligen Verwaltungsrates, der vor fünf Jahren zurückge
treten ist. Jetzt muss ein Gutachten erstellt werden. Da ist 
eine grosse Bauunternehmung, und da ist ein Geologe, 
eben der ehemalige Verwaltungsrat. Jetzt fragt man ihn an 
und lässt ihn ein Gutachten machen. Wenn der Geologe den 
normalen Tarif des Verbandes der Geologen anwendet, 
steht dem doch nichts entgegen, das muss auch nicht ge
meldet werden, das bringt doch nichts! 

de Buman Dominique (C, FR): La discussion qui vient de 
s'engager au sujet de cet article 663bbis alinea 1 prouve a 
l'envi Ja complexite de cette matiere, mais egalement Ja ne
cessite d'adopter une legisiation qui soit conforme au fonc
tionnement des entreprises et egalement au principe de 
transparence voulu par Je projet de loi. 
C'est donc au terme d'une discussion nourrie que le groupe 
PDC fera sienne la proposition d'amendement de notre col
legue Monsieur Loepfe, qui concerne cet article 663bbis ali
nea 1, pour la raison suivante. 
On pouvait certes hesiter entre la premiere decision de notre 
conseil et la varian.te adoptee par le Conseil des Etats, qui 
peut paraitre relativement compliquee et detaillee. Nean
moins, il faut reconnaitre que Ja notion de proches des per
sonnes peut poser des problemes dans Ja determination du 
cercle. II est des lors preferable d'adopter Ja disposition du 
Conseil des Etats parce qu'elle limite cette notion de «pro
ches des personnes» au chiffre 5 tel que ledit conseil l'a 
adopte et que cette definition s'applique a des indemnites 
«non conformes a la pratique du marche», alors meme que 
cette notion de «non conformes a la pratique du marche» est 
connue des personnes et des societes qui sont actives dans 
ces societes cotees en Bourse. 
Donc, en resume, meme s'il peut y avoir un deute ou une dif
ficulte dans l'application pour ce qui concerne la notion de 

proximlte des personnes, il y a indeniablement une limitation 
du risque aux categories qui sont definies au chiffre 5 
adopte par Je ConsE!il des Etats. 
C'est pour cette raison et avec un deute peut-etre sur Ja for
mulation - mais nous avons a choisir entre la variante du 
Conseil national et celle du Conseil des Etats - que notre 
groupe adhere a la decision du Conseil des Etats, suivant en 
cela la proposition Loepfe. · 

Studer Heiner (E, AG): Die letzten Voten deuten darauf hin, 
dass hier in diesem Rat neue Sitten entstehen, und zwar 
die - ich finde das spannend -, dass Frau Leutenegger 
Oberholzer uns sagt, was Bundesrat Blocher denkt, und of
fensichtlich denken sie das Gleiche. Vermutlich wird Herr 
Blocher, so, Wie ich ihn im Zusamrt1enhang mit dieser Frage 
aus dem Nationalrat kenne, uns auch das Gleiche empfeh
len. Ich finde es immerhin spannend, dass dann ausgerech
net von der CVP-Fraktion her die Gegenposition vertreten 
wird: Dort, wo man Klarheit schaffen will, will die CVP offen
sichtlich mit dem Ständerat zusammen alles tun, um mög
lichst viel neue Unklarheit zu schaffen, damit wir zusätz
liches Juristenfutter haben. 
Was ist also am sinnvollsten, wenn schon eine Allianz Leu
tenegger/Blocher in der Sache spielt und die Kommission 
mitzieht? Dann muss ja die Fassung, welche der Nationalrat 
schon beschlossen hat, die richtige sein. Wir sind in unserer 
Fraktion auch davon überzeugt, dass wir dem zustimmen 
sollten. 
Ich werde mich nur einmal äussern und sagen, dass unsere 
Fraktion auch bei den nächsten Punkten, die drankommen, 
in jedem Fall der Variante zustimmt, die uns die optimale 
Transparenz bringt. Die maximale bringt es nicht, da bin ich 
auch wieder einig mit Frau Leutenegger Oberholzer. Wir hät
ten mehr Transparenz gewollt, als diese Vorlage bietet, aber 
wir sind in der Differenzbereinigung, und mehr ist nicht mehr 
möglich. 

' La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe des 
Verts communique qu'il souti.ent la proposition de la commis
sion. 

Bührer G.erold (RL, SH): Wir nehmen, Kollegin Leuten
egger Oberholzer, die Transparenz ernst, und wir haben den 
Tatbeweis geliefert. Nichtsdestotrotz müssen wir uns doch 
fragen: Was ist das zentrale Ziel, was wollen wir damit errei
chen? Ich glaube, wir sollten uns einig sein: Wir wollen keine 
Papiertiger, die mit Bezug auf die eigentliche Zielsetzung der 
Transparenz nichts als Aufwand bringen. 
Wir waren in der Kommission bei dieser Frage auch· zwi
schen der Fassung des Ständerates und unserer Fassung 
hin- und hergerissen. Wir hatten eine Güterabwägung zu 
machen, Kollege Studer, zwischen den Ansprüchen der 
Transparenz einerseits, des Persönlichkeitsschutzes und der 
Praktikabilität anderseits. Einige Kollegen und ich selbst ha
ben in der Kommission sogar mit Enthaltung gestimmt, weil 
wir einfach nicht restlos überzeugt waren. Aber es ist ja nicht 
verboten, den Problemen weiter nachzugehen und nachzu
fragen. 
Wir sind klar zum Schluss gekommen - ich empfehle Ihnen 
dies namens unserer. Fraktion -, hier dem Ständerat zu fol
gen, und zwar nicht, weil wir weniger Transparenz wollen, 
sondern weil wir eine Transparenz wollen, die dem zentralen 
Ziel dient, das heisst dem Schutz des Unternehmens und 
dem Schutz der Unternehmenseigentümer vor ungerechtfer
tigten Zahlungen an Organträger oder ehemalige Organträ
ger. Dieses Ziel, Kollege Studer, erreichen Sie mit der etwas 
komplizierten Fassung des Ständerates genauso. 
Bei den «nahestehenden Personen», dort liegt der eine Un
terschied. Was bringt es denn, wenn allenfalls Ihr Sohn im 
Unternehmen eine Lehre macht oder Ihr Bruder als Lohn
buchhalter in einem festen Salärverhältnis arbeitet und Sie 
die Namen dieser Personen im Anhang des Geschäftsbe
richtes einer börsenkotierten Unternehmung, die ja in der 
Regel eine grössere Unternehmung ist, publizieren müssen? 
Das bringt schlichtweg nichts, aber auch gar ni.chts. 
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Zum zweiten Punkt, den wir diskutiert haben, zu den ehema
ligen Organträgern: Hier ist es ebenfalls klar, in der Fassung 
des Ständerates heisst es, dass ehemalige Organträger -
und das ist auch unsere Überzeugung - im Anhang aufge
führt werden müssen, wenn sie für irgendeine Tätigkeit 
nichtmarktübliche Entschädigungen beziehen. Das ist rich
tig, das soll gemacht werden. 
Aber es ist eine reine Papiertigerübung, wenn man bei
spielsweise ein ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied, das 
von Kommunikation eine Ahnung hat, das nachträglich die 
Firmengeschichte schreibt und dem man einen normalen 
Lohn gibt - wie einem Journalisten -, extra aufführt. Das ist 
eine Papiertigerübung, das bringt mit Bezug auf den Schutz 
der Aktionäre nichts, aber auch gar nichts. Aus diesen rein 
praktischen, na.chvollziehbaren Überlegungen sagen wir Ih
nen mit Überzeugung, dass die Fassung des Ständerates 
besser als unsere ist. Falls das noch «verschlankt» werden 
kann, umso besser. Aber bitte seien Sie sich bewusst Wir 
wollen nichts vertuschen, wir wollen die Transparenz. Aber 
die Transparenz wird nicht besser, wenn wir Papiertiger
übungen machen. 
In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die FDP-Fraktion die Zu
stimmung zur Fassung des Ständerates. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Ich möchte mein 
Erstaunen darüber ausdrücken, dass sowohl der Sprecher 
der FDP-Fraktion als auch der Sprecher der CVP-Fraktion 
Mitglieder der vorber11tenden Kommission sind. Sie finden 
keinen Minderheitsantrag auf der Fahne. Es war ein einstim
miger Beschluss dieser Kommission - oder fast, jedenfalls 
war es so, dass es keine Minderheit gab. Ich finde es aus
serordentlich bedauerlich, dass die beiden Herren es nicht 
für nötig befunden haben, als Mitglieder dieser Kommission 
diese Minderheit dann auch zu Papier, d. h. auf die Fahne, 
zu bringen. So können wir unsere Kommissionsarbeit ei
gentlich vergessen, wenn diese hier im Saal dann nachge
holt wird. Ich möchte dies zuhanden des Amtlichen Bulletins 
festhalten. 

Bührer Gerold (RL, SH): Frau Kollegin Fässler hat anschei
nend nicht zugehört, sonst hätte sie diese tatsachenwidrig~ 
Erklärung nicht abgegeben. Ich habe klar gesagt, erstens 
dass wir auch hin- und hergerissen waren, zweitens dass wir 
in der Kommission mit Enthaltung gestimmt haben. Frau Kol
legin Fässler, es gab dr~i Enthaltungen; das können Sie im 
Protokoll nachsehen. Es ist nicht verboten, in der Zwischen
zeit gescheiter zu werden und von einer Enthaltungsposition 
zu einer fixen Position, in diesem Falle jener des Ständera
tes, zu gelangen. Das ist ziemlich eindeutig. Das nächste 
Mal bitte ich Sie um Aufmerksamkeit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte diese Konfusion 
etwas von der Geschichte her beleuchten. Die Formulierung, 
wie sie der Ständerat gemacht hat, stammt von uns, von der 
Verwaltung. In der Kommission, es ist so, hat man ge
schwankt: Soll man den ständerätlichen oder den früheren 
nationalrätlichen Beschluss vertreten? Frau Leutenegger, · 
Sie können das im Protokoll lesen. Ich nehme das auch auf 
mich: Ich habe mich in der Kommission zu wenig klat dazu 
geäussert, für welchen Beschluss ich genau bin. Beide ha
ben nämlich Vor- und Nachteile. Unterdessen wurde die Sa
che auch von verschiedenen Seiten neu studiert, und ich bin 
zu folgendem Schluss gekommen: Wir können keine Fas
sung machen, die alle möglichen, kleinsten Unebenheiten 
ausräumt, es sei denn, sie wäre von neuem ungerecht. Das 
müssen wir einfach sagen. Beide Formulierungen haben 
ihre Schwächen. Ich möchte die Schwächen jetzt aufzeigen. 
Ich bin heute der Meinung, dass die ständerätliche Formulie
rung weniger Schwächen hat als die nationalrätlich.e. Ich 
möchte Ihnen das aufzeigen: · 
Wenn Sie die ständerätliche Formulierung ansehen, stellen 
Sie fest, dass die Sache in Bezug auf die Verwaltungsräte 
und die Beiräte klar ist: Die Gesellschaften haben alles an
zugeben. Es gibt keinen Unterschied. Solange die Verwal-
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tungsräte und die Beiräte im Unternehmen sind, haben die 
Gesellschaften alles anzugeben. Das ist klarer gefasst als in 
der ursprünglichen F;assung. Ich kann das gut sagen, weil ja 
beide Fassungen aus meinen Amtsstuben stammen. Alle 
Vergütungen, die sie direkt oder indirekt Personen ausrich
ten, die vom V~rwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Ge
schäftsleitung betraut sind, haben sie anzugeben. Es gibt 
hier keine Unklarheiten. Alle Vergütungen, die sie direkt oder 
indirekt an gegenwärtige Mitglieder des Beirates ausrichten, 
haben sie auch anzugeben. Es ist hier also alles kristallklar. 
Das steht in der Fassung des Ständerates, und sie Ist inso
fern besser als die ursprüngliche Fassung, die wir vorgelegt 
haben. · 
Bei Ziffer 4 kommt die Crux. Wie ist es mit Vergütungen, die 
sie direkt oder indirekt an frühere Mitglieder des Verwal
tungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates ausrich
ten? Da gibt es nun Fälle in der Praxis - das muss man ja 
zuerst auch alles wissen -, in denen es tatsächlich so ist, 
dass namentlich Rechtsanwälte, die Verwaltungsratssitze 
verlassen, später auch Beratungsmandate oder Gutachter
tätigkeiten usw. dieser Firmen bekommen. Die stehen eben, 
Frau Leutenegger Oberholzer, nicht im Zusammenhang mit 
der früheren Tätigkeit. Und jetzt ist hier die Frage, ob jedes 
Mandat, jeder Anwaltsauftrag, im Anhang aufgeführt werden 
muss. Jemand, der vor fünf Jahren im Verwaltungsrat war, 
hat ein Mandat bekommen, ein Anwaltsmandat, und das 
trägt ihm soundso viel ein. 
Jetzt kann man die Meinung vertreten, es sei gut, alles offen 
zu legen, was jemand für einen Verwaltungsrat gemacht hat, 
in den, er einmal war. Oder es gibt <;lie andere Meinung, die 
besagt, dass marktübliche Dinge nicht ausgewiesen werden 
müssen. Andere Anwälte werden das auch nicht veröffentli
chen müssen, z. 8. Herr Vischer von den Grünen, weil er zu
fällig nicht im. Verwaltungsrat einer mandatierenden Firma 
war. Das ergäbe eine neue Ungerechtigkeit. 
Der Ständerat ist aufgrund unserer Formulierung dann zum 
Schluss gekommen, Vergütungen müssten ausgewiesen 
werden, wenn sie die Marktüblichkeit überschritten. Meine 
Bedenken habe ich auch zum Ausdruck gebracht: Was ist 
marktüblich, und wer entscheidet das? Unterdessen ist es 
klar: Das entscheidet die Revisionsstelle. 
Die Revisionsstelle muss bei solchen Leuten prüfen: Sind 
das exorbitante Abweichungen in der Vergütung oder nicht? 
Jetzt gebe ich Ihnen auch Recht: Bei kleinen Abweichungen 
kann die Revisionsstelle gar nicht entscheiden, ob es markt
üblich ist oder nicht; es ist aber ein kleineres Übel bei der 
Fassung des Ständerates. 
Bei der «früheren Tätigkeit als Organ der Gesellschaft» 
müssen alle diese Entschädigungen offen gelegt werden. 
Warum? Es gibt Gesellschaften, bei denen die Verwaltungs
räte austreten und noch Entschädigungen beziehen, Büro
entschädigungen, Autoentschädigungen u~w. Das muss 
man alles angeben; das erhält jemand, weil er ein früheres 
Mitglied des Verwaltungsrates ist. Das ist die Ziffer 4 des 
Ständerates. Ich. glaube, das ist insofern besser als die For
mulierung, die wir hatten. 
Das Gleiche gilt für die «nahestehenden Personen»; da gibt 
es Beispiele aus der Praxis. Jetzt ist in Deutschland ein Fall 
aufgeflogen, in dem der Verwaltungsratspräsident eine Se
kretärin für 500 000 Franken Lohn im Jahr angestellt hat; 
das ist nicht marktüblich. Das war eine ihm nahestehende 
Person, wenn auch nicht verwandt. Das wird gesehen und 
durch die Kontrollstelle überprüft. In der Fassung des Stän
derates ist das vorhanden. Hätte diese Person 80 000 oder 
100 000 F.ranken verdient, hätte es niemand angeben müs
sen, weil es auch nicht entscheidend ist. Nun muss ich Ihnen 
sagen: Natürlich wird die Kontrollstelle nicht. entscheiden 
können, ob 80 000, 100 000 oder 120 000 Franken marktüb
lich sind; aber bei 500 000 Franken wird sie entscheiden 
können. 
Ich glaube heute, dass die Fassung des Ständerates besser 
ist als die ursprüngliche Fassung. Beide Fassungen kom
men aus meinen Amtsstuben. In der Kommission habe ich 
eher noch zur ursprünglichen Fassung geneigt, weil mir das 
«marktüblich» etwas schleierhaft war. 
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Frau. Fässler möchte ich sagen: Es ist nicht verboten, in ei
ner.Situation, in der man unsicher ist, Enthaltung zu üben 
oder dagegen zu stimmen und keinen Minderheitsantrag zu 
machen. 
Ich glaube, den gordischen Knoten kann man so cclösen». 
Ich bitte Sie heute, hier den Beschluss des Ständerates zu 
unterstützen. Diese Fassung ist weniger problematisch als 
die andere. 
Generell möchte ich Ihnen sagen: Es wird auch in diesen 
Fällen Unklarheiten geben, welche die Gerichte klären müs
sen; was ist eine ,,nahestehende Person», was ist «markt
üblich», und was heisst «Zusammenhang mit der früheren 
Tätigkeit als Organ»? Da gibt es Grauzonen, für welche die 
Praxis Lösungen suchen muss. , 
Ich habe gewisse Hemmungen, die Sachen detailliert aufzu
führen. Der Geist, der dahinter steht, wenn es keine Formu
lierung hat, ist klar: Dann hat einer eine Entschädigung 
bezogen, die ihm nicht zusteht und die er vor dem Eigentü
mer verheimlichen will. Das ist der ganze Sinn; da könnte 
man das Ganze streichen. Aber weil es Publikumsgesell
schaften sind, ist eine Formulierung nötig. Ich' hoffe, dass 
dann nicht nur der Buchstabe des Gesetzes erfüllt wird, son
dern auch der Geist des Gesetzes, sonst wäre das eine 
Zangengeburt. 

Zuppiger Bruno (V, ZH}, für die Kommission: Wir sprechen 
. jetzt über Artikel 663bbis Absatz 1. Hier hat der Nationalrat -
und das ist so - gestützt auf die Botschaft des Bundesrates 
mit dem Zusatz, .den er eigentlich schon in der ersten Fas
sung hatte, die schlankere Transparenzregelung beschlos
sen. Der Ständerat hat neben einigen Formulierungs
änderungen auch inhaltliche Änderungen vorgenommen. 
In Ziffer 4 kommen diese inhaltlichen Änderungen zum ers
ten Mal zum Ausdruck. BEii der Fassung des Nationalrates 
müssen alle Vergütungen an frühere Organmitglieder aufge
führt werden; die Kollegen Loepfe und Baumann haben aus
geführt, was das heissen kann. Der Ständerat will, dass nur 
Vergütungen offen gelegt werden, welche im Zusammen
hang mit ihrer früheren Tätigkeit als Organe der Gesellschaft 
stehen oder/und nicht marktüblich sind. Es ist wahrschein
lich dann auch eine Streitfrage, was marktüblich ist und was 
nicht; ich denke, hier könnte der eigentliche Streit entstehen. 
Wie könnte genau definiert werden, ob beispielsweise ein 
Mandat für einen Rechtsanwalt nach dessen Rücktritt aus 
einem Verwaltungsrat etwas mit seiner früheren Tätigkeit zu 
tun hat oder nicht? 
Auch bei Ziffer 5 gibt es einen inhaltlichen U,nterschied: Hier 
geht es um die Entschädigungen an nahestehende Perso
nen von Verwaltungsräten, Geschäftsleitungsmitgliedern 
und Beiräten. Auch hier geht es wieder um die ominöse 
Frage der MarktÜblichkeit. 
Die WAK war, wie das von verschiedenen Sprechern aus
geführt worden ist, hin- und hergerissen .. Sie hielt aber mit 
15 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen an der Fassung des 
Nationalrates fest. Damit wollte sie eine Differenz zum 
Ständerat schaffen, damit die Frage, ob die Lösung, die wir 
nun vom Ständerat präsentiert erhalten, wirklich die beste 
ist, noch einmal genau angesehen werden kann. 

Recordon Luc (G, VD}, pour la commission: L.:hypocrisie est 
un hommage que le vice rend a la vertu! Apres bien des dis
cours lenifiants et vertueux sur la transparence, voici le vice 
qui revient au galop. Cela h'a pas tenu bien longtemps. II a 
fallu quelques scandales dans la presse pour faire peur, 
pour que chacun se rendre compte que l'economie souffrait 
d'une perte d'image grave. Et aujourd'hui, on en revient a 
ses demons, on commence a rogner un petit bout, a rogner 
un autre petit bout .•.. Et bientöt, de cette belle transparence 
il ne restera pas grand-chose. 
Lisez le texte du Conseil des Etats: c'est deja totalement im
praticable. lmaginez le pauvre chef d'entreprise qui n'a pas 
fait quatre ans de droit et Lln doctorat, et qui voudra appli
quer ce machin sans se tromper! Et imaginez aussi les 
societes cotees en Bourse, qui se tromperont et qui seront 

sanctionnees par la SWX, qui seront clouees au pilori par 
une amende, pour avoir viole les dispositions sur la trahspa
rence parce qu'elles ont fini par n'y rien comprendre. Car en 
fait de clarte de cristal - nous a-t-on dit au pupitre gouverne
mental -, qui comprend quelque chose a ces notions caout
chouc totalement indeterminees que sont la non-conformite 
aux pratiques du marche ou la relation avec une ancienne 
activite? C'est vague, c'est vague! Cela donne lieu a mille in
terpretations. 
Monsieur le conseiller federal Blocher nous a dit que les tri
bunaux trancheraient. Eh bien! si, pour chaque rapport d'ac
tivite annuel, il taut aller devant le juge parce qu'il y a un 
actionnaire qui n'est pas content qu'on n'ait pas indique tel 
element versa a un a.nc:ien membre du conseil, merci la bu
reaucratie et l'lmpraticabilite! 
Je vous parle comme administrateur de nombreuses socie
tes. Je ne me rejouis pas de· savoir ce qu'il faudra mettre ou 
omettre: parce que vous aurez, d'un cöte, les anciens 
admlnistrateurs qui se plaindroht qu'on viole leurs droits de 
la personnalite et, . de l'autre, la societe qui voudra se 
couvrir et qui vou}lra tout mettre. C'est la salade assuree, 
cette histoire! (Hilarite) C'est impratlcable! Et puisque le 
gouvernement se felicite d'avo'ir concocte cette solu
tion dans les servlces de son adminlstration, permettez
moi de ne pas le fellciter et de ne pas feliciter son admlnis
tration. 
Non, soyons serieux: notre version est beaucoup plus claire . 
Elle est deja relativement compliquee, mais elle est encore 
sen,siblement plus simple et elle garde la ligne de la transpa
rence. Elle ne porte pas d'atteinte grave aux personnes. En 
tant qu'avocat qui donne frequemment des avis juridiques 
aux societes dont je suis admlnistrateur, je ne vois aucun 
inconvenieht a ce que le jour ou je serai ancien administra
teur, on revele que j'ai encore touche 5000, 10 000 ou 
20 ooo francs pour un.avis de droit que j'aurais donne a une 
societe dont je suis ahcien administrateur! Qu'est-ce que 9a 
peut bien faire! Je n'en ai pas honte. Si j'ai fait une facture, 
c'est que je crois qu'elle est juste ou alors j'ai meilleur temps 
de la baisser ou de la retirer. ' 
Non, il y a encore une raison toute de procedure parlemerF · 
taire pour tenir a notre version, c'est que beaucoup de gens 
ne considerent pas cette solution comme aboutie au
jourd'hui. Si nous maintenons la divergenc:e, il y aura encore 
une navette, 9a permettra de reflechir encore. On pourrait 
par exemple songer a introduire une limite temporelle - ce 
serait une modification extremement simple - au-dela de la
quelle les anciens administrateurs ne verraient plus leurs in
demnites ou autres avaritages indiques. Une limite tempo
relle, c'est extremement clair. Si on dit: ccau-dela de cinq ans 
apres le mandat», c'est clair, le mandat a pris fin tel jour et 
ccau-dela de cinq ans»; c'.est tel jour. C'est quelque chose de 
facile a appliquer. · 
Mais, pour l'instant, je vous en conjure, au nom de la com
mission, tenons-nous-en a la vetsion de notre conseil. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage Annexe 04.044/2453) 
Für den Antrag Loepfe .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 73 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Sie gestatten 
mir sicher noch eine kurze persönliche Erklärung zur vorher
gehenden Abstimmung. Der Kommissionssprecher französi
scher Sprache hat von Scheinheiligkeit gesprochen, und 
anders kann man die Debatte nicht nennen. Wankelmütig 
sind die folgenden Parteien: CVP und FDP waren eigentlich 
immer ein bisschen gegen die Transparenzregelung, und 
jetzt haben sie das offenbart, indem sie gegen die saubere, 
schöne Regelung des Nationalrates und auch gegen die 
Mehrheitsposition in der Kommission gestimmt haben. Zur 
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~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütung an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) (OR) 

Code des 6bligations (Transparence des indemnites versees aux membres du consell d'administration et de la direction) (CO) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 663bbis al. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 28.09.2005 16:20:08 

Abate = R Tl Fluri = R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allemann + S BE FrevslnQer 0 V vs 
Amherd = C VS Frösch + G BE 
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SVP: Die SVP war genau so lange für Transparenz, wie sich 
Herr Blocher als Oppositionsführer profilieren konnte. Davon 
ist jetzt überhaupt nichts mehr zu spüren. Das ist jetzt das 
Resultat. Bei all jenen, die sagen, sie seien eigentlich für 
Transparenz, bei denen können Sie aber sicher sein, dass 
sie eigentlich gegen die Transparenz sind. 
Die einzigen Parteien, die hier klar aufgetreten sind, sind 
jene, die konsequent für die nationalrätliche Fassung ge
stimmt haben. Ich sage Ihnen auch warum: Die SP will keine 

· Grauzonen, sondern transparente Regelungen, die nicht zu 
Interpretationen Anlass geben. Wir wollen klare Regelun
gen, die nicht die Kontrollstellen gleichsam zum Richter ma
chen und diese damit in einen unlösbaren Konflikt bringen, 
weil sie mit Rechtsbegriffen arbeiten, die sie zigfach inter
pretieren müssen. 
So wollen wir es auch wissen, wenn Kredite und Darlehen 
an frühere Organmitglieder oder nahestehende Personen 
gegeben werden. Warum sollen die Eigentümerin und die 
Aktionärin das nicht wissen? Qjls ist eine Wichtige Informa
tion, und wenn die Offenlegung jemandem nicht passt, kann 
er oder sie zu einer Bank gehen; niemand ist gezwungen, 
Darlehen und Kredite bei der ehemaligen eigenen Unterneh
mung aufzunehmen. Das ist ganz einfach. Wenn Sie die 
Transparenz fürchten und sich nur in der Grauzone bewegen 
dürfen, dann gehen Sie auf den Markt, und belasten Sie da
mit nicht die ehemalige Unternehmung. 
Ich bitte Sie, an· der Fassung des Nationalrates festzuhal
ten - ich weiss, es wird vergeblich sein, weil wir schon in der 
Kommission in der Minderheit geblieben sind -, damit alle 
Geldgeschäfte, alle Darlehen und Kredite transparent ge
macht werden müssen, soweit sie die bisherigen Organmit
glieder und nahestehende Personen betreffen. Nur damit 
sichern Sie auch, dass die Eigentümerinnen und Eigentü
mer einer Gesellschaft wissen, was mit ihrem Geld tatsäch
lich passiert. 

Kaufmann Hans 01, ZH): Darlehen und Kredite an naheste
hende Personen sind tatsächlich ein schwieriges Problem, 
vor allem für die Verwaltungsräte und Mitglieder von Ge
schäftsleitungen, die an der Spitze von Finanzinstituten ste
hen. Sehr oft haben die Mitglieder dieser Organe überhaupt 
keine Kenntnis von solchen Darlehen und Krediten. Ich 
weiss zum Beispiel nicht, ob meine Kinder oder ob Ver
wandte und Bekannte von mir bei der Bank, bei der ich im 
Verwaltungsrat bin, Darlehen oder Kredite ausstehend ha~ 
ben: Vielieicht sind solche Kredite auch nur kurzfristig ent
standen, weil Wertschriften verkauft wurden, die Erlöse 
noch nicht eingetroffen sind, aber bereits wieder Neuanla
gen getätigt worden sind. 
Wir können doch nicht verlangen, dass solche Kredite offen 
gelegt werden. Damit würden wir ja ganz klar das Bankge
heimnis brechen und damit auch Kundenbeziehungen ge
fährden. Uns scheint die Fassung des Ständerates klarer 
und zweckmässiger, weil sie sich auf nichtmarktübliche Be
dingungen beschränkt. 
Ich muss allerdings zugeben, dass auch die Version des 
Ständerates Fragen aufWirft, wenn es um die Festlegung der 
Marktüblichkeit von Bankkonditionen geht. Da geht es ja 
nicht nur um die Höhe des Zinssatzes, sondern auch um die 
Belehnungshöhe bzw. die Einschätzung der Bonität. Jede 
Kontrollstelle wird gewisse Probleme haben, die Marktüb
lichkeit zu beurteilen, zumal ja auch die Kredithöhe im Ver
laufe eines Jahres schwanken kann. 
Wir bitten Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen, das heisst, 
dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen. 

Genner Ruth (G, ZH): Herr Kaufmann, Sie haben jetzt rela
tiv freimütig gesagt, Sie könnten ja nicht wissen, was für Kre
dite oder Darlehen Ihre Töchter - oder wer immer - von der 
Bank haben. Das heisst auch, Sie wollen jetzt eigentlich ein 
Schlupfloch öffnen, damit es eben möglich ist, dass solche 
Darlehen oder Kredite, von derien Sie in Ihrer Familie durch
aus etwas wissen, drin sind, und wir können das nachher 
nicht feststellen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Kaufmann Hans 01, ZH): Ja, Frau Genner, aber ich kann 
nicht für etwas geradestehen, wovon ich keine Kenntnis 
habe. Aber auch Industrieunternehmen haben genau das 
gleiche Problem. Es gibt doch Lieferkredite, wenn jemand 
auf Kredit Ware bezieht. Ist das dann auch als Kredit zu be
werten, und soll das dann auch im Geschäftsbericht aufge
führt werden? Also · irgendwo hört dann die Liste der 
Angaben wahrscheinlich doch auf. Und · wie gesagt, ich 
weiss es wirklich nicht, und es ist auch nicht in meiner Zu
ständigkeit, dass ich über kurzfristige Überschreitungen bei 
Krediten, aber auch über andere Kredite informiert bin. Im 
Verwaltungsrat hat man nur Kenntnis von Krediten, die eine 
gewisse Limite überschreiten, sonst verliert man sich ja ins 
hundertste und tausendste Detail. Das ist dann die Aufgabe 
der - wie soll ich sagen? - Sachbearbeiter, wenn es Lim 
Kleinigkeiten geht. Und diese Kleinigkeiten sind auch nicht 
wesentlich für die Beurteilung der Transparenz vo.n Bezü
gen. Von daher sehe ich eigentlich in Ihrer Frage nicht viel -
wie soll ich sagen? - Substanz. 

Fässler-Osterwalder Hildegard · (S, SG): Das Votum von 
Herrn Kaufmann urn;J sein vorheriges Votum bestätigen· ja 
gerade, wie wichtig es ist, dass hier Transparenz' geschaffen 
wird, dass diese Dinge auch aufgeführt werden. Nur mit der 
Begründung cclch weiss doch nicht» schafft man keine 
Transparenz. Diese Vorlage heisst ccTransparenz» und nicht 
ccVerwedelung». 
Ich muss meiner Kollegin Susanne Leutenegger Oberholzer 
Recht geben. Wenn wir einen Blick auf die Entstehungsge
schichte dieses Geschäftes werfen, so war es damals in der 
WAK tatsächlich Herr Blocher, der den Umschwung zu
stande gebracht hat und der bewirkt hat, dass wir überhaupt 
eine Regelung bekommen. Es war Herr Blocher, es se.i ihm 
dafür gedankt. Nachdem sich Herr Blocher als Nationalrat 
bereit erklärt hat, für Transparenz zu sorgen, hat dann auch 
die FDP unter der Leitung von Herrn Bührer umgeschwenkt 
und mitgemacht. Ich möchte Sie jetzt daran erinnern, dass 
es hier wirklich auch um Transparenz geht und keine un
möglichen Dinge verlangt werden. 
Wenn wir den Unterschied zwischen den Fassungen von 
Ständerat und Nationalrat anschauen, sehen wir Folgendes: 
Es geht ja vor allem darum, dass auch betreffend Vergütun
gen an frühere Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung etwas gesagt werden· muss. Ich habe jetzt 
einfach immer noch kein Beispiel dafür gehört, was denn die 
«nichtmarktüblichen Bedingungen» für Kredite und Darlehen 
sind, die hier gemäss Ständerat angegeben werden sollten, 
Um all die Beispiele für die kleinen Kredite, die jetzt auch 
Herr Kaufmann angesprochen hat, geht es nicht; es geht um 
Kredite, die wirklich auch einen gewissen Rahmen über
schreiten. Es wird dann in der Verordnung festzulegen sein, 
wie hoch sie sind. Es geht nicht um ein paar Hundert Fran
ken, sondern es geht wirklich um grosse Beträge, die anzu
geben sind. Ich warte wirklich immer noch darauf, zu hören, 
was denn mit diesen «nichtmarktüblichen Bedingungen» ge
meint ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dann 
solche Dinge überhaupt angegeben werden. Deshalb 
möchte ich, dass alle Kredite und Darlehen aufgeführt wer
den. §,onst kann man immer alles «verwedeln» und sagen: 
Ja, das Ist ja marktüblich, und deshalb müssen wir es nicht 
angeben. Ich bitte Sie, hier wirklich Klarheit zu schaffen. 
Sonst Ist eigentlich das ganze Geschäft ad absurdum ge
führt. 
Ich möchte Sie auch daran erinnern: Lernen Sie etwas aus 
der Geschichte! Lernen Sie aus dem Aufschrei, der jeweils 
durch die Medien geht, wenn wieder irgend so eine lntrans
parenz aufgedeckt wird, wenn hohe Löhne aufgedeckt wer
den. Lernen Sie etwas daraus;vor allem jene, die immer auf 
Volkes Stimme hören - hören Sie auch diesmal. Schaffen 
Sie möglichst grosse Transparenz. Das können Sie nur über 
den Antrag der Minderheit Leutenegger Oberholzer, wie er ja 
ursprünglich einmal von der Mehrheit dieses Rates unter
stützt wurde. 
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de Buman Dominique (C, FR): Les differents propos qui 
viennent d'etre exprimes laissent apparaitre de taute evi
dence un certain malaise, ou donnent l'impression que cer
tains groupes n'ont pas travaille suffisamment sur le 
message que nous deqattons aujourd'hui. J'aimerais sim
plement donner raison a ceux qui ont cette impression d'un 
climat d'incertitude. 
Je rappelle aussi que le groupe democrate-chretien n'a ja
mais ete favorable a ce projet de loi au depart, parce qu'il 
etait parfaitement conscient qU'il y avait une part d'actualite, 
pour ne pas dire de demagogie, dans la volonte de taut re
glementer dans ce domaine. II sait que cette transparence a 
laquelle on pretend tellement a des limites et que, quand il 
faudrait aller jusque dans les derniers details, on se trou
verait dans la «Sackgasse», comme on dit en allemand. 
Aujourd'hui, force est de constater que le representant du 
Conseil federal, les rapporteurs et les intervenants disent 
que ces notions de «nahestehende Person» et de «markt
üblich» sont des ccunbestimmte Rechtsbegriffe», qu'on ne 
sait pas Oll on va, qu'il faudra une ordonnance et qu'il taut se 
fier aux pratiques du prive pour saVoir exactement ce que Qa 
veut dire! 
Et Qa, c'est aussi la pr'euve - et la, je le dis avec un petit peu 
d'humour - que notre parti, qul se dit liberal et social, est li
beral dans ce domaine parce qu'il savait des le depart que 
c'etait un leurre que de vouloir une reglementation qui irait 
jusque dans les ultimes details. Ce n'est plus une loi-cadre, 
ya devlent une «loi-reglement» et, au nom de. la transpa
rence, on doit avoir la modestie d'admettre que l'on ne peut 
plus taut reglementer a satisfaction. 
C'est pour cela que le groupe democrate-chretien a voulu 
trouver pour aujourd'hui les meilleures solutions - entre le 
travail de la commlssion et la seance du conseil. Mais ce 
n'est pas parce qu'il a retourne sa veste, c'est parce qu'il 
s'est adapte a une majorite contre nature qui veut cette loi. 
Mais il ne taut pas venir dire au peuple qu'on va taut regle
menter, c'est impossible! 
Je precise que c'est en accord avec mon groupe que j'ai fait 
cette declaration personnelle. 

Leutenegger Oberheizer Susanne· (S, BL): Herr de Bu
man, wenn. Sie Transparenz und ke.ine Verwirrung schaffen 
wollen, dann machen Sie als Erstes einfache Bestimmun
gen, klare Bestimmungen, die auch vor jedem Gericht stand
halten. Das war die Vorbemerkung. 
zweitens, wenn die CVP noch meint, sie müsse'die Formu
lierungen überprüfen und klären, und Sie persönlich jetzt 
sehr unsicher sind, dann gibt es einen einfachen und weisen 
Rat: Sorgen Sie dafür, dass wir Differenzen zum Ständerat 
haben, und stimmen Sie ganz klar dem zu, was der Natio
nalrat bisher beschlossen hat. 

de Buman Dominique (C, FR): Je peux vous repondre de la 
maniere suivante. Dans la commission, a l'alinea 3, la dele
gation du groupe democrate-chretien a vote la proposition 
defendue par la minorite, c'est-a-dire qu'elle a soutenu la 
disposition la plus simple. Mais, des le moment Oll les gens 
de l'economie nous demontrent preuve a l'appui qu'il taut 
changer notre fusil d'epaule et accepter la proposition 
Loepfe a l'alinea 1, le .bon sens veut que nous adoptions la 
meme logique a l'alinea 3. 
Je crois qu'en politique, comme partout, il taut de temps en 
temps etre modeste. Mais il taut surtout toujours etre hon
nete. 

Genner Ruth (G, ZH): Herr de Buman, wie h~ben Sie bei 
der Pensionskasse der Stadt Freiburg Transparenz geschaf
fen? 

de Buman Dominique (C, FR): J'accepte volontiers de vous 
repondre, Madame Genner. 
Premierement, dans le domaine des caisses de pension pu
bliques, il y a un certain nombre de difficultes. Deuxieme
ment, il n'y a pas toujours eu la transparence sur les liens 

· d'interets qui unissen\ des membres de votre parti ici sous la 
Coupole federale, des journalistes et des membres du Con
seil general (legislatif) ,de la Ville de Fribourg. 
Quant au fand de l'affaire, qui n'a rien a voir avec le Parla
ment, je peux simplement vous dire que le message qui a 
ete approuve par le Conseil communal (executif) de la Ville 
de Fribourg, et qui est un document public, prouve noir sur 
blanc ce qui s'est passe. Un rapport de la Commission finan
ciere va encore etre publie, rapport sur lequel je me rejouis 
de pouvolr m'exprimer enfin avec la banne humeur et la 
forme qui sont celles que j'ai aujourd'hui. Si j'avais des pro
blemes personnels, je · peux vous dire que je n'aurais pas 
cette mine. 

Bührer Gerold (RL, SH): Kollegin Leutenegger Oberholzer, 
ich kann mit Ihrem Eigenlob in Sachen Transparenz leben. 
Ich glaube, wir konstatieren ganz objektiv über die Fraktions
grenzen hinweg - wenn Sie mir jetzt zuhören könnten -, 
dass Sie in Bezug auf die Transparenzbestimmungen Ver
dienste haben. Aber Sie gehen schon etwas weit, wenn Sie 
hier quasi den Alleinanspruch auf diese Transparenzbestim
mungen an sich ziehen. Sie gehen etwas zu weit, wenn Sie 
einfach jene, die in einigen Punkten aufgrund der Praktikabi
lität zu anderen Vorgehensweisen als $ie kommen, des Ver
suchs, die Transparenz einschränken zu wollen, bezichtigen: 
Da gehen Sie sehr weit; meines Erachtens weit über das 
Sachliche hinaus. 
Nun zur Sache: Worum geht es? Wir sind uns doch einig, 
Kollegin Leutenegger Oberholzer, dass Darlehen an Mitglie
der der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates offen ge
legt werden müssen. Das machen wir ja jetzt schon; das ist 
bei allen börsertkotierten Unternehmungen so, das ist richtig 
so. Auch wir haben kein Interesse daran, dass Leute, die in 
der Geschäftsleitung sind, zu vorteilhaften Bedingungen zu
lasten der Unternehmung Darlehen beziehen. Da sind wir 
uns doch einig. Das umfasst Punkt 1 des Beschlusses des 
Ständerates. · 
Der zweite Punkt betrifft aber die nahestehenden Personen. 
Da hat Kollege Kaufmann einfach Recht, dann müsste man 
eine riesige Informationsapparatur errichten. Wenn Sie in ei
nem Verwaltungsrat einer Bank sind und eine nahestehende 
Person auch noch eine Hypothek von 200 000 .Franken hat, 
dann müsste man das publizieren, wenn die Firma an der 
Börse kotiert ist. Das bringt mit Bezug auf den Eigentümer
schutz einfach nichts. Da sind Sie einfach praxisfern, wenn 
Sie hierin den Beweis der Transparenz sehen wollen. 
Ein dritter Punkt: Die Darlehen und Kredite an ehemalige 
Mitglieder müssen ja auch offen gelegt werden, wenn sie 
nichtmarktübliche Konditionen beinhalten. Glauben Sie mir, 
Frau Kollegin Leutenegger, die Revisoren werden diese 
Zinssätze ganz genau anschauen. Bei einer Hypothek, bei 
einem Privatkredit haben wir In jeder Region des Landes die 
Kantonalbanksätze, und mit denen wird das verglichen. 
Wenn diese Sätze tiefer sind, dann sind sie richtigerweise im 
Anhang aufzuführen, weil sie eine Begünstigung darstellen. 
Ich fasse zusammen: Erstens ist die Fassung des Ständera
tes, vor allem mit Blick auf die Praktikabilität, in der Güterab
wägung unserer Fassung etwas überlegen, und zweitens 
schafft sie überall dort, wo es um allfällige ccLiebesdienste» 
zugunsten von Organträgern geht, Transparenz zugunsten 
der Aktionäre ·und der Offentlichkeit; das wollen wir und 
nichts anderes. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist hier .das Gleiche wie 
bei der vorhergehenden Bestimmung: Sie können keine Be
stimmung im Gesetz machen, welche jeden noch so kleinen 
möglichen Missbrauch ausschaltet. Wenn Sie das tun, wird 
es dazu führen, dass die ausserordentliche Transparenz ;zur 
lntransparenz wird. Wenn man überall alles, auch das 
Kleinste wie z. 8. Bankbüchlein von jedem der Beteiligten, 
die hier infrage kommen, angibt, dann hat man schlussend
lich eine lntransparenz, weil man zu sehr ins Detail geht. 
Das haben Sie auch gemerkt. Frau Fässler hat gesagt, da 
müsste man halt dann In der Verordnung festlegen, dass nur 
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die wichtigsten Kredite angegeben werden. Da muss ich Ih
nen. sagen: Weder mit dem Text der Mehrheit noch mit dem
jenigen der Minderheit könnten wir solche Abweichungen 
vornehmen. Das wäre gesetzesWidrig. 
bas Thema Transparenz in Bezug auf Darlehen kommt nicht 
von Ihnen, Frau Leutenegger Oberheizer, auch nicht von Ih
rer Fraktion, auch nicht von unserer, auch nicht von der Ver
waltung. Ich habe sie persönlich eingebracht, aus der 
Erfahrung, dass in Extremfällen Schwierigkeiten entstehen 
können, weil sich leitende Leute gegenseitig Darlehen ge
ben, namentlich in schlechten Situationen. Darum müssen 
diese Darlehen angegeben werden. Alle Darlehen für lei
tende Leute müssen angegeben werden, immer, in jeder Si
tuation. Alle Darlehen und Kredite für die gegenwärtigen 
Mitglieder von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beirat 
müssen angegeben werden, gleichgültig, zu welchen Kondi
tionen sie erteilt worden sind, denn hier besteht die Gefahr. 
Bei Personen, die aus dem Verwaltungsrat ausgetreten sind, 
und bei nahestehenden Personen ist die Gefahr natürlich 
wesentlich kleiner, dass zulasten des Unternehmens solche 
Kredite. gegeben werden, namentlich· in einer gefährlichen 
Situation. Hier ist das Kriterium die Marktüblichkeit. Sie ist 
bei den Krediten noch relativ leicht zu bestimmen. 
Frau-Genner, Sie haben die Frage gestellt, wann bei einem 
Kredit etwas marktüblich ist und wann nicht. Wenn Sie bei 
einem normalen Hypothekarzinssatz bei der ersten Hypo
thek 3,5 Prozent zahlen und es bekommt Jemand einen Kre
dit für 1 Prozent, dann ist das nicht marktüblich; 2 Prozent 
sind es auch nicht. Das ist durch die Revisionsstelle relativ 
leicht zu bestimmen. Die Marktüblichkeit bei Krediten ist re".· 
lathr einfach zu bestimmen - viel einfacher als die marktübli
c.he Vergütung von Leistungen, die man erbracht hat. Was 
man nicht abschätzen kann, ist die Risikogefährdung eines 
Kredites. Da gebe ich Ihnen Recht. Aber es gibt Kreditkate
gorien, und diese Kreditkategorien leisten Gewähr dafür, 
dass grobe Missbräuche ausgeschlossen werden können. 
Beiden nahestehenden Personen ist es das Gleiche. Da ha
ben wir aber wieder das Problem, bestimmen zu müssen, 
was «nahestehend» bedeutet. Wenn es um Kredite an na
hestehende Personen geht, müssen Sie, wenn beispiels
weise Herr Kaufmann im Verwaltungsrat ist, von ihm nicht 
wissen, ob seine Kinder Kredite haben. Aber die Kontroll
stelle muss wissen, ob er Kinder hat. Wenn Kredite verge
ben werden, die weit unter dem marktüblichen Wert sind, 
und es sich beim Empfänger um ein Kind von Herrn Kauf
mann handelt, spielt es gar keine Rolle, ob er weiss, dass 
sein Kind diesen Kredit hat. Die Kredite sind anzugeben, 
und dann hat sich die Bank oder die Firma zu rechtfertigen. 
Ich bitte Frau Leutenegger Oberheizer, nicht das Monopol 
für die Transparenz für sich in Anspruch zu nehmen. Natür
lich sind Sie der Meinung, dass alles, was in einer Firma ge
schieht, veröffentlicht werden sollte. Das ist aber nicht der 
Sinn dieser Bestimmung. Der Sinn der Transparenz ist es, 
dafür zu sorgen, dass sich leitende Leute einer Firma keine 
Leistungen zukommen lassen, die ihnen nicht zustehen und 
die sie verbergen können. Mit der ständerätlichen Fassung, 
deren Formulierung wir auch unterstützt haben, weil sie kla
rer ist, holen Sie das heraus. Damit ist das eine Transpa
renzbestimmung par excellence. Dass gesagt werden kann, 
die andere Formulierung bringe mehr Transparenz, nur weil 
sie summarischer ist, bestreite ich. 
Sie haben mir Transparenz zugesprochen, solange ich - wie 
Sie es genannt haben - Oppositionsführer war. Diese Trans
parenz nehme ich noch jetzt in Anspruch. Ich kann mich jetzt 
nicht mehr in der Opposition profilieren, aber vielleicht als 
Bundesrat, wie Sie eben bemerkt haben. (Heiterkeit) 

Zuppiger Bruno (V, ZH), für die Kommission: Zu Absatz 3 
hatte die Kommission eine etwas andere Meinung als zu Ab
satz 1. Hier geht es ja nur um die Frage, ob ehemalige Mit
glieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des 
Beirates, also Mitglieder, die ausgeschieden sind, bei der In
stitution, bei der sie in leitender Funktion tätig waren, über
haupt noch einen Kredit oder ein Darlehen erhalten können, 
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ohne dass es zu einer Veröffentlichung und damit mindes
tens zu einer gewissen Problematik mit dem Bankgeheimnis 
kommt. Die Marktüblichkeit von Darlehen und Krediten kann 
man sicher feststellen, auch wenn es sich um eine kleinere 
Bandbreite handelt. Darum hat die WAK entschieden, der 
ständerätlichen Lösung zuzustimmen. Hier kann nämlich die 
Marktüblichkeit wesentlich besser definiert werden als in Ab
satz 1. Die Mehrheit war allerdings knapp, das sage ich ganz 
offen: Wir haben in der WAK zweimal ausgezählt, weil wir 
nicht sicher waren, ob das Abstimmungsergebnis korrekt 
war, und am Schluss gab der Präsident den Stichentscheid. 

Recordon Luc (G, VD), pour la commission: A man tour de 
vous expliquer pourquoi (a· majorite de (a commission ri'a 
pas opte de la meme maniere a l'alinea 1 et a l'alinea 3, se 
ralliant a l'alinea 3 a la version du Conseil des Etats. 
En effet, s'il taut regretter a l'alinea 1 la tres grande impreci
sion, que vous n'avez pas voulu cependant sanctionner par 
votre vote taut a !'heure, et regretter aussi le brouillard cree 
par Je Conseil des Etats, dont certains se sont servis pour 
masquer leurs insuffisances en epaississant encore un peu 
le brouillard, en revanche a l'alinea 3 il importe de relever 
clairement la difference, comme l'a fait taut a !'heure Mon
sieur Zuppiger. En effet, la question de Ja non-conformite a. 
la pratique du marche se pese de maniere certes moins pro
blematique lorsqu'il s'agit d'un pret au de toutes sortes de 
credits - parce qu'il y a tres cJairement un marche des prets, 
pour ainsi dire en taute generalite. Le taux hypöthecaire est 
connu, en taut cas le taux LIBOR, certains taux directeurs 
aussi dans differents domaines. Dono, il y a veritablement 
une possibilite de savoir ce que cela veut dire. 
A toutes fins utiles, si vraiment on n'arrivait pas a definir 
cette notion de conformite, an pourrait sans deute se referer 
au principe directeur du present projet de loi qui est la trans
parence et appliquer en quelque sorte un principe «in dubio 
pro claro» qui permettrait de dire que, si la conformite est in
certaine, alors la transparence n'est pas donnee. 
Mais je vous livre cela a titre de piste d'interpretation person
nelle et non pas au nom de la majorite de la commission, qui 
vous recommande de rejeter la proposition de la minorite. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; .Beilage - Annexe 04!044/2454) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 65 Stimmen 

Art. 663c Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Recordon, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Leutenegger Oberheizer, Renn
wald) 
Festhalten 

Art. 663c al. 3 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite . 
(Recordon, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Leutenegger Oberheizer, Renn
wald) 
Maintenir 

Recordon Luc (G, VD): Je m'exprime donc ici a titre per
sonnel et non comme rapporteur puisque, dans un sujet 
voue a la transparence, il ne serait pas convenable que je 
porte deux casquettes. 
En ce qui ccincerne cet article, il a trait taut a fait specifique
ment aux droits de participation, c'est-a-dire aux actions, 
bons de jouissance, bons de participation, options ou autres 
derives qui permettent de prendre, au de pouvoir prendre, a 
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Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher = E ZH Föhn + V SZ 
Allemann = S BE Frevsinaer o V vs 
Amherd + C VS Frösch = G BE 
Amstut.i + V BE Füi:distaller + V AG 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira * C SO Gallade. = S ZH 
Banaa * s so Garbani = S NE 
Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R VS 
Bäumle = - ZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Bigger + V SG GrafMava = G BL 
Bfanasca Attllio + V Tl Graf-Litscher Edith = S TG 
Bihder + V ZH Grass Andreas = S ZH 
Barer + V SO GuiSah * R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer * SAG Gutzwiller + R ZH 
Brun +· C LU. Gvr * s sz 
BrunnerToni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
BrunschWia Graf * R GE Gvsin Remo· = S BS 
Büchler * C SG Häberli + C TG 
Bllanon + V VD Haerina = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle = S GR 
BUtkhalter + R NE Hassler ' + V GR 
cathomas. + C GR Heaetschweiler + R ZH 
Cavalli * s Tl Heim Bea = s so 
CheVrier + C vs Hess'Bemhard * - BE 
Christen + R VD Hochrelltener + C BE 
Daguet = S BE Hofmann Urs = SAG 
Darbellav + C VS Hollenstein = G SG 
De B.uman + C FR Huber. + R UR 
Donze = E BE Hubmann = S ZH 
Dörmond Beauelin = S VD Huauenin = - VD 
Dunant + V BS HumbelNäf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egetszegi-Obrist * RAG Hutter Markus + R ZH 
Eaqly + R GE lmfeld + C 'OW 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janiak = s BL 
Fässler-Osterwalder = S SG Jermann * C BL 
Fattebert + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = SFR 
Fehr Hans-Jürn = S SH Kaufmann + V ZH 
FehrJacaueline = S ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = S ZH Kiener Nellen * S BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 20 0 34 0 2 
nein / non / no 0 14 0 46 3 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 41. excuse art. 57 4 r scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 0 6 6 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 
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Kleiner + RAR Rossini = s vs 
Kahler + C JU Roth-Bemasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev .. R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
LeUenberoer = G GE Savarv = S VD 
Leuteneaaer Filiooo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer = s BL Schenker = S BS 
Leuthard * C AG Scherer Marcel + V ZG 
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Loeofe + C Al Schlüer + V ZH 
Lustehberaer + C LU Schmied Walter + V BE 
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Nori::lmann = S VD Vaudröz Rene + R VD 
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Oehrli + V BE Vermot-Manoold = S BE 
Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + VVD Vollmer = S BE 
Pedrina = s Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöro + V TG 
Pfister Theoohil + V SG Wandf)uh + V BE 
Randeaaer + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner Paul = S SG Wehrli * C SZ 
Rechsteiner-Basel = S BS Weiaelt + R SG 
Recordoh 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
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1 0 2 
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3 3 24 
0 0 0 
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terme, une certaine influence dans la societe et qui ont une 
valeur patrimoniale. II ne taut pas negliger, parce qu'on les 
considererait comme trop secondaires, ces elements qui de 
plus en plus, dans la remuneration des societes, represen
teht un element important. 
C'est pourquoi je vous recommande vivement, a titre per
sonnel, d'admettre aussi que les anciens membres, pour qui 
c'est partois une fac;on cliscrete d'etre remuneres au-dela de 
leur mandat, doivent declarer egalement ce qu'ils rec;oivent 
et ce qu'ils ont. Cela ne me parait pas tres opportun de faire 
ce qu'a fait la majorite de la commission, qui est de conside- . 
rer que c'est une sorte de petite annexe moderee parce 
qu'en realite, cela peut etre amene a joiler un röle important, 
voire predominant, voire completement surdominant par rap
port aux autres modes cle remuneration. 
Je crois donc qu'il est de mauvaise politique de laisser des 
breches ouvertes. Soyons conscients que nous avons af
faire, ici comme ailleurs, a une opinion publique de plus en 
plus mefiante, pour ne pas dire paranoide ou paranoiaque, 
et toutes les breches que nous laisserons dans ces ele
ments de transparence sont de nature a, tres regrettable
ment et inutilement, creer des doutes qui pourraient facile
ment etre dissipes si l'on agissait de bonne foi dans des do
maines ou, a vrai dire, Je secret des affaires et Ja protection 
de la personnalite ne sauralent jouer un bien grand röle. 
Je vous recommande donc, cette fois-ci encore, de passer 
outre vos craintes et de ne pas donner la priorite a la cachot
terle, mais au contraire de jouer franc-Jeu avec le public, en 
particulier avec celui des actionnaires et des marches bour
siers. 
Je vous remercie d'adopter ma proposition de minorite. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, zweite Vizepräsi
dentin): Die CVP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der 
Mehrheit unterstützt. Die SP-Fraktion teilt mit, dass sie den 
Antrag der Minderheit unterstützt. 

Kaufmann Hans (V, ZH): Auch die SVP-Fraktion unterstützt 
ganz klar die Mehrheit, das heisst die Variante des Stände
rates. Hier habe ich nun absolut keine Bedenken und Zwei
fel, dehn ich glaube, es nützt den Aktionären nun wirklich 
nichts, wenn ehemalige Organmitglieder ihre Beteiligung of
fen legen müssen. Denn Ehemalige sind ja schon abge
wählt,. sie können nicht mehr at,>gewählt werden, oder sie 
sind eben zurückgetreten. 
Wir sprechen ja auch von börsenkotierten Unternehmen. 
Eine Bagatellbeteiligung eines Ehemaligen kann jetzt wirk
lich kein Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Hat aber 
ein Ehemaliger mehr als 5 ·Prozent Anteile, dann muss er 
das ja sowieso von Gesetzes wegen offen legen, dann weiss 
es die breite Bevölkerung oder das Anlegerpublikum, dass 
hier eben noch Grossaktiönäre präsent sind. 
Es ergeben sich auch hier praktische Probleme. Wie soll 
zum Beispiel eine Kontrollstelle Aktienbestände ehemaliger 
Organmitglieder kontrollieren, vor allem, wenn diese dann 
noch im Ausland wohnen? Das ist schlicht und einfach nicht 
möglich. Wie gesagt, ausser Spesen bringt das nun absolut 
nichts. · 
Deshalb empfehlen wir Ihnen auch, die Mehrheit zu unter
stützen. 

Bührer Gerold (RL, SH): Ich kann mich wirklich kurz fassen. 
Namens der Fraktion empfehle ich Ihnen, hier mit der Mehr
heit zu stimmen. 
Während es bei den vorangehenden Differenzen ein Abwä
gen zwischen Vor- und Nachteilen war, ist die Sachlage hier 
eindeutig. Die aktiven Organträger müssen ihre Aktien und 
ihre anderen Beteiligungspapiere selbstverständlich offen le
gen. Neu müssen sie bekanntlich auch Käufe und Verkäufe 
der Börse melden. Das ist richtig so. Aber wie bereits er
wähnt worden ist, macht es keinen Sinn, dass auch ehema
lige Organträger ihre Beteiligung aufführen müssen. Denn 
wenn sie mehr als 5 Prozent Anteile an einer börsenkotier
ten Firma besitzen, müssen sie das ohnehin melden, weil 

sie diese Schwelle von 5 Prozent, die verordnet ist, . über
schreiten. Zudem macht es hier auch. Sinn, dass die Aktien 
von nahestehenden Personen aufgeführt werden müssen, 
weil es darum geht, dass nicht mit nahestehenden Personen 
auf kaltem Wege eine Quasibeherrschung des Kapitals ei
ner Unterhehmung erreicht werden kann, ohne dass es of
fen gelegt werden muss. 
In diesem Sinne unterstützen wir hier eindeutig die Mehrheit. 

Genner Ruth (G, ZH): Sie merken jetzt: Wir haben in die
sem Gesetz ganz unterschiedliche Konzepte, je nachdem, 
ob es sich um Vergütungen, um Kredite. oder um aeteiligun
gen handelt. Wenn es nach dem Konzept der Mehrheit geht, 
müssen die ehemaligen Verwaltungsräte Beteiligungen nicht 
offen legen, einmal müssen sie nur offen legen, wenn etwas 
nicht marktüblich ist usw. Sie sehen: Die Konzepte sind sehr 
unterschiedlich, und in diesem Sinne bemüht sich dieses 
Gesetz nicht wirklich um Transparenz und Klarheit, weil wir 
jedes Mal wieder anders legiferieren. 
Es ist wichtig, dass auch Beteiligungen von ehemaligen Mit
gliedern offen gelegt werden, übrigens entspricht das auch 
der Formulierung des Bundesratsentwurfes. Es interessiert 
mich, wieso er plötzlich zum Schluss gekommen ist, das 
müsse nun nicht mehr so sein. Herr Kaufmann, es geht hier 
nicht um den Nutzen für die Aktionäre, sondern es geht in 
der Tat um die Transparenz mit Bezug darauf, wie die Ver
hältnisse in einer Firma sind. 
Deshalb stehen wir dafür ein, dass auch in diesem Falle für 
Transparenz gesorgt wird. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Genner hat es wirklich 
· gut formuliert: Nicht in Jedem Fall ist die gleiche Transparenz 
gefragt. Man muss wissen: Wir wollen nicht deshalb Trans
parenz, weil wir Freude daran haben, dass irgendetwas im 
Anhang zur Bilanz veröffentlicht wird, sondern die Transpa
renz hat den Zweck, dass nichts auf Kosten der Firma bezo
gen oder gemacht wird. Etwas anderes Ist nirgends gemeint. 
Ich entschuldige mich dafür, dass wir in der ersten Formulie
rung - die erste und die zweite stammen ja von uns - über
sehen haben, dass es keinen Sinn macht, dass ehemalige 
Verwaltungsräte ihre Beteiligung bekannt geben müssen. 
Ich Wüsste nicht, warum dies nötig sein sollte. 
Warum verlangen wir denn Transparenz Ober die Beteiligung 
an einer Firma? Bei Jemandem, der eine Firma führt, ist es 
entscheidend, zu Wissen, ob er beteiligt ist oder nicht. Ers
tens wollen wir wissen, wann er etwas verkauft. Es kann ja 
sein, dass in der Firma etwas geschieht .und dass er etwas 
merkt und seine Beteiligung abbaut. Zweitens wollen wir 
wissen, wann er seine Beteiligung aufbaut, weil es sein 
kann, dass er weiss, dass etwas passiert, was die Aussen
stehenden nicht wissen. Und wenn er drittens eine Beteili
gung hat oder wenn seine Verwandten oder ihm naheste
hende Personen Beteiligungen haben - die muss er ja be
kannt geben -, dann ist es wichtig, zu wissen, welchen Ein
fluss er mit seinen Aktien auf die Geschäftsleitung hat. Das 
ist der Sinn der Transparenz über die Beteiligungen. Die 
heutige Börsenregelung kennt diese Transparenz auch, al
lerdings nicht in dieser klaren Form, nicht in dieser Ausfüh
rung. 
Aber ob ein ehemaliger Verwaltungsrat bei der Bankgesell
schaft , Prozent kauft, ~O 000 oder 40 000 Aktien kauft, das 
ist nicht von Interesse; also soll man es nicht aufführen. 
Frau Genner hat gefragt, warum wir vorher die andere For
mulierung gehabt haben. Das habe i,ch übersehen. Wir ha
ben's übersehen. Es ist eine andere Transparenz zu schaf
f~n bei Entschädigungen, und es ist eine andere Transpa
renz zu schaffen bei Beteiligungen. Beides liegt im Interesse 
des Unternehmens und der Transparenz des Unterneh
mensgeschehens. Es ist eine fast sklavische, läppische Auf
fassung, man müsse einfach gedankenlos alles veröffentli
chen, was gewisse Personen anbelangt. Das macht nun 
wirklich keinen Sinn. 

Baader Caspar (V, BL): Ich habe eine ganz konkrete Frage 
an Sie, Herr Bundesrat, und zwar geht es mir um eine Präzi-
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sierung zuhanden des Amtlichen Bulletins. Es geht mir 
darum, Klarheit zu schaffen für die praktische Handhabung 
bei Publikationen in künftigen Geschäftsberichten unserer 
Gesellschaften. Konkret geht es um die Frage der Namens
nennung von Verwaltungsräten und der ihnen nahestehen
den Pel'$onen. Ist es richtig, dass nach diesem Artikel 663c, 
Fassung Ständerat, im Geschäftsbericht die nahestehenden 
Personen nicht einzeln aufzuführen sind, sondern nur der 
amtierende Verwaltungsrat, und dass dann bei der Beteili
gung das Ganze zusammengenommen wird? Also ganz 
konkret: Wenn Sie einen amtierenden Verwaltungsrat Hans 
Muster haben, der 20 000 Aktien hat, und ihm nahestehende 
Personen haben 30 000 Aktien, steht dann im Geschäftsbe
richt am Schluss: Hans Muster und nahestehende Personen 
50 000 Aktien? Ist diese Handhabung richtig, und ist das die 
Auffassung des Bundesrates? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ja, das ist richtig. Wenn Sie, 
Caspar Baader, im Verwaltungsrat sind, müssen Sie sich die 
Aktienbeteiligung der Ihnen nahestehenden Personen -
Ehefrau, Kinder - an Ihre eigenen Aktien anrechnen lassen, 
weil man sagt: Das ist in Ihrem Einflussbereich. Es ist nic~t 
von Interesse, ob die Kinder oder die Frau mehr oder weni
ger Aktien haben, Sie müssen sich das unter Ihrem Na!flen 
anrechnen Jassen. Das ist so, weil das nachher auch bei der 
5-Prozent-Klausel vorhanden ist. 

Zuppiger Bruno (V, ZH), für die Kommission: In Artikel. 6630 
geht es um die Beteiligungen an Gesellschaften s~w1e um 
Wandel- und Optionsrechte. Und zwar handelt es sich, d.'.1s 
muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, um bor
senkotierte Unternehmungen, also um Unternehmungen, 
die einen grösseren Umfang haben. Es geht hier um die 
Frage von Interessenkonflikten,. welche entstehen können, 
wenn gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder von Organ~n 
Aktien oder Beteiligungen kaufen. Es geht auch um die 
Frage, ob es Mitgliedern, die ausgetreten sind, erlaubt sein 
soll, bei einer Firma, an die sie sich in der Regel sicher emo
tional gebunden fühlen, Beteiligungsrechte erwerben zu 
können, ohne dass sie irgendwo im Geschäftsbericht einer 
Unternehmung erwähnt werden. 
Bei ehemaligen Mitgliedern von Organen ist es etwa~ ande
res als bei gegenwärtigen Mitgliedern. Darum ~at d1e yYAK 
in ihrer Mehrheit die Ansicht vertreten, dass be1 ehemaligen 
Mitgliedern und den ihnen nahestehenden Personen keine 
so gravierenden Interessen- oder Insiderkonflikte entst~hen 
können wenn sie sich an einer Firma beteiligen, wenn sie 
also Aktien am Markt erwerben. Sie schaden damit auch der 
Firma nicht; und es geht ja um den Schaden, der für eine 
Firma entstehen könnte. Daher kann hier auf eine Offenle
gung verzichtet werden. 
Die WAK beantragt Ihnen hier mit 14 zu 9 Stimmen, dem 
Ständerat zu folgen. 

• Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 11 O Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Übergangsbestimmung 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Dispdsition transitoire 
Proposition de fa commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

02.093 

Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen. 
Totalrevision 
Loi federale 
sur la radio et la television. 
Revision totale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 18.12.02 (BBI 2003 1569) 
Message du Conseil federal 18.12.02 (FF 2003 1425) 
Nationalrat/Conseil national 02.03.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Coriseil national 04.03.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung-Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.D,3.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 09.03.05 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 22.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
Loi federale sur la radio et la television 

Art. 61 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 61 al. 2 
Proposition de fa commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 64 Abs: 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimm~ng zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Föhn, Binder, Fattebert, Giezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
.... können. Neu zur Verfügung stehende Frequenzen für die 
Verbreitung von Radioprogrammen sind so zuzuteilen, dass 
ein Verhältnis von 60 Prozent für die SRG zu 40 Prozent für 
andere Veranstalter entsteht. 

Art. 64 al.1 
Proposition de fa majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Föhn, Binder, Fattebert, Glezendanner, Hegetschweiler, 
Laubacher, Schenk, Theiler, Weigelt) 
.... de desserte prevue. Les frequences devenant disponi
bles pour Ja diffusion de programmes de radio doivent etre 
attribuees de sorte que Ja proportion de 60 pour cent pour Ja 
SSR et 40 pour cent pour les autres diffuseurs seit atteinte. 

Föhn Peter (V, SZ): Ich darf vorausschicken, dass Ich mit 
meinem Antrag in der Kommission für Verkehr und Fernmel
dewesen vorerst eine Mehrheit gefunden hatte. Herr Vollmer 
stellte dann aber mehrere Rückkommensanträge, unter die 
auch Artikel 64 fiel, und ich musste dann in der zweiten Le
sung eine knappe Niederlage einstecken. 
Worum geht es in Artikel 64? Es geht um die Zuteilung der 
Frequenzen für Radio- und Fernsehprogramme, damit die 



5. Oktober 2005 

Neunte Sitzung - Neuvieme seance 

Mittwoch, 5. Oktober 2005 
Mercredi, 5 octobre 2005 

08.35h 

04.044 

Obligationenrecht. Änderung. 
Transparenz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Gesch'äftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil 
d'administration et de la direction 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conseil federal 23.06.04 (FF 2004 4223) 
Natlonalrat/Conseil national 02.03.05 (Erstrat- Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Zweitrat- Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 05.10.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 07 .10.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstlmmung - Vote final) 

831 

Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütun
gen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des indemnites 
versees aux meinbres du conseil d'administration et de 
la direction) 

Art. 626 Abs. 2; Üb~rgangsbestimmung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 626 al. 2; disposltion transitoire 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich kann Ihnen 
berichten, dass der Nationalrat im Wesentlichen, in den 
wichtigen Punkten, den Beschlüssen des Ständerates ge
folgt ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der Frage, wie na
hestehende Personen zu behandeln sind, und bezüglich der 
Frage, wie frühere Mitglieder von Geschäftsleitungen und 
Verwaltungsräten zu behandeln sind. Damit, denke ich, er
füllt die Vorlage so, wie sie jetzt aus dem Nationalrat kommt, 
die Ziele, die wir uns bezüglich der Corporate Governance 
und bezüglich der Transparenz der Vergütungen gesetzt ha
ben. 
Eine Restanz ist geblieben, nämlich die Frage, ob die Gene
ralversammlung· gestärkt werden soll, in dem Sinn, dass die 
Art und Weise, Wie die Vergütungen festzulegen sind, in den 
Statuten festzuhalten ist. Hier hat der Nationalrat unseren 
Beschluss abgelehnt, und Ihre Kommission ist der Meinung, 
dass Wir nicht festhalten, sondern uns dem Nationalrat an
schliessen sollen - dies in der Meinung, dass diese Frage 
vielleicht in einer späteren Phase im Rahmen einer Revision 
des Aktienrechtes erneut aufgegriffen wird. 
Mit anderen Worten: Wir schlagen vor, dass sich unser Rat 
dem Nationalrat anschliesst und damit die Differenzen berei
nigt. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 04.044 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat hat diesen 
Artikel schon bei der ersten Beratung in Ihrem Rat abge
lehnt, weil er kontui'los· ist und keine inhaltliche Bedeutung 
hat. Wir sind froh darüber, dass Sie sich nun dem Nationalrat 
anschliessen und diesen Artikel streichen wollen. 

Angenommen - Adopte 

05.037 

Kantonsverfassungen 
(GL, SO, BL, SH, GR, VS, JU). 
Gewährleistung 
Constitutions cantonales 
(GL, SO, BL, SH, GR, VS, JU). 
Garantie 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 13.04.05 (BBI 2005 2891) 
Message du Conseil federal 13.04.05 (FF 2005 2715) 
Bericht SPK-NR 23.06.05 
Rapport CIP-CN 23.06.05 

Bericht SPK-SR 26.08.05 
Rapport CIP-CE 26.08.05 
Ständerat/Conseil des Etats 05.10.05 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 06.10.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Es liegt ein schriftlicher 
Bericht der Kommission vor. Die Kommission beantragt ein
stimmig, den Bundesbeschluss anzunehmen. 

Eintreten ist obligatorisch 
L.:entree en matiere est acquise de plein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter 
Kantonsvertassungen 
Arrete federal accordant la garantie federale a des 
constitutions cantonales revisees 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Gemäss Artikel 74 Ab
satz 4 des Parlamentsgesetzes wird keine Gesamtabstim
mung durchgeführt. 



05.3421 Conseil national 

05.3421 

Interpellation Hegetschweiler Rolf. 
Rasche Einführung 
des gekröpften Nordanfluges 
Interpellation Hegetschweiler Rolf. 
lntroduction rapide 
de l'approche coudee par le nord 

Einreichungsdaturri 17.06.05 
Date de depöt 17.06.05 
NationalraVConseil national 07.10.05 

Erklärung Urheberifl/Urheber: teilweise befriedigt 
Declaration auteur/auteurs: partielfement satisfait 

Diskussion verschoben - Discussion renvoyee 

05.3425 

Interpellation Bruderer Pascale. 
Einbettung der Swissmetro 
in die Verkehrsplanung 
Interpellation Bruderer Pascale. 
Swissmetro. ln.clure le projet 
dans la planification des transports 

Einreichungsdatum 17.06 05 
Date de deoöt 11.os.os 
Nationalrat/Conseil national 07.10.05 

Erklärung Urheberin/Urheber: teilweise befriedigt 
Declaration at.Jteur/auteurs: partiellement satisfait 

Diskussion verschoben - Discussion renvoyee 

1528 7 octobre 2005 

04.044 

Obligationen recht. Änderung. 
Transparenz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil 
d'administration et de la direction 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conseil federal 23.06.04 (FF 2004 4223) 
Nationalra,VConseil national 02.03.05 (Erstrat- Premier Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 08.06.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseii national 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 05.10.05 (Differenzen - Divergences) 
NationairaVConseil national 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 
StänderaVConseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2005 5963) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 5593) 

Obligationenrecht (Tran~parenz betreffend Vergütun
gen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil d'administratlon et de 
la direction) · 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.044/2564} 
Für Annahme des Entwurfes .... 181 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen · 

04.069 

Bundesgesetz 
über die Börsen 
und den Effektenhandel. 
Internationale Amtshilfe 
Loi federale sur les bourses 
et le commerce 
des valeurs inobilieres. 
Assistance administrative 
internationale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 10.11.04 (8812004 6747) 
Message du Conseil federal 10.11.04 (FF 2004 6341) 
NationalraVConseil national 01.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 31.05.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 19.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.10.05 (Schlussabslimmung-Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (881 2005 5993) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 5623) 

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel 
Loi federale sur les bourses et le commerce des valeurs 
mobllieres 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.069/2565} 
Für Annahme des Entwurfes .... 134 Stimmen 
Dagegen .... 33 Stimmen 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



04.044 
~ NATIONALRAT . 
~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütung an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) (OR) 

Code des obligations (Transparence des indemnites versees aux membres du conseil d'administration et de la direction) (CO) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom /Vote du: 07.10.2005 09:33:36 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allemann + S BE Frevsini::ier + V vs 
Amherd + C VS Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Füglistaller • V AG 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C SO Gallade + s ZH 
Bartaa + s so Garbani + s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + S NE GIUr + V AG 
Bezzola· + R GR Goll + s ZH 
Biaaer + V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas % s ZH 
Barer +. V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr + s sz 
BrunnerToni + V SG Gysln Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE GYsin Remo + s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haering * s ZH 
Bühlmann + G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hänimerle + s GR 
BUrkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathömas + C GR Hegetschweiler + R ZH 
Cavalli + s Tl Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hoch reuten er + C BE 
Daauet + S BE Hofmann Urs + SAG 
Darbellav + C VS Hollenstein + G SG 
De.Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + S ZH 
Dorrhorid Beauelin + S VD Huauenin + - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz % R GE Hutter Jasmin + V SG 
fa:ierszeai-Obrist + RAG Hutter Markus + R ZH 
Egalv + R GE lmfeld * CPW 
Engelberger + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + S SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame • G NE 
Fehr Hans • V ZH Jutzet + s FR 
Fehl' Hans-Jüra + s SH Kaufmann + V ZH 
FehrJacaUeline + S ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria + S ZH Kiener Nellen + S BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui / si 25 13 36 49 5 
nein / non / no 0 0 1 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. M. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 1 0 1 1 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 1 1 2 2 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: 
Bedeutung Nein / Signiflcation de non: 

Kleiner + R AR Rossini + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lar\g + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubach er + V LU Sadis + R Tl 
Leu + C LU Salvi + S VD 
Leuenberoer + G GE savarv + S VD 
LeUfeneaaer Filiooo • R ZH Schenk + V BE 
Leutenegger + s BL Schenker + S BS 
Leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat + s FR Schibli + V ZH 
Loeofe + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenberaer + C LU Schmied Walter % V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider . R BE 
MartiWemer + S GL Schwand er = V sz 
MartyKälin + S ZH SJearist + V AG 
Mathys + V AG Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruga Carlo + S GE 
Maurv Pasauier + s GE Spuhler • V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl + V ZH 
Menetrev-Savarv + G VD StammLuzi + V AG 
Messmer + R TG steiner + R SO 
Meyer Therese # C FR Stöckli + S BE 
Miesch • V BL Studer Heiner + E AG 
Möraeli + V ZH Stump + SAG 
MüllerGeri + G AG Teuscher + G BE 
Müller Philipp + RAG Thanei + s ZH 
Müller Walter +· R SG Theiler + R LU 
Müller-Hemmi + S ZH Trioortez + R BE 
Müri • V LU Vanek 0 - GE 
Nordmann + s VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veillon + V VD 
Oehrli + V BE V.ermot-Manaold + s BE 
Pagan + V GE Vischer + G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer . S BE 
Pedrina + s Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöra + V TG 
Pfister Theophil + V SG Wandfluh + V BE 
Randegg er + R BS Wasserfallen = R BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wehrli + C SZ 
Rechsteiner-Basel + s BS Weigelt + R SG 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tot. 
49 4 181 
1 0 2 
0 1 1 
1 0 4 
5 0 11 
0 0 0 

+ G VD Weveneth + V BE 
+ S JU Widmer + S LU 
+ s vs Wollmann + V SO 
+ V GE Wvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zapf! % C ZH 
+ V FR Zisvadis + - VD 
+ C Tl Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. M. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.10.2005 09:34:10 /4 ldentif.: 47.9 / 07.10.2005 09:33:36 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 2564 



04.044 Conseil des Etats 878 7 octobre 2005 

Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Freitag, 7. Oktober 2005 
Vendredi, 7 octobre 2005 

08.00h 

04.044 

Obligationenrecht. Än'derung. 
Transparenz betreffend Vergütungen 
an Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung 
Code des obligations. Modification. 
Transparence des indemnites 
versees aux membres du conseil 
d'administration et de la direction 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 23.06.04 (BBI 2004 4471) 
Message du Conse11 federal 23.06.04 (FF 2004 4223) 
Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Zweitrat - DeuxJeme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 05.10.05 (Differenzen...;; Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.1 o .. 05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Obligationenrecht (Transparenz betreffend Vergütun
gen an Mitglieder des Verwaltungsrates und. der Ge- . 
schäftsleitung) 
Code des obligations (Transparence des indemnites 
versees aux membres du consell d'adminlstration et de 
la direction) 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) · 
(0 Enthaltungen) 

04.069 

Bundesgesetz 
über die Börsen 
und den Effektenhandel. 
Internationale 
Amtshilfe 
Loi federale sur les bourses 
et le commerce 
des valellrs mobilieres. 
Assistance administrative 
internationale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 10.11.04 (BBI 2004 6747) 
Message du Conseil federal 10.11.04 (FF 2004 6341) 

Nationalrat/Conseil national 01.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 31.05.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 19.09.05 (Differenzen -·Divergen·ces) 
Ständerat/Conseil des Etats 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vota final) 

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel 
Loi federale sur les bourses et le commerce des valeurs 
mobilier~s 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
(1 Enthaltung) 

04.072 

Strafrechtsübereinkommen 
und Zusatzprotokoll 
des Europarates 
über Korruption 
Convention penale 
et Protocole additionnel 
du Conseil de l'Europe 
sur la corruption 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 10.11.04 (BBI 2004 6983) 
Message du Conseil federal 10.11.04 (FF 2004 6549) 
Ständerat/Conseil des Etats 08.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 06.10.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Ständerat/Conseil de~ Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 07.10.05 (Schlussabstimmung- Vote final) 

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Um
setzung des Strafrechtsübereinkommens und des Zu
satzprotokolls ·des Europarates über Korruption 
Arrete federal sur l'approbatlon et la mise en oeuvre de 
la Convention penale du Co.nseil de l'Europe sur la cor
ruption et du Protocole addltionnel a ladite convention 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme .des Entwurfes .... 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(O Enthaltungen) 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 
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· Dökum,~nt~{jqns~entra.Je .. 
der J:3,ufiqesv13rsf.lrnm!Ong 

:04.044 .Q.R7 (Tr~imspa,.~nz ßetr~h,n.d ·'(etg~JUfl9 .EJn Mitglie<:lerdes 
V~n:w~1töngstatis und :d~f G~s~tläftsh~ituhg). Än~erü.119 

;/ • , , ' \ c ' , - , • - 'f 

E3qtsc:p~tf ')idm ~~;· Jµhf 2Q04 zJ;lr A@dWUQQ de,l> .Qt?HgaJio.n,enrectlfs ;(!ran·sp1:1rerz betreffend Vergiltung 
an MitgJi~ij~r ~E:l~ verwältuhg~rcttes u.nd der .G·esc~äftsleit.ung). {BBI 2004 4471 ~· ·. · 

A1.1~~~n~siä~~ . . 
[)er vorliegende Gesetzesentwurf regelt: die Pflicht zur Offepleg411g der: \lergült,Jrigen ~11 Mitglieder des ' 
Verw~Jtyngsr~fe(und derse~6t1äffsteit4p~ von GesellscH.atten, derem Aktien a:r. der Börs,e kofü3rt sind;. 
t.rrt Rc1hn,ep cf('jr Selbsjreg1.Jlierung dJ~i'· ·sörse. äe.s!ehen bereits. Heute. Vorschriften zur Transparenz. 
Diese sollen auf Gesetzesstute verankert ütid erweitert Werd.en. . . . ·.··.... . ...... · . .. . . . .. . 
fute neuen ~estimmungen ergän:2:~n gie bestehenden VorscHrifteh des 01:>tigationenrechts. über den· 
Inhalt {des A6~angs zµr Bjlc(nz. Damit .Wird erreicftt,. cjass . die Angaöen dt,JfCh die. Revisionsstelle 
üöerptdff werdert .·. · ... · . · ··· · · . . .. · .\ ·· . ' . . ·.. . . . . .· . ..•.. · . 

• Anzug~b~n ;istdje Gesamtsumriie 2der VergütlJ~gen, die den Mitgliedern• des VerwaltUngsr;ate,s und der 
G~l3Qti~ftsleitüAg . ausgericnfet we~derL ·: Zyden;i fri.üsl37ti cfü~ je,~e,m ·. ein;2,elne,b Mitgljed "d~s 
yerw~lt1.Jng~rate~ gele,istE3~E?n 13eträge und·die hpch§te, a.LJf ein: Mi1g1Je,d der Gesch~ffsleifUng ehtfaUend.e 
• VergütLlQtf aLJfgeführf \Yerd~n. Weiter: sinJ;f di~ .ßete!Jjgungef'l .arrder Gesellschaft offen :1rn· 1ege11, welQJte 
die 'Mitglieder des Verwi:l!turygsrate~ Lldd;. 901'. G•esct,äftsleitun·g . Halten ... Züt. Ver,hlr,dl3rung .. von 
\Jmgehün.gs'mögli.cl'.lkeiten sind·/alJQh . Vergi,itungen. an: J=?ers~neQ; die eih~rn Mltg!iec;l. :de,s 

·verw~ltµ~gsrates,od~rder<3e,sQ~äff~leJtung ~afuet~tel'.len„ dffeh zu l!:)gen ... ·· . . . . .· .. . . . . . 
Mit der ge~e,!zUchen RegelLJng der Jransparen:z: sdlli zür'n ein.en lr1terei.ssen~önflikten begegnet; werden, 
die. sipti da'ra~s: enff pen .köfW~11. idass ~~i' VeJ:Wglfü11g·f>rc1t: die Entsqt,'ädi.gt,Jngen seiner Mitgn~aer 
selpst Jil:fstirfi:rrit .. ZLJl'l'l and~ren· • soU dem . perech}igten · lr,tere13se, .. • Q!:lr .• Aktionärinnen · ufü:l' i AK{idnäre 
Reghnµog. ge,tragQrr. werden, ~e.cnen~cnatt. Qper die. 'bei,oge,rieri J:ntschäcljguogl:ln· ill erlialten, · q~iTJit 
13ie : jhre ,. Kciotrgllr~chte t>esi:,er .. ausüberi ·kpnnen, At.113se,rdem . wird· Kliittllei.t ·gesct,affen i.iber clie 
lnteresßenläge, d{e, SJQh.·~lJS'cleh .@eteiligu~gen .der. Mitglieder des .\(erw~lti.Jhg$rates U(ld 'der 
~e~Öh~ftslerjl(ng :an qeri GeseUiictlaft ergiöt ... · . •. . ... · · .... · . . . . .. . •·· .··· .... . . • : . ... . . . . . •. . . 
bje · Seh~ffyng .. von T~än.sp~r~nz/ge~§rt;z,ü · d8J1 f\{llieg~n vq~ Qorpora!e Govet.~cihce, • '.Hie~lll. ist eine. 
~ei~~r~: H.7vi~ioiJ~voi'l~~e in .. Vorbereitu,rig,' Weg~nJl:irer besqn9eren prirfgli9lik:~it sqU qie Frage der 
Trän~~i1r~nt bei Ge~eU!;lcha,~~n mit ~otier:ten Al<\ien vo~ge2tOQ~h ung sepcirat gefegeh W*3i"den •. Da(nif 
wir~. einem wict,tlgßn. politii,c::nen .urid wit:tscha,~licheh . Anliegen ent§pfopheh. · Untl ·• zu einem:. gµten 
ti;yhl<tigh~ferJ ges l{a:pitc1lm!i(kts.b~igetr;age[l, Äqcfü '[lJcihireij;:hep it~l'i~reri St~aten sowie in·qer OECD 
.urfü·ln c;iet !=LiropäisGh~ii Ur:jion gil:>t es $e~trebwngefrzurVerl:!esserung. derTrans,pcirenz, . . 

d', °;''' "H>' • 's • ' , , ' ,'j( 'c' , ', >' ·, ' ' f ', 

D~t fiationilfrat trat ohne G'.egenstirnme ;aufdJe Vorlcige ein. [)je Hedner Waren sicn eir,ig, dass d~s 
heuJige Sy~tem nic::ht 111ehr a,usreicht .Urid i"r,ehr i:rc1ns~arenz erforde,:t . . .. . .. . . . . ·. ·.. , 
pie Korhmi~siön .für· WirtsqhatLuntl Ptögaben des Natio.nalrates yi,ar der Vörlc1ge des BLir:idesrates dn 
ihren Gr,unäzugeri gefolgt tJhclder .Rc1tsc::tlloss si~h deo Änfrägen'der Kommis$io11srnehrlieit c1n, oe.r 
Nationalrat spr~ch ; siGh. dcifür ali~, aLJc::h. für •äie . Mitglieder . i;tes. Bein!ltes die. Offeni~gur,gspflicht 
einzi,Jfünr~n: · t0if .!33 . ?1:1 66. · $firrimen al:>g~lennt wurde hingegen. qer .Mi~d~rheitsaritrag Von SUs:'1nne. 
Le,ut~hegg~r Qperfaolz~r(S, Bi;), .die Bezuge cfe(Ge~cnäfts,le.itµi}gsmJtgli$der einzeln dffe11zlJlegen. 
Der r!iriwe.is de( ßöiialdemokr'gtin, di:l~S, liberple LM~er y.,ie, Grpsst?ritaq(lient i:'lölJa11d Urjd :pie' 
\ler~h,igten ~tflaten aies,e Regelt.mg ebentciUs: RenJ1en, ~ge11Qgte. r;iich1r;LJm eine ~~tE>111}:infHeff. ~u fiqq~11 . 

. Der.Nation~lr~t lelinte ~µeh qer:i Antrag ~b, ~Sicher verlangte; qass Qle Ve,rgqtunge(i i:ln dje, Mitgljeder 
d~s Verw.a,Jfling~ri:l1eE> und ah .· di.e ße$ch~ftsle1tyr,g. v611 ·öer G~rieri:llyersamrnluog gepefufüigfwerden 
mussen. P'ie-se F3egelung wurd~ von. den; rneist~n ·Redper!'l l;IO.Wie vorr·~uhd~sri;lt CHrisföph .Bloplier ~ls 
nicht. aurclifünd>ar be~eipnnet1 In der, Gä~am,tabstlrrjtn411g 1nahm der Nß.tionalrat clie V9rlag~ n,it 145 
Sfifnn,en bE3t6 Eznthaitungen clr;i: .. · ·. . < ........ · ·. · · i . .·. . . · . ·. . . . . . · ·.. • . 
J)ef Stä,11ct~fc1t.ttat zwc1r/eöerifalls · onoe .· C3egenstirnrne aµf. die Vorl~ge. eih., dgcM. äu~ser(en einige 
~atsnjitgiieäe~ .geWjE>se ~eäenßen zu Jtern gese~lig~en .QffenlegupgsgebC>t. Riese. l'ra11si:>ar~nz Ist 
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Jrjqes. fÖr\ Bllf:lgßSFä,f ßtJrj§föph'. {3ltjt1:ner eine. u,ne);i'assliqry~· Vorc!~sse~tjhg fAr 'gie öp,tfrn~le AlJ~ilbung·. 
·cies l<gr,trol[r~qlit§dßt .6-lgionat(:); , . . : · •. . . · .·. · . : . ..· . " · . .,. . . ·. . · : . .. ., 
Q1e •. ~1~u,~ )~~rTlßr Wic:I=t •111 , eipi~en . ~lJn.~en. vgfn t9ati9iliilrilf ctij\ Eiiie. pmetefnz' ·g~frifft j di.e. 

· Eir1~9hr~rll<C1flg '9er Tfi:\nspcirE!nzarifqrqer,t1.ngen; betreffend · g{ä· VergütQrJgen vQn früf\ereri,. rv,itgliedetcr 
,g~s.cVefwctlt~og~r~t~~ und öet G~~9.h~ffsl~i\üiJQ.$98Vift von· ,~o, ijenantit' ,,n~he $tetieDg1;m .• per~ohen1

' 

,V\rt: 6§3!Jp.isL ,t\b~i.1.k Nct(:h, tief !Täs§t.lhtt •. öe~ Stande.rat~~ s§llerr qie•Vetg.9t~~.g~h •· an ~j~s~.}:~ei 
.l<~!~ggrier\, vonJ?ersphen. rj'yr dä,rjh' off(rtJ· gele9f'Al~JQ~h. wen.~ ~ie.· nich! Jn~r~~pljch sin~ 9d~f :(für di~, 
fJüh~rer:i.~ MiiQUei:1eft) wenn sie jm ~lJstjr'fl'lletil]aqg tlii.t.:d,er,trQheren Tä.ti!1J~eit ßt~l]ein. Im , B~i;eiicJ'f clar 
,DarlE!heii \Jf!~ Kr~ditf (Ab$, ;3,), die :dies,eh !;leiden 'Personehl<iitijgp.fie.n. geWähr:f: ,wµrd~n oöer, nool;! 
au$Stehen, qescl;Jränl<te }fe ~leJne Kamn:ier <;liEr Tr~n~pa:renzvqt$chri~~n i:llJf paJleheA ::Z!J hiqht 
m~r!ddl:>jiqhen ~egirjg~ngert·)\f a$, Hi~ B,etellt!1l0'19E!Q qetrifft (Att, .663,G, Abs: ?), scmtp~s, c;t~r\$täncfer~t' 
:die fri:ihere.~ !y1it9li~äer Vqri fl~n Jr~n$e,ct~~1:1tvRis.öfirifte,~ ~HsJ)i~. vpr. ~in~r Mi11d~rhe,if1Jm Sirnopetta, 
'$9mtnar!J!1Ja: {$j ßE} lJflJE!rs!fitzte V~rsiQ[;! t:tes. N§ti9na,Jrates :'i\iUrde m(t 2ey·zµ 13, Sti,r;nm,ar:i. al:ig~lehAt; 
Wi~drn Na,tiori~fra{;gingen~tJQt,. im Stän~~rafMit;1derbE!itsa,flträge'eiq; Welche verli:mgti31J,,clie ß(:)z:üge 
der G~söhäfls.teltung§mitgOeaerf'einteir;i pffenz:tJtegen. Pie. Vetfepllfer Ale~er; Regelµ:i:,g. 'x,e,w1esen 
yer,geblicl]. da,r~\Jf) tf a~~ .· .v~rs9hi~derje ial;gel§ä<;:fü,is,gh~ .• Wlrt~9hJ1~$$!a6qorf e sjct, f,i:ir, c;Jie~f. Praxi$, t:ljij 
ifl:I fJt>rigf,lh yprf def: Ö.Eyl:),. ~IT'pfoh.!erf wefder ~nt~ghJo~~eÖ' n~t.t~fi; Ihr: ·111tr~9,"Wür.de: m[(27 zu .12 1 

. Sti(litrie:fi. ,'at>'gelßOl'lt. . !Sbehfälll:i, /ctl3gelettnt( Wi:JrdEt ' das, AnsmrYeh; •. äie . V,efgQtl!OQSi'l . ~f:l diE3 
·· V.erNa;ltl!ngsr~fsmiti;ifie~et voifger ~~rieri1;1Ve~s~m;mlijng geMf)migen zD, l~s$:en, Mif 2,4- 21CH ~·Sttmrne,n 

. eriJge~'en;'G!e:{Halturig'di:fs. ß1.111qesta;1~s· 8:fiijßnö.Mrn~ri Wurd~ h,1pge:getl äe:t .~nti'ti.9 ~ir;J"er, rvfüt~~Liril<~
·. ·~iri~e::~h,eitd~r Kot:Qroi~~J~f:i/ .wQh§~~.die &t~fut~Q • pör$.~ol<otiet;te:r. Vnt~roermen:· ~e.~tim.rfi.ung~Q Ql:ler: 
· · 'di.e. F;estl~Q~.n!1l dettl;!Jt§9h~digy1:1g des Vefi\l}.iltyf:igst~tes zu ,e:n111?1teriyijctbßti.:(Art: J>?61 .Abs. 2),. Oen · 

~mt~fre,Mh„ t.Jr:itEirfi~briren :~öl!' eine tW~i)~hrlQ~ Rr;isf• fü~ die ,A11pas~Ü~!1J. iht~r S{~tl\lt'=>t,, e:ing~rawrnt 
WefJJ(3(1,. . . . . . . · . ' • , .· •• .. · .... ·.· .......•..... ·. . .·. .• .·· · .... · ... ·· .. ·· . : ". .·· · 
:iJe:f Na\!9fa:al.r~t: t,ielt QlJf. ~M .:f;3iner 1:Diff.erem2' •. Zl!m, ~fän.äe:r&tJ!=)St, {~er Ybi'~ehl~g ,de~· $t~n.derate~~ in. 
Arlil<el .. &26 · ~!:>$~lz g, Wöfie.gh: äie• statyteti' ße~timr;nun!'Jen QJ:>er ·· qie Fe,s,legli.ii:lg . dE3f y~rgut!Jng .!iJe$ 
Ve~~IW.fu~~r~tes f~riJMlt~p in~~s~n/,wYrc1~· 9i~~lJ~~(ölJ$lös ·S(:)Sltii::9.$g.' lb ',äll~)'h ~ticJete,lii ~pt;ikt~o 
;;~J;ilo!;~.: si<;:h. de,r Na,1i~h.äJJat ds3r · Rlelm~El. n~r;nrner ~1;1, lii Artil<(:)I 6ß~qbi~ A~slatz. 1 .. halt~ sigh. tt!e 
,t<qmml$si<ffl' ;~e~" .1NaJiQi;lcilJE!tijs" · µeg~n: :.tjiEi: VPrn ... ~t~M~.rat ,~Jng.ef ph,rt~: .. •Eih~fönr~nkyng des. 
'~hwerh:i@Q!?~!:{eich:E)~Lqß~ qes~~es. ·~usge~Ar;o9Hijr\ Pi.$. Ketnmii~i@h~Spl'.~~he('P0Qf(;jfäc;l~ten 1di~s~rl · . 
• ,~e~6~jus~ .~a:m)tt' :d~~s. g~~i~s~~ E3.e~timrrit1fi~em :iri,, ~er ye,r~ioö g~§.'.:9t~nc!le,r~tes . zY. ~e,hiQ .Pf~z,i~ß . · · 
fgrfriyli~ll: ,IJ!et9eF('~~nrit~n •.. W,~hrpr:fd ·, $i~h ~i~ · .GJQn~ri; tjie $özi.~lge,mökraJisc~e:· ~artet yng .cti~ ·. 
Ei\lF!/E;P.l,J·f'.räJ(1ipn mi)itl:iJ ä~n,Ko111tnJ~sjJ:iO~R~sbhl .. l;1SS •$t~lltEm,. $Pfcl~l'L'ßi<;:IJ c;lje, Rfit$me,hrneit !Qr' def;l 
~ntr~g xtpt, '}'ftrn ~J ~pepf e (Q, A!) ay$ JJn~. ~tifn:frlt~; c;ler;r'f S~$Qhiü§s g~~ ~.t~näerat~s·{y, c;tir:' ?llbn ypro . 
. l:N~ql:3$(8,f 4nt~rs{9!tf:Wurde. 11;1. .dßQ ·.Afti~~lh 6J:~3bpis A9sa,,tz. ~ i!Jnc;I 663c \\llJcqe,n q.if:: AnJrijge ßirfe.t . 
~01J1iliis~ionsr,nihpeJneit; .. di~,fl.rf;der,F~ssung.c;tes N~ti~nalrc:ttesJ~stMlten•wo1Jt~. c1pg~lehntfY!it t08"zi,c. 

· . ~f b~w-· 11 o· tLf pß ,Stirn.man. stimmte c;te~ NaJion~lratin. di~§en iPYl'll<f~n ,cf~~· v~r~ion · de§, Ständerates 
ZU,, ... ·· .. · .·. . ····• .• , ··.· ... · . . . . . . • .·· ..... 
Dei'. $tändefatsCÖIOSS siel:j dfsklJssiqnglos den S(:)schlüssa11 dßS l\lationalt~tßS an, 



'Q:0(M;c$~1lii~ti~n (trEt~,t1~t@!19~'d~iJncl~ffl [l;it~!i Y~($~!!~ ~Ylt 
ro~ro~res d!-i,C9nseild'a,goii111,$.tr~t(l]n: il a~n1, .~tr:ectid,lll .. 

;Messaj;Je· au •. ?ß .. Jµiö. ~ijdgl r~latif..~ .:lä••rnqqifi~ätiPfl;.öÜ. cotje c:le§ ööligati()tl$ .tTf~t,sp~titice.qes . 
intjefhr,jt13sy~r:~1;1es autl1'!EUT1bre$ d11.c,Öf($e}ritqgmihi,Stn~.tiol'.i et:oe' li;i d]rßpfi9n).{FF 2(:)04' 4~~~) . . 

$1t(latieffirfüiile . • , 
·-,-~ -'-, '>"'" ,- ----- -- ; -~-- - '\ -: - ' ' :,. _, i - +- ; , -:-"" ' ---:- f 

.. ~~ ·. pre~ßhf. pfqje! d~. f~I regit l.a traMP~r9:o~e:'Q~$ l6aElrnpit~s ·Rer~µe~ pa{. tes. rn~mpr~s :qy cbli~.eil 
. ~ct'a.pmtfJi~ltäfipn ~t:c:le .la. l;!ii:~~ti9h J:!e. $0.cietes :~n~n~ct,~~p~ht.: (es a~fiqfiS. sör,t J,:'<:M'e~ ;en Mtlr~~~\ [:)8$ . 

pr~scriRtfon$. sür. la tr;a.n$p~t~n9e .ont; aefü· ßte .edict~~s. clqnsJfecapre ij~ · 1•a.1,1tqreg,1;11~tJön ge 1~ bpyys~.,. 

:~e1>b~:iXf ~e' ~r:!tf g~'t!h~f~f ti~~la1f1 t~t.1~~fJ!r!l~~JrJ%~~2Qftg61·'~f rrg~:1,:; .,~?lCiir~·~~11ä: . . , .. JJ .... ·'.;·• ... {l..,v.: • . .ft:: ··:·•· .. , .. :J>, ... •. f!J: #, • .,.·•··1'• "·•· ·' '• •:; ".····:·.• ,, .. l!'.;l . . ,·••·.·.:•.'.;.•:·;•·:··· ••,;c;· 

f!c1rinexe. ~.u D.ilatlt .~'öbj~ötif e~t cj~; söum.ettre le~ Inclig~tiif>fl$ fQWt'li~s ·~ lct verifigatiöh. qe l:grgärte äe 
... 'f~yisi<;>nr !:)~vront ?Jr;i~i ~tre•.in~iqyJ~fcictf!,l? 11anne~e gy ~ilär:i..(~i.1;r1ontlint;glöQ;aj ~~~ ihpemoif~$1.yefr's~es, 
. au ~?~s~H <;l'~<11mJl"l~~tratiQ~ ~t;~ la)gir~cti~n. ta:.~o!flt:Re~gerg.U,~!J~f pti;M~nßel;l,;,IT:l~tfll:>r~~ dy 1g~J1$~il . 
ö~aä.fn1nJsftl;l1ion,/ainsi .flCJe:11~ .~of!:tme,per~Ue;};)~t,fe P)S!Tl~r~;lqe.,lä ~ir~qt,iqp. äo.~tla:r~m~Mrcttiqn. e~J:.1~.·. 

: >J)l!J:s, gley~i;t • cfl oufre, Jeit 1:1äf"tic:ipatj9ns f:l·: !a ~·~:iöiet~ .. 9tl.i:t ·1:1e.tie11rent, le~·.rn.eihtsre.s qif 'pom5r~[J; 
, d'ijäJ:iiini$ft~lign/~t' c:le . ta. ·.clirijotio1{ jfevt~nt ·: l§'QijJ~Jil~nt' · ~trf r,:if:i9~~$·'1:1·y1:>Jiqu~f ßll sijrpl~~,;. II:)~ · 
'ifid.e,rnpi1ß~ .. MSf~~~~' .au~, per~.qnJiJf~ qui. ~6nt propp~s,.g'un rn~tn~t~ Qtl; ~orrsfjlf ·.g1~drn i(ri~ftij1iQt, ffü.,~e !a 
.. gif~QtjQj'\ clevr~mt;eitr~a.q~~i öeclär~es, ~fltj qlem1;>~.ef!ec q~~. les:.~i~pQsi.~iPP~ :.1~~fil$S nfi~oieht 1?li:Jd~e~1, 
La ,·e leme•tätion' de lä·tras arenöe doit .·· ermeftre .. e · temier Heu··'de~ remediet aux Gonflifs" . •:··:· · ... ,n.,. ;.···· .·; ·,.·· .•, !lJ>r··· :·;", • . . :··. ;,•·.~;.;. ,.. ··,11. .• n ... P;. •. y·;•z.;,i ; •. ,. ·; •.... ·;; · .•. .,. ·. ··•·•• ,;••• ·; • 
; . . ets ·ciii,i. pepvent ~LIFVefliFEH-!Jäit ql;le, le CQfll~JI <(ct.i;!FJ1ihi$!fiii1iqf\ ,fi~~}14i-FJ1eme la, c~rnu11er1:1tji:>n ge 

.. ses· eriibfes.JI s'a it1aussi äe tenit com :te· äe,11interef le itime . ü1ent les ctcticjf( aitEfä'.d'etre' infei"mes b .• ; •.. ··:· ; .•... .':; •• ,v9,.' :::······ .. ;·· ;; .;·>; ;'(··· J> . . ··•;;·;;··;:; ,.;.; ;; ;;,J~. ···t:; .Jl., .. ;. . . .. c,, •.•••.•• n, , .. , .. ; . ., ........ ·;cn ......... . 

. . Q~~ . r!'tiife,~. per!{U~S pcjtfl•l~( P0!1.Sä[1 C:fi:tgmJr,iijtfa,tipfl ef p~fJ~ Qi(SCti.Qn, 'afiQ qu'!ls pUj~s~nt ~Xetqfir ·. 
fi.Ei . Jer,~;.9ptjm~1~,Jel:!rs··.cJreiits .. c;J.ij cpr:ttrole.·~nfiM1 ·.1~·.1.~9isl~tipfi prqp~M~ ··peril;Jettfä:d'exp'Qs .. ~r 
cla're .. e:t· ies·r terel~ :an . resence d~cofilani .aes;; ·. iittlcr ·ati&: s ä 1a·saciMe ue aeiiennent les • 
'M~iv:J)~tc1:~.~.Ph· b~ri1;3JG·q:/~rJ'J,1.niätr~fiati. ~t)p~:.i.(~n-36tlorY',g~~ ~~niori9~rt1~rii·~e,'~1traci:s11ire~dl ~§J · 
. 1,1~ ·pe~ ~pjeptif~ ~u,g~tfve~fi~.rn~tit<i~!ltt~prisf:l·(9~rpörJ;4!e· ,ov~tf7l~Qq~)i Je~u~f~l>f q~ c.Q~u.f:'~.':UM ~1:1tte 
Bfo!E!tH~e .r:~vi~io,r\· ql:lf ,~st.. a.cm~llf:ltne.flt, en pt~~.ctr,at.i~n, · SiJ r~i~:~m···~~ · l'~i;gerrce1 p~r1idJ!lli~r~ tjf l~.,., 
J~gislctt.iöli s14t 1~ tfari~pareöce .fliö~fjß~ ~o~i~t~s .. peJ1t·1~~; aqJigM 's~rit qgtij~,$ ~n QP~r$~. iWa /;~t~:g~ciij~ 
·a•.extraire cette·· a.rtie 'au··. rcret: et .ae la.tr:aiter ·se ·13.rement ·de, rnaniere,a'tici ee.,cette .fe 'islatron ..• ... .. .. .•.. .. . ... J> ... ·.· ...... P.J.,.. .. ·.·•· ...... ,. ........ p. .., .................. ,. n .P ...... .,. . ., .. "9.,. •...... 

. . r~e9~~ äy~ei r~yElriqlg~tior{pi~.f!tiq)J~;;~tfc~tiQr'Qiqi:le ilJJ·~öff~,W~J3t .ttp~friti'\lenf ä~ · ponJ~Dß!iHDili~mJ:3t'!f .. 
. dl:J marcne·ees ea itäUx. No bre e'autres ·. a. s aitisi lle l'G6DEet. l'Uniori:etrro eenne s•em'. föiene 
·~~i~f: l'r~Btc#6'Bt· 1;trfißii~r:e~~: . · • hp. )' • '? ~ q ; · ·· • \ .· · · .·· · · ': · ·r · P, · · . ~ · ; . 

. 11,fiberati~ns 
oio~j~obs: n CN :~.~pj~{Q!J r.no~lf.iadt 1.e fir9jet.9b 6ori$~il:}iaßr~I: 
<1a.os;200s ,CR Qi(etgences. · · · . 
. 2ä;os.2oos .. c·N . ·Piv~r!iJ~r;ic.e,s. · 
· ·osA.b;2&os, Ce AEJl,esjon, . . . . . . . . .. ·. . .•. 
gf 1ef.JgQs • : $M ful1qie~t aclopJ~e an w~t<ifiöh tinaie. ltßiJ) 
or:r~.~~oey GE .Ur!9i ~i(~ä~Rte~ en.·v~t~tit>nfin~W- .(f~:p).( 

' \ --_::_ -- - , ' {, -- - - ' -/~ --~ - ,,, '"' ,, : 

All Q(ir1~~!1 'flri,tiqn.it,t/ ,l'~nir~ß· .'an mc1ti~re• )i ~te ,a~9jgee sät;is. opJ:io§.itioi:ii ·1e,s ()fat5:iHrs ~Yar:it 
; lJhqflif11er;ri1311! }eppnntfq~e ~1~·§Yit~Jtirctcti:Je,f ne ~uJti~aitR!U§ ~, .. en~9llf~ge·& pi~$; Q!3 ;t,r'ä~$~8,(E~ri.ce~ .•: 
1':1:v Co.mfni$l?iQn\ de l'ecotwmie ~t qe,~ re.äeyifQG~ij <iu ':co.~sijit, fl'&tiotfal · ~\,l~i~·sµividaJ1s ·1~~ ~irand~s 

. liglle$•!e: pro Jet gU Goneeil mper:aE l,:.e$· j)r9pq~jfk>t1fde Sciillff!jqrM. on(rec;:u~Hli l:i~öH'e$iQl1 d.~§. d~pute§; 
r ;i:,ef Qon$eifhatf911a:1 • ä Jtin§i, ~~cept~ . d'intfqdqi~~ 10: r>tlncii:>~ • de tr~n§pijf~n9e, · ~g~J.~m.~n! p,q1.1r les. 

tn~mQtef .c:Ju .·.cons~il, eonstJltätif; :IEr,l tß\tijt1&he; lq )>röp'ctsjtiön ·ge" rnin~flf~ .. (:!Ul!Jl~nee; pa.t'.$us~hijl:l. 
LE:lÜ\en(:lgg~t1 01:>~rgölzß'i ($, :@L;),qy!,~x.ig~~it la, publicatjQn des 't~füµnerqtigri~ ihdh1ig4elle~ dß 9fiäq1Je 
"!le~öti(q~ lt(1irE:3qtiörr a. ijfe •Jefete~ par 9~\yqh< :G~iltre. ee,; ~e,iefßr~tic~ Qf:lj~ q!;)pJJte.$;1§.@Cialf~tE:l ayx. 
pqyl> Wb13ra,ux ql!LPRl'lrnliSsßN ;p~ r~gitn.'3.;: tels)';t\n~J~tefre, l~ f,i~IIMge Eit.lßs .. ~tats-lJ,nj~Ji1q•~a.s §Vfff .~ 
~ntf~Jö.ef' le ~ci,Uti.en Qß . la, ma,jör:itß' ;qe~. ä~pQf~S; J.a GR?rtJl:}re ,~a~se · ..• /!!. :.ega.l~m~nt tefü$8.;: ury 

. *1:re.n'ijettr~nr yis~nt' 's9~rnettte:·:1e~ 'sai~jre{ d{J. c:gn~eif cl1a.~r:nifüsfra.J{o)i; ef·g~l)ä· ~ir:~g,tii;if:i ·:a. 
:l'a~j'.>Jpbati<~Q Q~ l'a,§~effiblße QE3hefa,le; .. s,of Qtjorf .g4aJjfj~e (J'ir:nfi?t~tic:a,t>I~· p~t :1~ .~lµp~pt: Q~S ·Qfa\eUrs,(:lt 
· ·· ar · Cfüisfo h Blbcfier: .. Au. vote sür l'er:isemble~ 1e.cohseif:nätiona1 a, ädö •·te, le: · ·ro·et. sai"rs .o .. /'osition P ...... •·• .. ;; ·,,·· ~ ·i; ··•··•• :•;· .. ·.• ;·· •. , ... ,. r·····. <',r ... • \ ....... : .. , •. · ·: •·· •....•.. .. R' . . P .. 4, .. .. : .. · .,l;lR . i;'· .•. ; 

part45\t~i)f·et·6~1J§t~nti~n.~:;, · :.·' · ; . : ; '. .. . , · 1., .. ·· .. · ·:·· .· ·.. ::· 

sf J' ßl1°ttij·e ~~ .rn~f~i~ 'a: ete" dijcjaee. sa.~~' q~p0sJtiQr:i ,al:! :~9n;!F'~il ~~~ .• Etaf5,;: qerta1rn~ örä.fel!ffS.Jl10At. ß8S .. · 
·c~qM~l~.1.1r~.·r~{i~ehc,~~ fäp~ .~uxjtnMr~tifs:de,e1.1ql),cM .exlg:4~J>E!f':l9i loi,, ~fäi~J;>h~r: L~ C~ll},~ill~rJe'q~F~I 



0entrafe de tföcurn~nfatipn .. 
de l\ti.s~emblße f~dprai.e .• 

. 6ht'istpph;J3lqcl'u~r, ··Cett~ trar:@:>arence est Ja co119itioff indi~p~nsaole a t'ex~rgfce optiföa,I <ju. ~rojt de, 
dö(ltröle parJes adtionnaires; .·· . : . . . . . . . . ' . . .• . . ·• . ··.. . . . . . . 
~a Ot'i~rf\ör~ hc:i.JJtef s'~s.t ecarfee dCt Qonseil national syr gµ.elqJJes point$; ~lle c1 c:r.ee de~·.div~r9,erjces 
sur I? Mcessitfä'äJleger'lesexigemces en. rri?tiere' de ttansparence ,pqµt:les af:lcieq~ rnemllres,du 
goö~eil'.d'adrf\inistratipn ~t de la ditection c1in'.sh q~e t~~: perso,nn~s di{es « fü9cn~s .,,. (ifrt: 6?3PQisyc1J, 1} .. ' 
L~s S~f1giteufs:qht 5ol:jhc1.ite que, 'f:>OUrQ.E3§ deux c;;itego~jes de persorines,selJles le,s in{jerrinJtes· qlitn.e 
~qnt PASC(>nfortnesc"ä,,la prati,qµe'du rtuirctte{ou J~our .1et~n9i~t:1s rn,erul;>res U1Jiquen,ent.9ell~s (jlJi SQht 
en r~l.ation a~l3C l~ur ciJ;lCier,ne ~ctivife pour: lc3. soci9te)~,5oi.ent. Pqnoerne,e~. PQUf (?!:l qµi'CQflQ.ern~ .le5 
prets qqasenti.s fJ c::es de1:1x categories äe ,personnes ,{.3.J,. S), 1~ Canseil •des .l;tats ä egalerpellt lirnit~ 
l'PPl!gcitii:>n de frc1n:$pare6ce.ciyX prets consijntis. a d(:)S. cqr,cliifion~ non'.-cQnforrnes ciU Jn;;trgtie. e:nfir( sur · 
le$· partjcipatiobs (a,rt. ~63<:;, al' q), le.eonsejVdes .·Etats. c1 eg~l.emeJ,jt,exclp]E}S ähdiens. rriernt>res de 
1'01;>1igc1tj9n ·Q€) tran$parence. La ver:sjqri qu '()onsen nc1tionc1I; .SOUtE}n~e pcJr um~ minor:ite. ~mmenee .Pcir 
Sirnpiretta $örnn'li;lflJQ,:i'(S, ~E), a ete ref~see ~ar~~ vpix cöntr~ 13'. Oomrn.e a1,1 Conseil natjonai, dE}s 

. pr0po~[tit1rit de föirio,rjte; :pnt ete '..dep9se~~ ;3.4 . Goti~eil des . Eta,1$ pour ·. El?(i~er lcl p1,1blicc1tion .d~sc 
r~rnlinet~trons indjy1d4€}!(es :c;1e . chc1ql:lt} memQre· 90: ,la . qirectiQn .• ~es. i:>.artisans d~ cettE} mes1,1re ont .. 
r~1i~1;3le q\J'il §;@iss~{t.:9,;Ul"I€( pfati91,1€} ciäopt~e pc1r plu~i!3.urs plci<ie$. ecönqrniqp~s ~rrg!p,s~qnne.s et 
recnrnma:ndee P~rl'OOD[:;, tnais leur:s c1rgUfTll:ll1tS r;i'ofltg(jeire eWen.tel'i.dus. Par:,~7 \rOi?(:contre 1.2, l.9S'. 
$~i1*~Üts, qht, refuse.cet ?m~nq!3melil tout. CQIT\ffle · ils Qht rejete l'ic:fe1f de. ,SO.\Jm~itre:(es s~!cJir~s d~s 
c1är:rii1listratetlrs· ä fappropatiqn de. l'a.ssemplee· genenile.· Er:t reva,hcne, upe pr:opqsiti()fi detninQrite 
centf~-gallct,e de,~ CÖm!JJiS~Jöh, ex,igl3al")f que.l~S stafLJtsßi:3s SOC:iete~.COf9€)S'.en ~Ol!JfS0 COl)tjer,nent 
ae·s . dispo~itions . surda fixa.tien des · indemhites du OonseU. d'ädmlnisfra.tioh (ärt ,626 a.L 2); ä ete. 
~c~'3Pt~~. t:Qntr~ l'iiVi~ au Qons,e,ff fea~fg(p.ir,?~ vqbc pohfr~ 19, ..• . . , . . . . < .·. . . • 
peq911~~il. ~atiql'lal n·a lc:i.is~~ SL!b$i~Wr qy'upe. diyf:3rgerice, avec. ,e. Q9nseil d~s Et.c1ts .• i.:ii pröpp.$.itibM 
qµ'09nseU de$ Etats· al!art 6.?!5 13-L ?'Mr· 1atixgtion .df:l~ in<:lernhitel, da·ppo~e,i!d'aclml.ni~tr13-ti0n dafJ~J.es 
5:Ja.f~tf (et~ biff~e §81JS ~i~gu~~ion, ~Rl!t Je r~~teJe,· Con§eiFQcJ.tio~al s'e~t rälll~ ap 90.h~~il de~ Etats. 
A, rc1ttr ~6~1;>9i~ •. ah .. 1 ! . Jä ;con;imi§Sitjn J dU . Cqn~~il. qät,iOrjcil . äyaJ{ r~tu~e .. 1.ci ! Umitijyqn .• dlJ .. chaniJ:> 
. d'ci~pligatjc>ii, clela loh introt:laite pc1r IE3 Gcm.se,jl. de,s ~tc1ts.ü~s,porte,p~rQle de la 9ofnmi~sjon1 otjf Jüstifi~ 
~~tte d~qi~.iori .. P~r}ei. ca.J'a,q,t~re p~u· ~11:1ir. de ~~tf~ipes.notio.ns iritroduite,~ pgr 1~ Q~c:irpbre h~Ut~-· Alors 
qu.e··.1es, deput~s t\/erts;,s·oqi.äli$fe:, et;evc1ngelistes1ÖE3fen?a:!eJit .cette positiöh, lä•rnajQfite öes cgnsejllers . 

. ·· nätlon@xcrcr>r;ßferfc1cce13!E3;la propo$lti9n cle·Acthur"'qepte (0, Al):et iid~ere ~·.1a ~~Ci§iohC<;iuOoJ1seil 
d~s.Etp,ts,'.proppsltion. e.gäleaj'ent d~fe,ndue. par le ~onseWfecleräl. NJX äri. 6{,~bJ:>js;. a1· $. et. 663c,; une 
miryorlt~ de,.la. com"[TJJs'siohaVµ sesProppsitiQliS.lj>OUr\ mainte~irla'ver'siQ'n dg Oonseil n~tiqnal mi~e~ en .. 
ec:f:l:ec; l?ar' r~spectbiertielit · ~ Ö(3'Vojx contre 65 • .et 1JQ Voix ~ontre 6!5;. le · ÖQD§Elil hatiönal· a .ädhere· ~u 
Conseit.El~$ ~1ats;S'l!r.,c,es.ppihts. . . . > .. ·. : . : . . . . . . ·. · .. .... .· . · ...•.. · . .. . · . ·· 
Le1 ~onseifil~~ ~tat~ s'est 'rallie, sc1ns.discyssiotltaµx d.ecisigns,du,Cprisei( ncitiQlicit 
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~e.~ii11113ri.Qominlqt1e (C; FR): L'es<;llff~re,:1ts ptopo§ qµi tj'lnt~r~ts qüj ufiii:;$e,ritaEls.mfltnbres <;le,y,9tre pll.rtl icl sbüsla· 
. VIEli:lfle.nf d'e.tre '.Ei>it>rim!3S lalsseint appiiraitre .clEl to.tJte eyia c;buj:>ole fed.erElJfl, ~e,s.jqiJJnaltste§: ,et'clJ3S me,111bres clt1 Coh;-
cl!fnce iJri:qetfair;I Jllalalse; ou ci9pri~nt'l'imprE1ssl9n (JIJ8 CE!r- ~eil general (l9{ii§latlf),cle la Ville1 de FripO)lf9: .... · .: 

. taJns gtollpes n'cint. pa13 , . !i:sivaiUe. s.uffi13animE!1Jt i:;ur. le,. qyätit au f~md· d
1
e • l'iiffilire1. q'tll. ri'a · rle,n a. Nölr ayec le P~rles 

· m~ssMe. qüe nous cleqii'1ons ayJourd'hul. J'airneirais sim- mehf.iei Pfl\JX .§lriipleiinent Y()V§ clJre gg~ li[l tn:eif?sage,.qyf a 
pl~tnerit dotitieffäison a. ceux qui. ont Rette irnpr~~f?idn: d'.urr ~te a. ppr9u. ve par !e Conseil co .. mnJJlf'lal .. ~.e~. Jc:u. Jif.). a. e Ja v .. i.lle 
clfrnät d1fnc'ertifüaE!, . . i / . . . . < . . . . . ae frittöur ,• e,tqyi 8§! L!lj 'doöul"f:\ent p~l;>JJc; ptouvfncilr. $Ur 
Je . rappel!e äus~Jqt)El . le groupe dern.öcratE!7qJ1reti1m n·~ )EI". bland C.. . s'est passe~ lJn· rappbrt. de: taCommissjoh fiöän,' 
mais et~ f11yciraJlle. äj:El proJeit cle .191·au qeparJ,:p*cq qu'II ci~re v'... . qre ~fre püölie, J~i;,port sur. lE!qU&lJe .m~ rejouJs 
;ett~Jt;parf~ite.rperit,q<>nselent q,V'il y ay(:lJttme BR':1: d'l!9tUi3,llt~, . de ~ouvqir tn'epq:irimerenfln ävec la .,b<inne hurpeur ef.1,a 
pb.C!r ne .pät dJre de d~magogle, clani; Ja \/clonte detqY.t re.s forrriequj ~ont ce.111:ls que j'al ät.ijo1,ird.1h.~h $1,j'avajs des pr9°. 
glejnenter qans ce ;a~rnalrie. II sa:jt c:jUe bette tr~ri~pärenc~. a. blemes iersönnels, je. peux voüs .. d!fe .. que je ri'atirajs;pas 
l~q~.efle <>IJ. pr~te,ncl tellemf:i.ht ä des llmltes et qtJe1 quänd II ce,tte mlne.. . .. . ·. . . 
faudrait ~IJerj'\Jsqµ~ clä.nf\l )es . cjf3rniei"s . qet~Us! . ön s~ trpu• 
veraif clarjs J~ ,,sacKgässe», .'9omlni:! .· OJi dit ein allernanä. .Bµhrer'Getold (RL; pl-l): f(Qlleglh L.euterwgge,F Obert,qliE!f. 

i Aqjqurä'fiui, fotpe E!Sf !;le qon~ti3,tfl(q'71El Je .. repre~enJiinf.du [et, Kan~ mit jhfe(Tl'El.genlob Jri· Sa,ctJe~ Jranspatenz 'le~in: 
CqnseR•Jeq~ral, !j:ls rapp6rteuri; ;'flt )EIS intef"l{~fiartts }IJ§~riJ Jen gla.uoe;cwir :KOl)stat!~ren garjz.ob]~!dlv über die Fräkti9ns, 
qtie ges riotioris cle ,,riahesfehende · Personi'~ · .et'de. •if(latkt· · · gtf:ip~ein hinweg ""l WE!nn. Sie. n')ir ;Je,tzt.zühqre·r ~9:nnten ;-; . 

:·lip(lcp~ ~orit des «unBistiirirnte Re'g~t~pegrltte»/. qy'.on n~ da~s $,IE!. in E3ezug äUf qle Trahs r:i~t;festlrrimynge,n V,er-
s~lt pas bu 011 va, qu'IJ fa'uclrä une otdQririär\p~ etqu'U1faUt sei j:li!nste tJä~en. h\q~t Sieg~fien s. . . ElJ:Was y.,elf, WElllri E?le .. 

. fvjee.ufta.·du.
1
x.·r··e··.Pt .• ~a,. t. iq. t1es.cllJ priy~ P,.(lll(.,s. a~Qir. E!X·a· 9te·m· en. t c ... E!. q .. ue Qa t,je('guasj'di3h J,\lle!Tlanspru~li a,Uf d.lesi3 Transparen~QEl"fltijn, 

. m,uJJgen ä.11 fllcli·~iehen. Sie ge,liein Eltwas zli weit; wEi'nfj E?le,· 
~!Qa~p'.e!,f;~~~f?i .la p(euve ~e.t l~i i.9.1~. ~~s av~c ~n; pE!t!t f:!e.u. · einfach Jene, die In eiplgen f'Pnl<tfln. aufgrL(nd dE!r PraRtl~a,W 
.d'hUmQU('. '- que n9tr~ partl; qul se .cht höera,J .et socjal,.estn, lität zu anderen Vorgehe .· als Sie l<ommen, des. \fe'r-
.tiera] da,h~ ce d,qn,airie parqeqlJ'JljavaJ( cles fe dej:>art qµe sµb11's;a1~:Tra.hsparenz·einscli . 8(1 ~uwc.iJteni.bezicht!9eh: 
c'~talt tin leu,rre que df3 voulolr ü,he, :reglemenJätlon CJUi"l(alt ·pifgehi3n ~Je ~e.11r vyeit; fnei s Er11cl1tens Weit ül?ef gas • 

·11.fs,cj~e: da,hs IEls;Ulti]TJEl~. det11i1i:;. Cf n'est;plJ.is une )oj,ca~r~. S.i:\chliche hinäus; . . . . · · ·.· . . . . ; . 
ga OE!Vient. Url!3 «IQi;f~glem!=)rtbi ~tr aµ li.om Jfe· I~ transpa,~ . ~.LIO. iur; S~ct,e:Wor4n;i 9eijt .es? \ivlr !li.rid ·. u.ns äq~li ~Jhlg, 
tenöe, Jili qo(t avqirJa,'rnRi:lestie 0d/a,c:!mettre que 1:on tie pellt: ... KoUE!Qf,n t:itJt~n~gger Opertlotzeir,.deis~ R,arlelien an fv1Jtgllf 
Pl.P~'foyt regli3tnehJef.~. s~tJ!>fa,ftlQn., . . . . . . ; . .. . . . . . : . . derde(Cqe~pfläft~.le.lttJng.u:nrJ, cles WrWalt1,m9,st~tes:1offE1,i1ge~ 
G;i3~t pour·qela, qtje lefgJj:>YREl~clemopratr·,öt,retlen l:!,vouh'.J . IE!gfY'{BJd!3n {1)9~.se,n·, pas rtu~ct,en. wir jaJE1\Zt~clio1J; d,a!,Jl3t 

. tr'öi:fver )?\)Ur •alJjotJrd'hLJI les mellleü es st:ilüt!ons ""' entre le ,ö.ef alten !J1>r!>ert1<6tiej:tE!n .LJnternelJhjµngEln §tj!' cfa:sfjstrlqhtlg 
tr'aviifl ä~ fa•<iorn111isslbn. et Ja §~a .• a'tl. ijqh§eill •. M~is 9e so,;Mch Wirfl~J;let'!~l<.eiln: tntetesse.d~t'l!ln, c!a:ss.},.:ElUte, 'clieih 
n'~!lf'pffe~· j:>aft,e qU'iJ •a wourM, § .. . El, c'E!~t parc~ 5-1u'il d~rf(~ElSCftäftsl~itung ~inci.,· z.uvorjflilt,a.ttEln !3e,c!in91;Jrige~ Z,Usi 
s'Elst"ad,apt~ ~ ~Jle rnaJot!i!=l 09fjtre na.ture ~uiyeut C~ttfl lol,· Ja~!ei} det·.LJntE!@~h)TIUJlg ~aJlehen bezj~tiep:. Da 'sltid ytlr 

"fv1~i$. ll Mfa.ut päs·vetJirgire au ~ellj:>le qU/on va touHegJe.,. unsc.cfocih einig. Das umfasf?t PUriJd 1. des 81:lsi:lhlU!>'e(f:l$'des 
mehter, q'ei:;tJmpossJiSIE!I ' . • • . . . ··... . .• Stänti~rates: · ·· . '. · . . · . .· . . . · . .· · . . . . 
~fl pr~§l§e·5-1ue c'es\eri acc:orc! avec.mon grouj5e gue ]'ai fait .Qer. zWeJfe PJ,tnlg ö~triffta.be,r.cli~ na:llei:;tEltJEln,clein P~r§oiren. 
,qE!tte,dec::l\l,ratiqn Pfl.rf?q)Jhe,Jlei. . ·.· . . ,: . · .· D'ä h·.· !1!,lgEl l<auffnahri·.elnfaph·R~c::f)f clanfi in9!l.§!e man 

· ·· · · · · · eine .r.. :ä1 Jnf9r~~tions.lilJ5ea:rlitl,ir i[lrricJlff:lrt, WElniJ Sl~ in ei~. 
J~üt~p!:!f1981',.Q(t~.rt1.9•~e,t SÜ§,n~:et (S, ·~~): • Hßl]: cle. B.LI; riem V.ei)'(~l.tyj,QSfa:Jelnet Ba.n~ i:;i[jd UticlJlJrl~,natJ.e§tElfi.enc!e 
ro~n. w~n!'l Sl.!3;Trj!nspar!jlt:JZ .unc!. k.ef ne. Y,er.ylrrunQ,; s~n~~.en .. J?erSQfL~~c)l n<l'gtJ.11.eJn.e HyJJgt!ie~·yolt ?PO P_O(t~rarif<.fl.n h~\ 
yt9Uen,. a11gn, m11chen. Sie ;a,[!>' !=.rptE!s ·siinfacti!3 Best,rnr:nun- . d9:nn;mU§§te ;.man .d~i;.·puqll~ler.en1. ,enn c;hel'·.F!(rria .a.n der 

• geti, l<la,re E!estimrjjUrigefj, clle aücfl .vor fäcle,m <3eric::h,t §tatids B,~.l'.S«:!. l<Ril~rt Js\ .. !])as, !:!ringt nUt: ~eiug; a!,lf cferi. l;lgentüfüer,' 
1:J.~lterj: Ö~s War die \/pfbj3rneJkl.Jhg, . . . . . . ··.•... . .. • . ~) • • . &cf:J.Utz elrif11cll. Da ,slria S!~ .emfach i:>tax!sfern, .\i-?ffnh 
~wei{~hs, weifo 9IEl. CVJ:> Mqli ml3int, sl,e friüsse die ,Fi:>ctnu, Sie' hlepne!.~n ij • • .. ä.er,.Transp~ren~· s~n~.n \.V9llefri, • . • .. 
!i~rungef'üpemrüfeh uno Rläretr, iJfld'§ll( J?ElfSÖrjllch Jetzt Eiji" dritter· ~!.In •. , Sie· parletJ~('!·µfld l<r!3djt~ .ah ehem~,lige 
etetit: un"slpller §lnci!'äa:firi. gibt es·e111eh elnfiicf:Jeti u11a vieJs.eJ, fvlltgU«;idet tnü§~en· l!ll "~ucp oftEln ,geJ~gf .wera~n{ werin .. sl~ 
[fät:Soi;gen Elle •dafür,. äass, Wfr<PJtt~r~nz~n zym l;,täQt:lerffl" :nicllttriärktüJ:i!lc~e, l<onditi.oneh l:Jelrjl:laltef:i: Glal.ll:>efi $ie rlJlr, · 
hal:JEi.iJ, ·u~cl. stimmen Sie. g~.nz l<lar c:!em·.zu, was der J\latlo~ ·fraµ K . LE!UtE111!:!g'g~r, die ; Re!Vlso(eg Werd!=!nßl.~sEl 
ria,ltf!.\ bishflt besphlps§en .hat. Z.lnssA . . . n~. ge.JJa.u ~nscf:Jayen. !3.el. ~lner Hyj:>otti'3I<, 9ei 

· ·· · · · einei!l·Priyatl<teaJt napen wir inJeclef.13eglqn t:1~~· J,.a.11t:1.e$ .c11~ 
d.e §.;.man po111ir1Jque (C, FR): ~e J?8.IJ~ vo;us •re1><?ridre a~ .. la kantonalbahlfä~tzef Urld ;m1t; .d~rien Wircf . das· verglicnen. 
tnaniere suivan,te, qans Ja'c::ornrn1.ssion, a. r~unea ß, 1a aet~- w~rfri qle~e"s~~,~·Jieter sind! c:la,j,lJ.slriq.siEl .riptiJige~eise)rri 
gätfQn du. gröype gernocrat~-plir~tien a, \{o\~ Ja. prop9sjti<>n Anhang at:1fiufuhren, we.11 sie: eln.e E3egunstfgung darsteUen'. 

.·a.efend\ie j:>iir la 111ln9rite, 01a~t-a,:äire qu'ell~ a so~WntJ .1a Ich fass!3:7:Li~ammen: Erstenf? l~t~le F;af?§Ung. ~~.s ·siMi:iera~ 
älf?PO§ltlon IEt pllJs. ~irnple. M~is; des le,tnoment qff leis ge,ns tes, y9r.al1em .rnJt l:llipk a.Y! die rrakti . t, 'in der GQtElral;>· 
dEl l'econ9mJe i,c:>us..deimontrElntPrf3UV!3 a. f~ppül gu'II. f<!Ut viägtigg u~s,erer Fas~urig• etwas ü. . 11,;unä. i:'Wei.tens 
chang!3r ·11ottedusil. d'ep~Ule ef •acCle'ptet la ptöpositldfl schafft'sieübefaUdort; woäs.ui'ri al .. . .. i•Liebesdiehste•• 
Ioipte' ~. raUriea .1\ Je J:>on 1?ens v.etit que i"Jot.ls adoptiöns la zd .. ue·. gr.iJ. ·Ans.kt·. t .. ~

10
nn.· •.a·yroen·'u0nrdga.ane.trrägi;f

8
on.· ·ttJ
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0
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0
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z
1
'
8
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1
.rr:isuten.nd n'i8f110 )OQJqiJe fl l;lllillea.3; ß . • ·.· •. . : . ;, . . , • . . . . 
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.• • • . • . 011• .... N . .. . . . ·. . · .. 

Je ()l"QiS qLJlen J>Q0tiqüe, ()Orf1mEl ;partout, J(Jaut. de·1emps, en nicfits·anciefes. • . . 
ie)nps efre niodE!.ste. Mals II f11ut sut't61.!t tdujqürs ~tre h.6n, 
netei .. B!qcher ()hr:is\oph,· Efµngesrat, .Es ist.tiier.clas Gl

1
el9he, wie 

6.eMfe·ryc5rhern~tJena!3n ß~s,tirnrniJri~z ~/€f,l<.o.nnE!.n keine .~e· 
.. Gjnner ~ytli(S, ?R): Herr. a.e ·~urnan, WiEl h~l;>.f:incsre t?e,i .stlij( nQ .. lm·Ges.etzJllact,en; weli:lhElJe~en noqJf1?q,1<Jeln~n . 
. ·~

8
enw~ensioiisk~sse der; ~1adt f(!:!lbQrg Transpareri~ gei:;chaf... •mpgli eQ rytJ~s,pr~u9ti,liq~sptJaltet,f:}~enp ~i~ :d.a~ tliq, Y>'..ird 

,. . . es . f!,lprE!n; cfaf?.s .dtEl auf?serqrcfentllpfle"."(ransparenz ·~ur: 
; . . Intra . ar'er'Jz. wit:c\. Y'{.!3nn. ma(i überA!I' allEl.§,:JiUCh .d~s 

d~. EI\Jlt18n [)o~inique (C/ FR}, J'accept9: Voldhtier§ de! yqus K!elnsfei v,,ii(z. 8 .. Bä,nkbü9.h!~in VOil Jedeim .a~r: 6~tElH!gten; 
r~pöpcliEl, Mac:!liifle GerlnElri · .• , . ;, · . . . .·· gJei hier infrage l<ornrnen, an·gipt, däön .tJc3,tmah sgpl.ussetid• 
f(erp[ijr13meifj!, gäni:; 1~.ciplJl,älrie ciesc;:aiss,~s..~epepsiq~ 13u- liPl:J, ElinE!,.lhifägspa'rE,in?, #eil rpän ~u. s~rr if"I~ De'tE\iJ geht 
.bhqiJes; n y a un ceirtaln. nqmbre de. dlfflpultes. D.eU)(lflme~ Das haöeg S.ie .auch gemeirl<t. Frau fässJer'Häf gesagt; c:!a 
m!31}\ l) n'y a· j:><!s t?,ujours e\J Ja transparehce sur les .11.ens tnüsste ma.n hal(~~rin ;in diirVerqrdniJllg fesflegefi, d~~s npr 

B~lftitln offlclelde l'Assembiee !a'däral!! 
~· ' ' ' ' ' ,"' ,, ,, j 



r,:,t F:t•r-."--~ '~{, ---fnpef_' ~:i~~~ F' 11~ .~:~r;-,i:"\';7, ,.,--. 
·p,'-

t ',.,.,!-, fi,;, 

',,, 1 

'r, '' 

; \' 

, 
i '. 

"( ,, ' 



',, 

1' ·;1/~ :,~ 
,, 
" 



' ,, 
' ',l:', 



. r , 

···)~·.· 
. r , f, i 

:~: 
,, 





~. { \_,' 1t·, 
~ ... ' 

,:.., 

J'. ~- f ( 

'' ·,, 

t/ 

:\' 

,1',,, 

'',"",-, 

1' ,v 

r . 

r'. 

<,tL 

t._-' 

' ' 
,.,:1' 

\; 1 

J ( _J: 

' ; 0 ''-, 

', /, ·'<~ f 

, 1 ~u«~ßo q~! ,,1;+~~~~~J1f 
'.1 

_; ,{ 1 '1 ~ /'; 1 
~' 





r '4:, . 
,t,, ', ,. ' 

'" 
• ,'• 1 \,, 

.~ "". 

,,,, 
:' ,, ~' 1 ,o-

I '.' 

\i: !<'::;;~ 
''.··:y 

. ! . 

'CMiit4( .2·'. ~:~i~~t;{ef~1J;hiw ). 
'.'k~ '.-----1:"!,~:T, "1_i_lf'~ ''.··;,\.'..:1 PN:/1--:---:t"l::,-~ .. ;.{,' 

,. ' 

{ ), j ~· .J ' ' ' -' ' ~ ·, - j '.:.. '- ' ~' "1 ' ' 

1e1ite siizun , .~ ciniiemä seäriee . , ', ;ri,~t:i:~J:~i'~~},{ , . ' :.n ·:. ,~ 
·. ,: · vencf" a1 z;ocloörl2oös · :;~~t· ' .. ' ...... . 

,',er-,,,, 

,-

" 


